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II. Abkürzungsverzeichnis 

 

Abs. Absatz 

Abwasserbeseitigungsanl. Abwasserbeseitigungsanlage 

AG Aktiengesellschaft 
AiB Anlagen im Bau 

allg. allgemein 

AM Aufsichtsratsmitglied 
AöR Anstalt öffentlichen Rechts 

ARAP aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

ASP Abenteuerspielplatz 
AV Anlagevermögen 

BauGB Baugesetzbuch 

BeamtVG Beamtenversorgungsgesetz 
BewG Bewertungsgesetz 

Bpl. Bebauungsplan 

bzw. beziehungsweise 
ca. circa ("ungefähr") 

d. h. das heißt 

EB Eröffnungsbilanz 
eG eingetragene Genossenschaft 

EK Eigenkapital 

Ertr. Erträge 
etc. et cetera ("und die Übrigen") 

f. folgende 

FAV Finanzanlagevermögen 
ff. fortfolgende 

Ford. Forderung 

GemHVO NRW Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen 
GewSt Gewerbesteuer 
GFG Gemeindefinanzierungsgesetz 

gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung und 

Compagnie Kommanditgesellschaft 

GO NRW Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
GPA NRW Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Grundst. Grundstücke 

grundstücksgl. grundstücksgleiche 
GVM Mitglied der Gesellschafterversammlung 

GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 
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Helaba Hessische Landesbank 
HGB Handelsgesetzbuch 

i. d. R. in der Regel 

i. V. m. in Verbindung mit 
i. H. v. in Höhe von 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 

immat. immaterielle 
inkl. inklusive 

I-Pauschale Investitionspauschale 

IT Informationstechnik 
ITK IT Kooperation 

JA  Jahresabschluss 

KAG Kommunalabgabengesetz 
KDVZ Kommunale Datenverarbeitungszentrale 

kfr. kurzfristig 

KiBiZ Kinderbildungsgesetz 
KiföG Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in 

Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
KVR-Fonds Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds 

lfd. laufende 

lfr. langfristige 
lt. laut 

LVR Landschaftsverband Rheinland 

mbH mit beschränkter Haftung 
MdR Mitglied des Rates 

Mio. Million 

NKF Neues Kommunales Finanzmanagement 
nördl. nördlich 

Nr. Nummer 

NRW Nordrhein-Westfalen 
o. g. oben genannt 

o. a. oben angegeben 

ö.-r. öffentlich-rechtliche 
OGS/OGATA Offene Ganztagsschule 

ÖPNVG Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr 

ordentl. ordentlich 
PRAP passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

RAP Rechnungsabgrenzungsposten 

RBW Restbuchwert 
rd. rund 

s. siehe 

SAV Sachanlagevermögen 
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selbst. selbstständig 
Sicherheitsanl. Sicherheitsanlagen 

SoPo Sonderposten 

stellv. stellvertretend 
südl. südlich 

südöstl. südöstlich 

TAG Tagesbetreuungsausbaugesetz 
Transferl. Transferleistungen 

TUIV Technikunterstützte Informationsverarbeitung 

TÜV Technischer Überwachungsverein 
u. und 

u. a. unter anderem 

u. ä. und ähnliche 
U3 Betreuung für unter dreijährige 

UV Umlaufvermögen 

UVG Unterhaltsvorschussgesetz 
VA Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Verb. Verbindlichkeiten 

Verk.-lenkungsanl. Verkehrslenkungsanlagen 
VGG Vermögensgegenstand 

vgl. vergleiche 

VM Verwaltungsratsmitglied 
z. B. zum Beispiel 
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III. Symbolverzeichnis 

 

% Prozent 

< kleiner 

> größer 
§ Paragraf 

§§ Paragrafen 

€ Euro 
km² Quadratkilometer 

m² Quadratmeter 

m³ Kubikmeter 
T€ Tausend Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe 

von ± einer Einheit auftreten. 
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V. Feingliederung Aktivseite zum 31. Dezember 2017

Aktivseite 31.12.2017 31.12.2016

€ €
Verände-
rung ggü.
Vorjahr

1. Anlagevermögen 64.573.711,87 69.102.030,83 -6,55%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 93.800,63 94.089,92 -0,31%

1.2 Sachanlagen 60.722.266,19 60.580.710,10 0,23%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte 13.093.815,36 13.239.076,98 -1,10%

1 Grünflächen 11.598.828,84 11.774.169,50 -1,49%
2 Ackerland 1.046.387,67 1.016.560,63 2,93%
3 Wald, Forsten 78.035,10 78.035,10 0,00%
4 Sonstige unbebaute Grundstücke 370.563,75 370.311,75 0,07%

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte 678.329,14 666.903,26 1,71%

1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00 0,00 0,00%

2 Schulen 0,00 0,00 0,00%

3 Wohnbauten 603.037,29 590.935,60 2,05%

4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 75.291,85 75.967,66 -0,89%
1.2.3 Infrastrukturvermögen 43.765.635,11 43.721.728,45 0,10%

1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 10.436.491,46 10.313.630,07 1,19%

2 Brücken und Tunnel 2.108.542,60 2.139.630,75 -1,45%

3 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitsanl. 0,00 0,00 0,00%

4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. 0,00 0,00 0,00%

5 Straßen, Wege, Plätze und Verk.-lenkungsanl. 31.147.031,88 31.200.007,35 -0,17%

6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 73.569,17 68.460,28 7,46%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 243.353,81 231.585,95 5,08%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 20,00 20,00 0,00%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 866.323,39 857.117,50 1,07%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 603.596,93 521.433,03 15,76%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.471.192,45 1.342.844,93 9,56%

1.3 Finanzanlagen 3.757.645,05 8.427.230,81 -55,41%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.394.382,26 1.394.382,26 0,00%
1.3.2 Beteiligungen 0,00 0,00 0,00%
1.3.3 Sondervermögen 2.130.000,00 6.838.639,24 -68,85%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 117.558,27 78.504,79 49,75%
1.3.5 Ausleihungen 115.704,52 115.704,52 0,00%

1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00%

2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00%

3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00%

4 Sonstige Ausleihungen 115.704,52 115.704,52 0,00%

2. Umlaufvermögen 8.880.723,05 8.044.566,75 10,39%
2.1 Vorräte 3.536.284,55 3.154.961,90 12,09%

2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren 3.536.284,55 3.154.529,33 12,10%
2.1.2 geleistete Anzahlungen 0,00 432,57 -100,00%

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.328.663,56 4.880.753,26 9,18%
2.2.1 Ö.-r. Forderungen und Forderungen aus Transferl. 1.708.661,99 1.613.318,70 5,91%

1 Gebühren 542.560,54 581.004,99 -6,62%

2 Beiträge 42.360,89 22.952,06 84,56%

3 Steuern 350.366,83 332.648,06 5,33%

4 Forderungen aus Transferleistungen 40.916,30 -3.552,53 n/a   

5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 732.457,43 680.266,12 7,67%
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 3.570.871,69 3.234.739,38 10,39%

1 gegenüber dem privaten Bereich 24.593,68 144.566,75 -82,99%

2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 1.537,94 0,00 n/a   

3 gegen verbundene Unternehmen 40.380,09 0,00 n/a   

4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00%

5 gegen Sondervermögen 3.504.359,98 3.090.172,63 13,40%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 49.129,88 32.695,18 50,27%

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00%

2.4 Liquide Mittel 15.774,94 8.851,59 78,22%

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 65.746,05 141.380,54 -53,50%

Summe Aktivseite 73.520.180,97 77.287.978,12 -4,88%

Schlussbilanz der Gemeinde Rommerskirchen
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VI. Feingliederung Passivseite zum 31. Dezember 2017

Passivseite 31.12.2017 31.12.2016

€ €
Verände-
rung ggü.
Vorjahr

1. Eigenkapital 24.663.017,94 27.028.907,93 -8,75%

1.1 Allgemeine Rücklage 22.330.650,69 29.690.602,92 -24,79%
1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00%
1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 0,00%
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2.332.367,25 -2.661.694,99 187,63%

2. Sonderposten 23.888.165,77 23.983.776,90 -0,40%

2.1 Zuwendungen 7.824.073,36 8.305.502,27 -5,80%
2.2 Beiträge 14.860.901,81 14.588.425,29 1,87%
2.3 Gebührenausgleich 642.645,63 546.631,26 17,56%
2.4 Sonstige Sonderposten 560.544,97 543.218,08 3,19%

3. Rückstellungen 10.701.304,71 10.347.701,40 3,42%

3.1 Pensionsverpflichtungen 9.914.137,00 9.693.241,00 2,28%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00 0,00%
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 0,00%
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 787.167,71 654.460,40 20,28%

4. Verbindlichkeiten 12.588.704,54 14.399.200,80 -12,57%

4.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00%
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.483.687,50 0,00 n/a    

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00%
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00%
4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00%
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 1.483.687,50 0,00 n/a    
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 0,00 0,00 0,00%

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 7.498.712,84 11.601.608,46 -35,36%
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen

wirtschaftlich gleichkommen 690.736,62 763.840,48 -9,57%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 465.359,29 596.129,99 -21,94%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 107.148,05 237.292,46 -54,85%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 421.449,24 275.894,04 52,76%
4.8 Erhaltene Anzahlungen 1.921.611,00 924.435,37 107,87%

5. passive Rechnungsabgrenzung 1.678.988,01 1.528.391,09 9,85%

Summe Passivseite 73.520.180,97 77.287.978,12 -4,88%

Schlussbilanz der Gemeinde Rommerskirchen

10 / 168



Ergebnis

des

Vorjahres

Ansatz des 

Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis

des Haushalts-

jahres

Vergleich 

Ansatz/Ist

€ € € €

  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 13.366.562,74 14.082.700,00 14.090.500,28 7.800,28
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.105.263,57 3.741.200,00 5.630.376,29 1.889.176,29
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 99.500,00 47.000,00 -52.500,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.720.450,84 5.886.300,00 6.094.932,65 208.632,65
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.737,79 32.400,00 41.380,74 8.980,74
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.475.560,76 3.735.100,00 903.145,73 -2.831.954,27
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 2.130.023,35 4.078.100,00 4.673.812,50 595.712,50
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 28.834.599,05 31.655.300,00 31.481.148,19 -174.151,81
11  - Personalaufwendungen 6.790.424,08 7.128.200,00 7.240.782,45 -112.582,45
12  - Versorgungsaufwendungen 365.098,00 541.300,00 600.600,79 -59.300,79
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.850.617,06 8.674.000,00 7.764.544,27 909.455,73
14  - Bilanzielle Abschreibungen 1.480.132,65 1.248.400,00 1.388.851,61 -140.451,61
15  - Transferaufwendungen 9.680.432,33 10.780.400,00 8.930.998,94 1.849.401,06
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.311.310,70 3.077.100,00 3.096.774,37 -19.674,37

 = Ordentliche Aufwendungen 31.478.014,82 31.449.400,00 29.022.552,43 2.426.847,57
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-2.643.415,77 205.900,00 2.458.595,76 2.252.695,76

19  + Finanzerträge 1.018,78 22.200,00 40.912,95 18.712,95
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.298,00 108.000,00 167.141,46 -59.141,46
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
-18.279,22 -85.800,00 -126.228,51 40.428,51

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

(= Zeilen 18 und 21) 
-2.661.694,99 120.100,00 2.332.367,25 2.212.267,25

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis

(= Zeilen 22 und 25) 
-2.661.694,99 120.100,00 2.332.367,25 2.212.267,25

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28.224,76 0,00 10.382,00

28 Verrechnete Erträge bie Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei 

Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 4.708.639,24
31 Verrechnungssaldo                                   

(Zeilen 27 bis 30)
28.224,76 0,00 -4.698.257,24

Ertrags- und Aufwandsarten 

VII. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017
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Ergebnis des 

Vorjahres

Ansatz des 

Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 

des Haushalts-

jahres

Abweichung 

Ansatz/Ist

€ € € €

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 13.122.120,48 14.082.700,00 14.244.391,95 161.691,95
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.652.503,00 3.479.200,00 4.195.333,16 716.133,16
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.710.064,76 5.400.400,00 5.571.158,94 170.758,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 46.273,81 31.400,00 53.988,90 22.588,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.214.950,82 3.656.500,00 946.881,71 -2.709.618,29
7 + Sonstige Einzahlungen 706.832,21 705.600,00 556.881,88 -148.718,12
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 32.840,22 22.200,00 35.347,84 13.147,84
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.485.585,30 27.378.000,00 25.603.984,38 -1.774.015,62
10 - Personalauszahlungen 6.381.000,97 6.864.200,00 6.736.780,66 127.419,34
11 - Versorgungsauszahlungen 482.958,72 539.300,00 585.360,64 -46.060,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.339.465,32 8.674.000,00 7.622.434,09 1.051.565,91
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.539,30 108.000,00 17.544,33 90.455,67
14 - Transferauszahlungen 9.632.916,58 10.780.400,00 9.017.702,90 1.762.697,10
15 - Sonstige Auszahlungen 7.576.102,99 3.217.300,00 2.881.446,23 335.853,77
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.434.983,88 30.183.200,00 26.861.268,85 3.321.931,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.949.398,58 -2.805.200,00 -1.257.284,47 1.547.915,53

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.160.184,01 1.124.500,00 1.149.598,58 25.098,58
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
1.739.273,90 4.394.000,00 5.180.560,30 786.560,30

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 521.738,72 532.000,00 941.705,22 409.705,22
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 765.706,75 78.600,00 768.120,78 689.520,78
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.186.903,38 6.129.100,00 8.039.984,88 1.910.884,88
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
1.845.516,72 4.291.700,00 828.432,29 3.463.267,71

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.673.798,49 1.592.200,00 2.248.393,66 -656.193,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
410.859,03 603.100,00 485.758,38 117.341,62

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 74.927,16 1.300,00 73.103,86 -71.803,86
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.005.101,40 6.488.300,00 3.635.688,19 2.852.611,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 181.801,98 -359.200,00 4.404.296,69 4.763.496,69

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -6.767.596,60 -3.164.400,00 3.147.012,22 6.311.412,22

(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 3.200.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 3.332.553,76 0,00 -3.591.004,46 3.591.004,46
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 34.000,00 16.312,50 17.687,50
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -3.412.416,30 99.500,00 1.033.673,55 -934.173,55
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.744.970,06 3.066.500,00 -3.140.990,51 4.374.518,41
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -22.626,54 -97.900,00 6.021,71 10.685.930,63

(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 31.378,85 0,00 8.851,59 8.851,59
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 99,28 0,00 901,64 -901,64
41 = Liquide Mittel 8.851,59 -97.900,00 15.774,94 10.693.880,58

(= Zeilen 38, 39 und 40)

VIII. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten
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IX. Anhang zum Jahresabschluss 2017 

1. Allgemeines 

Die Gemeinde Rommerskirchen (Gemeinde) ist eine kreisangehörige Gebietskörper-

schaft mit den Ortsteilen: Anstel, Butzheim, Deelen, Eckum, Evinghoven, Frixheim, 

Gill, Hoeningen, Nettesheim, Oekoven, Ramrath, Rommerskirchen, Sinsteden, Ue-

ckinghoven, Vanikum, Villau und Widdeshoven. 

 

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2017 betrug auf Basis des fortgeschriebenen Mikrozen-

sus 2011 insgesamt 13.129 (Quelle: www.it.nrw.de). 

 

Die Anzahl der Bediensteten der Gemeinde Rommerskirchen einschließlich des Ei-

genbetriebes „Rommerskirchen“ kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 

 

31.12.2016 31.12.2017

Beamtinnen/Beamte 13 15

zzgl. Anwärterinnen/Anwärter 1 0

tariflich Beschäftigte 142 139

zzgl. Auszubildende 2 2

Bedienstete 158 156  
 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat zum 01.01.2009 die bis dahin geltende kamerale 

Haushaltsplanung und Haushaltsausführung vollständig auf das System der doppelten 

Buchführung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 

(NKF) umgestellt.  

 

Der Jahresabschluss der Gemeinde Rommerskirchen wurde unter Anwendung des 

§ 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der 

Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW 

(GemHVO NRW) aufgestellt. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsge-

mäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Rommerskirchen vermit-

teln. 
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Der Jahresabschluss besteht aus: 

• der Ergebnisrechnung, 

• der Finanzrechnung, 

• den Teilrechnungen, 

• der Bilanz, 

• dem Anhang und 

• dem Lagebericht. 

 

Inhalt des Anhangs 

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Posi-

tionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen kön-

nen. Die Verwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen sind zu beschrei-

ben. Darüber hinaus sind die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungs-

verhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Ver-

pflichtungen ergeben, darzustellen. 

 

Die in der Spalte Vorjahreswerte ausgewiesenen Beträge des Jahresabschlusses 

2016 entsprechen dem von der Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss geprüf-

ten Jahresabschluss zum 31.12.2016. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Ge-

meinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung am 14.05.2019 den Jahresabschluss 

zum 31.12.2016 geprüft und hat dem Rat der Gemeinde Rommerskirchen empfohlen, 

den Jahresabschluss zum 31.12.2016 festzustellen. Der Rat der Gemeinde Rommers-

kirchen stellte daraufhin den Jahresabschluss zum 31.12.2016 in seiner Sitzung am 

23.05.2019 fest. Nach erfolgter Anzeige an die Kommunalaufsicht erfolgte die öffentli-

che Bekanntmachung am 10.07.2019. 
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2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Die Erfassung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt unter Beachtung der 

Vorschriften des NKF NRW in der jeweils aktuell gültigen Fassung. Sofern das NKF 

keine eigenständigen Regelungen vorsieht, wird auf die einschlägigen Vorschriften der 

handelsrechtlichen Bilanzierung auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) zu-

rückgegriffen. 

 

Allgemeines zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Bei der Bilanzierung sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gemäß 

§§ 32 ff. GemHVO NRW anzuwenden. Insbesondere sind folgende allgemeine 

Grundsätze zu beachten: 

 

Prinzip der Einzelbewertung 

Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewer-

ten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden. 

 

Vorsichtsprinzip 

Es ist vorsichtig zu bewerten, d. h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis 

zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden, selbst wenn 

diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresab-

schlusses bekannt geworden sind. 

 

Prinzip der Bilanzkontinuität 

Die gewählte Form der Darstellung der Bilanz ist möglichst beizubehalten. 

 

Stetigkeit der Bewertungsmethode 

Einmal angewandte Bewertungsmethoden sind möglichst beizubehalten. Angewandte 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang zu erläutern. 

 

Realisationsprinzip 

Gewinne dürfen nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert 

wurden. 
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Imparitätsprinzip 

Während Gewinne erst dann ausgewiesen werden dürfen, wenn sie durch Umsatz 

realisiert worden sind, müssen Verluste dagegen bereits ausgewiesen werden, wenn 

deren Eintritt wahrscheinlich ist (gewollte Ungleichbehandlung von Gewinnen und Ver-

lusten). 

 

Wertaufhellungsprinzip 

Aus dem Wertaufhellungsprinzip ergibt sich, dass im Jahresabschluss alle Verluste 

und Risiken berücksichtigt werden müssen, die zwar bis zum Abschlussstichtag ent-

standen, aber erst in dem Zeitraum zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Er-

stellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Dabei müssen die neuen Er-

kenntnisse einen bereits bestehenden Sachverhalt aufhellen. 

 

Periodisierungsprinzip 

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zahlungszeitpunkten in dem 

Jahr zu berücksichtigen, in dem sie entstanden sind. 

 

Voraussetzungen für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes sind gemäß 

§ 33 Abs. 1 GemHVO NRW das wirtschaftliche Eigentum und die selbstständige Be-

wertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.  

 

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten vorsichtig geschätzten Zeit-

werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als An-

schaffungs- und Herstellungskosten. Zugänge zum Anlagevermögen nach dem Eröff-

nungsbilanzzeitpunkt wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß 

§ 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW bewertet. 

 

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßig linear 

gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW abgeschrieben. Die Nutzungsdauer wird grund-

sätzlich unter Zugrundelegung der Abschreibungstabelle der Gemeinde Rommerskir-

chen festgelegt. 

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 

zwischen 60 und 410 € netto betragen, wurden bis zum 31.12.2010 aktiviert und im 
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Zugangsjahr voll abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW, alte Fassung). Die Ge-

meinde Rommerskirchen nutzt ab dem Jahr 2011 die sich aus dem geänderten § 35 

Abs. 2 GemHVO NRW (neue Fassung) ergebende Möglichkeit der Verbuchung von 

GWG als Aufwand in Form der Sofortabschreibung. Eine Inventarisierung erfolgt ab 

dem Jahr 2011 nicht mehr. 

 

Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten werden in der Regel mit dem Nominalwert 

bilanziert. Den möglichen Ausfallrisiken wird durch Wertberichtigungen Rechnung ge-

tragen. Abweichend davon werden, z. B. für die Erstattungsansprüche aus Pensions-

verpflichtungen gegenüber anderen Kommunen nach § 107b des Gesetzes über die 

Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (BeamtVG) der Barwert der Forde-

rung angesetzt. 

 

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe. 

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. 
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3. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen 

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2017 beläuft sich auf 

73.520.180,97 € und hat sich im Vergleich zur Bilanzsumme des Vorjahres von 

77.287.978,12 € um 3.767.797,15 € vermindert. 

 

3.1 Aktivseite 

Die Aktivseite der Bilanz stellt die Mittelverwendung dar. Die Bezeichnung der Posten 

findet sich in der Feingliederung der Aktivseite wieder. 

 

A. Anlagevermögen 

Beim Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die bestimmt sind, 

dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Das Anlagevermögen beinhaltet somit die 

mittel- und langfristig gebundenen Finanzmittel der Kommune. 

 

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016
Zugang Abgang

Abschrei-
bung

Wert
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€

A.1.1 Immaterielle
Vermögensgegenstände 94,1 0,0 0,0 0,3 93,8  
 

Unter dem Bilanzposten „immaterielle Vermögensgegenstände“ sind Software und 

Grunddienstbarkeiten angesetzt. 

 

Im Berichtsjahr sind weder Zu- noch Abgänge bei dem Bilanzposten „Immaterielle Ver-

mögensgegenstände“ zu verzeichnen. Abschreibungen fielen in Höhe von 0,3 T€ an. 

 

A.1.2 Sachanlagen 

Sachanlagen sind materielle Vermögensgegenstände, die sich aufgrund ihrer Be-

triebsnotwendigkeit zum dauerhaften Verbleib im Eigentum der Gemeinde befinden. 

Dabei zählen die Grundstücke zum nicht abnutzbaren Vermögen, d. h. auf diese Ver-

mögensgegenstände werden keine planmäßigen Abschreibungen vorgenommen. 
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A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Die Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2017 weist einen Bestand an „unbebauten 

Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten“ von insg. 13.093,8 T€ aus. Gegen-

über dem Ansatz der Schlussbilanz des Vorjahres in Höhe von 13.239,1 T€ bedeutet 

dies eine Minderung von 145,3 T€. 

 

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte werden in der Bilanz folgen-

dermaßen untergliedert: 

 

Grünflächen:  

Zu den Grünflächen gehören Ausgleichsflächen, Grünflächen (inkl. Aufwuchs), Grün-

land, Gartenland (inkl. Aufwuchs), Schutzflächen, Sportflächen, Wasserflächen, Spiel-

flächen und Friedhöfe sowie die dazugehörigen Betriebsvorrichtungen.  

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt der Bestand des Bilanzpostens A 1.2.1.1 

„Grünflächen“ insg. 11.598,8 T€. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahresbestand 

in Höhe von 11.774,2 T€ einer Minderung um 175,4 T€. 

 

Zugänge im Anlagenbestand ergaben sich in Höhe von 49,0 T€. Die wesentlichen Zu-

gänge (> 5 T€) gliedern sich wie folgt auf: 

 

- Für die Realisation des Bebauungsplangebietes RO 48 „Betreutes Wohnen II“ 

mussten Teilflächen des hieran angrenzenden Grundstückes des Schul-, Kita- 

und Sportkomplexes am Gorchheimer Weg vermessen werden. Hierfür fielen 

Teilungs- und Katastergebühren in Höhe von 5,1 T€ an. 

- Die Gemeinde Rommerskirchen hat im Jahr 2003 Grundstücke im Bereich des 

jetzigen Bebauungsplangebietes NB 17 „Rettungswache“ erworben. Aufgrund 

der seinerzeit getroffenen notariellen Vereinbarung musste im Jahr 2017 auf-

grund der nunmehr erfolgten Umwandlung des ehemaligen Ackerlandes in Bau-

land ein Mehrwertausgleich an die ehemaligen Eigentümer in Höhe von 19,4 T€ 

gezahlt werden. Darüber hinaus fielen im Zuge der Grundstücksteilungen Ka-

taster- und Teilungsgebühren (2,2 T€) an.  

- Für die Beseitigung des anfallenden Abwassers wurde am Schützenplatz Oe-

koven ein Kanalhausanschluss verlegt. Die Kosten hierfür beliefen sich auf  

6,6 T€. Die angefallenen Kosten hat die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 
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Oekoven in voller Höhe erstattet, insofern wurde ebenfalls ein „sonstiger Son-

derposten gebildet (vgl. P 2.4 „sonstige Sonderposten“). 

- Anschaffung von Außenspielgeräten (12,9 T€) 

 

Abgänge waren in Höhe von 10,4 T€ zu verzeichnen.  

 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat im Wege eines Grundstückstausches ein Grund-

stück im Bereich des Bebauungsplanes NB 17 „Rettungswache“ erhalten. Das im Ge-

genzug getauschte Grundstück verursachte einen Abgang in Höhe von 10,0 T€. 

Darüber hinaus wurde im Berichtsjahr eine kleine Teilfläche einer Grünanlage in der 

Ortslage Deelen veräußert, der abgängige Restbuchwert beziffert sich auf 0,5 T€. Der 

aus diesem Kaufvertrag resultierende Ertrag wurde gemäß § 90 Abs. 3 GO NRW i.V.m 

§ 43 Abs. 3 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. 

 

Zugängen aus Umbuchungen ergaben sich in Höhe von insgesamt 30,2 T€ aus dem 

Bilanzposten A 1.2.8 "geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“. Hiervon entfielen  

1,3 T€ auf die Anlegung eines Urnenfeldes auf dem Friedhof Nettesheim und 28,9 T€ 

auf die Errichtung von Spielgeräten auf dem Kinderspielplatz am Kornblumenweg in 

Sinsteden. 

 

Wie bereits erläutert, erfolgten im Berichtsjahr die Grundstücksteilungen in den Be-

bauungsplangebieten RO 48 „Betreutes Wohnen II“ und NB 17 „Rettungswache“. Ent-

sprechend der Fortführungsmitteilungen des Katasteramtes des Rhein-Kreises Neuss 

entstanden aus den bisherigen Grünflächen auch Grundstücke mit anderer Nutzungs-

art (vgl. A. 1.2.3.1 „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ sowie A 1.2.1.4 

„sonstige unbebaute Grundstücke“). Diese wurden in die jeweiligen Bilanzposten um-

geschichtet.  

In Summe ergaben sich Abgänge aus Umbuchungen in Höhe von 107,8 T€. 

 

Der Saldo aus den Umbuchungen beläuft sich auf -77,6 T€. 

 

Für die bilanzierten Betriebsvorrichtungen fielen im Jahr 2017 Abschreibungen in Höhe 

von 136,3 T€ an. 
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Ackerland:  

Hierunter sind Ackerlandgrundstücke angesetzt.  

Der Ansatz des Bilanzpostens A 1.2.1.2 „Ackerland“ zum 31.12.2017 hat sich im Ver-

gleich zum Ansatz des Vorjahres um 29,8 T€ auf nunmehr 1.046,4 T€ erhöht. 

 

Im Jahr 2017 hat die Gemeinde Rommerskirchen drei Ackerlandgrundstücke zwischen 

den Ortslagen Rommerskirchen und Sinsteden erworben. Einschließlich der Anschaf-

fungsnebenkosten betrugen die Anschaffungskosten 11,0 T€. 

 

Darüber hinaus wurden zwei Ackerlandgrundstücke im Knechtstedener Busch ange-

kauft. Hierfür fielen Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt 18,9 T€ an. 

 

Sonstige Zu- und Abgänge sind nicht zu verzeichnen. 

 

Wald, Forsten:  

Bei dem Bilanzposten A 1.2.1.3 „Wald, Forsten“ haben sich keine Veränderungen im 

Vergleich zum Vorjahr ergeben, sodass der Bilanzansatz unverändert 78,0 T€ beträgt. 

 

Sonstige unbebaute Grundstücke:  

Diese Position umfasst Festplätze, Gewerbe-, Wohn- und Bauerwartungsland, Versor-

gungs-, Gemeinbedarfs- sowie Erbbaurechtgebergrundstücke.  

 

Der Ansatz des Bilanzpostens A 1.2.1.4 „sonstige unbebaute Grundstücke“ hat sich 

geringfügig um 0,3 T€ auf nunmehr 370,6 T€ erhöht. 

 

Bereits unter A 1.2.1.1 „Grünflächen“ wurde erläutert, dass im Zuge der Grundstücks-

teilungen im Bebauungsplangebiet NB 17 „Rettungswache“ aus der vormaligen Grün-

fläche auch zwei „sonstige unbebaute Grundstücke“ entstanden sind. Im Zuge dessen 

wurde anlässlich der Grundstücksteilung Restbuchwerte in Höhe von insgesamt  

27,1 T€ von dem Bilanzposten A 1.2.1.1 „Grünflächen“ in den Bilanzposten A 1.2.1.4 

„sonstige unbebaute Grundstücke“ umgeschichtet. Für beide Grundstücke war auf-

grund einer älteren notariellen Vereinbarung ein Mehrwertausgleich in Höhe von ins-

gesamt 11,2 T€ an die vorigen Eigentümer zu zahlen (siehe auch Erläuterungen zu A 

1.2.1.1 „Grünflächen“). Weitere 1,7 T€ fielen für Teilungs- und Katastergebühren an. 
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Aufgrund der nunmehr akuten Verkaufsabsicht wurden beide Baugrundstücke in das 

Umlaufvermögen (A 2.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“) umgeschichtet. 

Hierdurch ergab sich ein Abgang in Höhe von 40,1 T€. 

 

Im Jahr 2017 wurde des Weiteren eine kleine Teilfläche eines unbebauten Grundstü-

ckes im Bebauungsplangebiet RO 19 „Gewerbepark I“ veräußert. Im Zuge dessen 

musste festgestellt werden, dass das betreffende Grundstück nicht im Bestand war. 

Insofern wurde der Bilanzposten A 1.2.1.4 „sonstige unbebaute Grundstücke“ um den 

ermittelten Buchwert dieses Grundstückes in Höhe von 0,5 T€ unter Verrechnung mit 

der allgemeinen Rücklage berichtigt. Der Restbuchwert der veräußerten Teilfläche in 

Höhe von 0,2 T€ wurde in Abgang gesetzt und der Ertrag aus diesem Grundstücks-

verkauf gem. § 90 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 43 Abs. 3 GemHVO mit der allgemeinen 

Rücklage verrechnet. 

 

Weitere Zu- oder Abgänge sind nicht zu verzeichnen. 

 

Bilanzposition
Wert 

31.12.2016
Zugang Abgang

Umbu-
chung

Abschreibung
Wert 

31.12.2017
T€ T€ T€ T€ T€ T€

A.1.2.1.1
Grünflächen 11.774,2 49,0 10,4 -77,6 136,3 11.598,8
A.1.2.1.2 
Ackerland 1.016,6 28,8 0,1 1,1 0,0 1.046,4
A.1.2.1.3 
Wald, Forsten 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0
A.1.2.1.4 
Sonstige unbebaute 
Grundstücke 370,3 13,4 40,3 27,1 0,0 370,6

Summe 13.239,1 91,2 50,8 -49,3 136,3 13.093,8  

 

 

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Unter dem Oberbegriff „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ wer-

den, gemäß dem Gliederungsschema nach § 41 GemHVO, folgende Grundstücks- 

und Gebäudetypen erfasst: 

• Kinder- und Jugendeinrichtungen: Die Position Kinder- und Jugendeinrich-

tungen umfasst Grund und Boden sowie Gebäude. 

• Schulen: Hierunter fallen Grundschulen (Gebäude sowie Grund und Boden). 
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• Wohnbauten: Gemeint sind Wohnbauten einschließlich der dazugehörigen 

Grundstücksflächen. 

• Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude: Sonstige bebaute Ge-

bäude- und Gewerbegrundstücke. 

 

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 

16.12.2010, den Bereich der Gebäudewirtschaft mit Wirkung zum 01.01.2011 in den 

Eigenbetrieb Rommerskirchen einzugliedern, werden diese seit dem Jahr 2011 bei 

dem „Eigenbetrieb Rommerskirchen“ bilanziert. 

 

Wohnbauten: 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat im Jahr 2016 ein u. a. mit Wohnbauten bebautes 

Grundstück erworben, eine Teilfläche soll zukünftig einer Bebauung zugeführt werden. 

Zur Baureifmachung eines Grundstücksteiles wurden in 2017 die auf dem Grundstück 

befindlichen Gewächshäuser abgerissen, der angefallene asbesthaltiger Baustoff 

musste entsorgt werden. Die Kosten in Höhe von 5,3 T€ wurden nachaktiviert. 

Darüber hinaus war die Neuverlegung der Wasser- und Stromversorgung zu den 

Wohngebäuden notwendig geworden, die Kosten hierfür bezifferten sich auf 11,3 T€. 

Im Berichtsjahr fielen für die Gebäude Abschreibungen in Höhe von 4,4 T€ an. 

 

Sonstige Dienst,- Geschäfts- und Betriebsgebäude 

Angesetzt ist ein Grundstück mit einer ehemaligen Steinmetzwerkstatt auf dem Bahn-

hofsvorplatz in Rommerskirchen-Eckum, welches die Gemeinde Rommerskirchen im 

Zuge des Ankaufes des Bahnhofsvorplatzes erworben hat. Abschreibungen fielen in 

Höhe von 0,7 T€ an. 

 

Sonstige Zu- und Abgänge sind nicht zu verzeichnen. 
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Bilanzposition
Wert 

31.12.2016
Zugang Abgang Umbuchung 

Abschrei-
bung

Wert 
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€ T€
A.1.2.2.1
Kinder- u. Jugend-
einrichtungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A.1.2.2.2
Schulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A.1.2.2.3
Wohnbauten 590,9 5,3 0,0 11,3 4,4 603,0
A.1.2.2.4 
Sonstige 
Dienst-, Geschäfts- 
u. Betriebsgebäude 76,0 0,0 0,0 0,0 0,7 75,3
Summe 666,9 5,3 0,0 11,3 5,1 678,3  
 

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen 

Das in der Bilanz der Gemeinde Rommerskirchen zu aktivierende Infrastrukturvermö-

gen untergliedert sich in die folgenden Punkte: 

• Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, 

• Brücken und Tunnel, 

• Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, 

• sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. 

 

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 

 

Bilanzposition
Wert 

31.12.2016
Zugang Abgang

Umbu-
chung

Wert 
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€
A.1.2.3.1
Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens 10.313,6 42,2 0,0 80,6 10.436,5  
 

Unter die Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens fallen im Wesentli-

chen die Straßengrundstücke, aber auch die Grundstücke der Wirtschaftswege, Wege 

und Plätze.  

 

Der Ansatz des Bilanzpostens A 1.2.3.1 „Grund und Boden des Infrastrukturvermö-

gens beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 insgesamt 10.436,5 T€. Im Vergleich zum 

Ansatz des Vorjahres konnte somit ein Zuwachs in Höhe von 122,9 T€ verzeichnet 

werden. 

24 / 168



 

 

Zugänge zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten ergaben sich in Höhe von  

42,2 T€. Weitere Zugänge entstanden durch Umbuchungen in Höhe von 80,6 T€. 

 

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Rommerskirchen ein Grundstück des Infrastruktur-

vermögens im Geltungsbereich des Bebauungsplanes OE 11 „Kiefernweg II“ erwor-

ben. Entsprechend des Kaufvertrages sollte der Kaufpreis in Höhe von 20,1 T€ nicht 

an die Verkäufer ausgezahlt werden, sondern mit den Erschließungsbeiträgen ver-

rechnet werden. Insofern wurde ein Ansatz in gleicher Höhe unter dem Bilanzposten 

P 2.2 „Sonderposten für Beiträge“ gebildet. 

 

In Zusammenhang mit den Grundstücksteilungen im Bebauungsplangebiet RO 45 

„Steinbrink“ ergaben sich Kosten für die Teilungsvermessung in Höhe von 4,3 T€. 

 

Bereits unter den Bilanzposten A 1.2.1.1 „Grünflächen“ und A 1.2.1.4 „sonstige unbe-

baute Grundstücke“ wurden erläutert, dass im Jahr 2017 die Teilung der Grundstücke 

im Bebauungsplangebiet NB 17 „Rettungswache“ erfolgt. Aufgrund der Grundstücks-

teilung entstand aus einer vormaligen Grünfläche auch ein Grundstück des Infrastruk-

turvermögens. Aufgrund dessen erfolgte eine Umschichtung in Höhe von 13,5 T€ aus 

dem Bilanzposten A 1.2.1.1 „Grünflächen“. Für dieses Grundstück musste noch ein 

Mehrwertausgleich an die vorigen Eigentümer gezahlt werden, hier wird ergänzend 

auf die Erläuterungen zu den Bilanzposten A 1.2.1.1 „Grünflächen“ und A 1.2.1.4 

„sonstige unbebaute Grundstücke“ verwiesen. Einschließlich der Vermessungs- und 

Katastergebühren ergab sich ein weiterer Zugang in Höhe von 6,4 T€. 

Des Weiteren hat die Gemeinde Rommerskirchen im Zuge eines Grundstückstau-

sches zwei Straßenlandgrundstücke in diesem Bebauungsplangebiet erhalten (vgl. Er-

läuterungen zu A 1.2.1.1 „Grünflächen“), infolge dessen konnte ein Zugang in Höhe 

von 10,7 T€ einschließlich der Anschaffungsnebenkosten verzeichnet werden. 

 

Ebenfalls unter dem Bilanzposten A 1.2.1.1 „Grünflächen“ wurde erläutert, dass zur 

Realisierung des Bebauungsplangebietes RO 48 „Betreutes Wohnen II“ eine Teilflä-

che des hieran angrenzenden Grundstückes des Schul-, Kita- und Sportkomplexes am 

Gorchheimer Weg vermessen wurde. Aufgrund der hiernach erfolgten Grundstücks-
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teilung sind aus diesem Grundstück auch zwei Grundstücke des Infrastrukturvermö-

gens entstanden. Insofern erfolgte eine Umschichtung aus dem Bilanzposten A 1.2.1.1 

„Grünflächen“ in Höhe von 67,4 T€. 

 

Brücken und Tunnel 

 

Bilanzposition
Wert 

31.12.2016
Zugang Abgang

Abschrei-
bungen

Wert 
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€
A.1.2.3.2
Brücken und Tunnel 2.139,6 4,7 0,0 35,8 2.108,5  
 

Angesetzt sind Brückenbauwerke, im Wesentlichen Gillbachbrücken sowie die Trep-

pen- / Rampenanlage am Bahnhof Rommerskirchen zur Gleisunterführung. 

 

Im Jahr 2017 erfolgte die Absperrung einer Brücke über Gleisanlagen der Deutschen 

Bundesbahn zwischen den Ortslagen Sinsteden und Oekoven. Die Kosten hierfür be-

liefen sich auf 4,7 T€. Es wurde festgestellt, dass das betreffende Brückenbauwerk 

nicht angesetzt ist. Es handelt sich hierbei um eines von zwei Brückenbauwerken zwi-

schen den genannten Ortsteilen, deren Eigentum die Gemeinde Rommerskirchen zu 

Beginn der 1990’er Jahre mit der Umsetzung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes er-

halten hat. Insofern erfolgte eine Berichtigung des Bilanzpostens A 1.2.3.2 „Brücken 

und Tunnel“. Da beide Bauwerke aufgrund des baulichen Zustandes und der geringen 

Breite weder für den landwirtschaftlichen, noch für den öffentlichen Verkehr freigege-

ben sind, wurde für beide Bauwerke ein Ansatz in Höhe von je 1 € unter Verrechnung 

mit der allgemeinen Rücklage gebildet. 

 

Sonstige Zu- oder Abgänge sind nicht zu verzeichnen. 

 

Für die wirtschaftliche Abnutzung der angesetzten Vermögensgegenstände fielen Ab-

schreibungen in Höhe von 35,8 T€ an. 
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Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 

 

Bilanzposition
Wert 

31.12.2016
Zugang Abgang

Umbu-
chung

Abschrei-
bung

Wert 
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€ T€

A.1.2.3.5 
Straßennetz mit 
Wegen, Plätzen u. 
Verkehrslenkungs-
anlagen 31.200,0 67,8 9,6 922,2 1.033,4 31.147,0  
 

Der Bestand des Bilanzpostens A 1.2.3.5 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver-

kehrslenkungsanlagen“ hat sich im Vergleich zum Bilanzansatz des Vorjahres um  

53,0 T€ auf nunmehr 31.147,0 T€ vermindert. 

 

Straßen 

Im Berichtsjahr wurden die nachfolgend aufgeführten „Anlagen im Bau“ aktiviert  

(vgl. A 1.2.8 „geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“) und als Verkehrsfläche in 

den Bilanzposten A 1.2.3.5 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-

anlagen“ umgebucht: 

 

� RO 48 „Betreutes Wohnen II“     476,2 T€ und 

� NB 16 „Zum Schützengrund“     191,4 T€. 

 

Ein weiterer Zugang in Höhe von 151,4 T€ ergab sich durch die Nachaktivierung der 

Baukosten für den Endausbau des Bebauungsplangebietes RO 43 „Gillbachstraße“.  

 

Im Jahr 2017 wurde die barrierefreie Bushaltestelle an der Landstraße in Butzheim im 

unmittelbaren Bereich zur Rettungswache fertiggestellt. Die Kosten hierfür beliefen 

sich auf 41,0 T€. 

 

Sonstige Zugänge in Höhe von insgesamt 58,2 T€ resultierten aus der Neuanlage ei-

nes Gehweges an der Flurgasse in Nettesheim-Butzheim (8,2 T€), von Asphaltie-

rungsarbeiten einschließlich der Erstellung des Unterbaus in den Straßen „Im Rosen-

hof“ (17,6 T€) und „Im Sandpütz“ (23,8 T€) sowie der Anschaffung von Straßenmöbeln  

(8,6 T€). 
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Ein Abgang in Höhe von 9,6 T€ entstand durch die Umschichtung innerhalb des Bi-

lanzpostens A 1.2.3.5 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanla-

gen“. Die Kosten für die Erstellung der Straßenbeleuchtung an der Bushaltestelle am 

Bahnhof waren zuvor bei den Verkehrsflächen angesetzt, hier erfolgte eine entspre-

chende Klassifizierung als Straßenbeleuchtungsanlage. 

 

Für die wirtschaftliche Abnutzung des Straßennetzes fielen im Jahr 2017 Abschrei-

bungen in Höhe von 898,0 T€ an. 

 

Straßenbeleuchtung 

Für die Straßenbeleuchtung wurde im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 

für den Bestand zum 01.01.2009 ein Festwert gebildet. Investitionen in das vorhan-

dene Beleuchtungsnetz wurden folglich als Aufwendungen für den Festwert Straßen-

beleuchtung verbucht. 

 

Straßenbeleuchtungsanlagen in neuen Baugebieten hingegen wurden nicht in den be-

stehenden Festwert einbezogen, sondern separat bilanziert, da hierdurch eine Aus-

weitung des Straßenbeleuchtungsnetzes entstand. Die separat angesetzten Beleuch-

tungsanlagen werden über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren linear abgeschrieben. 

In 2011 wurden die Schaltschränke sowie die Verkabelung der Straßenbeleuchtungs-

anlage veräußert, sodass der Festwert für die Straßenbeleuchtung nunmehr nur noch 

die Leuchtstellen beinhaltet. 

 

In 2017 entstanden Zugänge im Bestand in Höhe von insg. 9,6 T€. 

Es handelt sich hierbei um die Straßenbeleuchtungsanlage auf dem Bahnhofsvorplatz 

im Ortsteil Eckum, diese wurden anlässlich der Aktivierung des Bauprojektes „Umge-

staltung des Bahnhofes“ im Jahresabschluss 2015 bei der Verkehrsfläche der Bushal-

testelle aktiviert. Es erfolgte im Berichtsjahr eine Umschichtung innerhalb des Bilanz-

postens A 1.2.3.5 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“. 

 

Weiterhin ergaben sich Zugänge durch Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 

„geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ in Höhe von 61,7 T€. 
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Im Zuge der Aktivierung der Anlagen im Bau (siehe auch Erläuterungen zu Punkt „Stra-

ßen“) sind auch die angefallenen Kosten für die Erstellung der Straßenbeleuchtungs-

anlage in den Bebauungsplangebieten RO 48 „Betreutes Wohnen II“ mit  

10,5 T€ sowie NB 16 „Zum Schützengrund“ mit 5,7 T€ aktiviert worden. Darüber hinaus 

wurden Kosten für die Herstellung der Straßenbeleuchtungsanlage im Bebauungspl-

angebiet RO 43 „Gillbachstraße“ in Höhe von 45,5 T€ nachaktiviert.  

 

Für die Straßenbeleuchtung wurden Abschreibungen von 8,1 T€ verbucht. 

 

Wirtschaftswege 

Im Berichtsjahr sind weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen. 

 

Abschreibungen für das Wirtschaftswegenetz fielen in Höhe von 127,5 T€ an. 

 

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 

 

Bilanzposition
Wert 

31.12.2016
Zugang Abgang

Umbu-
chung

Abschrei-
bung

Wert 
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€ T€

A.1.2.3.6 sonstige 
Bauten des 
Infrastrukturver-
mögens 68,5 9,6 0,0 0,0 4,5 73,6  

 

Unter diesem Bilanzposten sind neben Buswartehallen auch die Wallanlage entlang 

der B 59 n angesetzt. 

 

Im Berichtsjahr wurden Tiefbauarbeiten für die Errichtung von drei Bushaltestellen in 

den Ortslagen Hoeningen und Frixheim nachaktiviert. Die Kosten hierfür beliefen sich 

auf 9,6 T€. 

 

Sonstige Zu- und Abgänge sind nicht zu verzeichnen. 
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A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 

 

Bilanzposition
Wert 

31.12.2016
Zugang Abgang

Umbu-
chung

Abschrei-
bung

Wert 
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€ T€
A.1.2.4 Bauten auf 
fremden Grund und 
Boden 231,6 10,0 0,0 10,5 8,7 243,4  

 

Unter dem Bilanzposten A 1.2.4 „Bauten auf fremden Grund und Boden“ sind Erschlie-

ßungsanlagen im Gewerbepark II auf Grundstücken angesetzt, die sich im Eigentum 

der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH befinden. 

 

Im Jahr 2017 wurde die Skateranlage von der Anlage „Am Frohnhof“ auf eine Grünflä-

che am „Gorchheimer Weg“ versetzt. Da sich das betreffende Grundstück nicht im 

Eigentum der Gemeinde Rommerskirchen befindet, sondern lediglich gepachtet ist, 

erfolgte die Umschichtung der Skateranlage mit Restbuchwert von 10,5 T€ aus dem 

Bilanzposten A 1.2.7 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ in den Bilanzposten A 1.2.4 

„Bauten auf fremden Grund und Boden“. Für die Asphaltierung der neuen Skateran-

lage am „Gorchheimer Weg“ fielen zudem Kosten in Höhe von 10,0 T€ an. 

 

Es fielen Abschreibungen in Höhe von 8,7 T€ an. 

 

Weitere Zu- und Abgänge waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. 

 

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 

 

Diese Bilanzposition beinhaltet Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer 

Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt.  

 

In der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rommerskirchen wurden hier die Boden- und 

Baudenkmäler mit jeweils 1 Euro als Erinnerungswert angesetzt. Zu- oder Abgänge im 

Bestand waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen, sodass der Bilanzansatz weiter-

hin unverändert 0,02 T€ beträgt. 
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A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

 

Bilanzposition
Wert 

31.12.2016
Zugang Abgang

Um-
buchungen

Abschrei-
bung

Wert 
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€ T€

A.1.2.6
Maschinen, 
technische Anlagen 
und Fahrzeuge 857,1 90,1 40,7 0,4 40,6 866,3  
 

Die Bilanzposition A 1.2.6 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ umfasst 

neben dem Fahrzeugbestand der Feuerwehren und des Baubetriebshofes auch den 

Werkzeugbestand dieser beiden Bereiche. 

 

Der Bestand zum 31.12.2017 hat sich gegenüber dem Vorjahresbestand um 9,2 T€ 

auf nunmehr 866,3 T€ erhöht. 

 

Zugänge sind in Höhe von 90,1 T€ zu verzeichnen. 

 

Im Jahr 2017 wurde mit der Ausrüstung der Feuerwehrfahrzeuge mit BOS-Funkgerä-

ten begonnen. Hierdurch entstanden Zugänge im Bestand in Höhe von insgesamt  

41,4 T€. In diesem Zusammenhang wurden in 2015 geleistete Anzahlungen (vgl. A 

1.2.8 „geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“) in Höhe von 0,3 T€ für die Sicher-

heitskarten der BOS-Funkgeräte aktiviert. 

 

In 2017 wurde die Fahrzeugflotte des Baubetriebshofes um zwei weitere Fahrzeuge 

erweitert. Die Anschaffungskosten beliefen sich auf 14,7 T€ bzw. 33,5 T€. Bei dem 

letztgenannten Fahrzeug handelt es sich um ein Werbefahrzeug. Die Gemeinde Rom-

merskirchen hat mit einem Investor einen Vertrag dahingehend abgeschlossen, dass 

der Investor der Gemeinde gegen eine Kostenbeteiligung ein neues Fahrzeug über-

eignet. Als Gegenleistung hat sich die Gemeinde verpflichtet, das Fahrzeug dauerhaft 

mit Werbung zu bekleben. Die Gemeinde wurde mit Zahlung des Eigenanteiles Eigen-

tümerin des Fahrzeuges. Entsprechend des Angebotes des Fahrzeughändlers beläuft 

sich der Wert dieses Fahrzeuges auf 32,6 T€. Insofern wurde in Höhe der Differenz 

zwischen dem Wert des Fahrzeuges und dem Eigenanteil der Gemeinde ein sonstiger 

Sonderposten in Höhe von 29,6 T€ gebildet (vgl. P 2.4 „sonstige Sonderposten“). 
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Darüber hinaus wurde ein PWK-Anhänger erworben (0,6 T€). 

 

Abgänge im Anlagenbestand (Restbuchwerte) entstanden in Höhe von 40,7 T€ durch 

den Abverkauf von drei, bereits vollständig abgeschriebenen Fahrzeugen des Baube-

triebshofes. Die Erträge wurden gem. § 90 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 43 Abs. 3 

GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. 

 

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 

Bilanzposition
Wert 

31.12.2016
Zugang Abgang

Um-
buchungen

Abschrei-
bung

Wert 
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€ T€
A.1.2.7
Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 521,4 160,8 1,2 -0,4 77,0 603,6  
 

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst die Einrichtungsgegenstände u. a. 

von Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Feuerwehren und Verwaltung. 

 

Der Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich zum Bilanzstichtag 

31.12.2017 im Vergleich zum Vorjahr um 82,2 T€ erhöht. 

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW unmittel-

bar als Aufwand verbucht und nicht aktiviert. 

 

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016
Zugang Abgang

Um-
buchungen

Wert
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€
A.1.2.8
AiB, geleistete 
Anzahlungen 1.342,8 1.110,7 7,0 -975,3 1.471,2  
 

Als „Anlagen im Bau“ sind die Werte für noch nicht endgültig fertiggestellte bzw. noch 

nicht betriebsbereite Sachanlagen anzusetzen. Erst mit Inbetriebnahme erfolgt die Ak-

tivierung, d. h. die Umbuchung auf die jeweilige Bilanzposition. Gleichzeitig beginnt 

dann erst die planmäßige Abschreibung des jeweiligen Inventargutes. 
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„Geleistete Anzahlungen“ hingegen sind geldliche Vorleistungen auf noch zu erhalte-

nes Anlagevermögen, wie bspw. Feuerwehrfahrzeuge, technische Anlagen etc. 

 

Der Ansatz des Bilanzpostens A 1.2.8 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ hat 

sich im Vergleich zum Bestand des Vorjahres in Höhe von 1.342,8 T€ um 128,4 T€ auf 

nunmehr 1.471,2 T€ erhöht.  

 

Von den, bereits im Vorjahr angesetzten „Anlagen im Bau“ wurden im Jahr 2017 fol-

gende aktiviert.: 

 

� AiB „Betreutes Wohnen II“     486,7 T€ 

� AiB „Zum Schützengrund“     197,1 T€ und 

� AiB „Spielgeräte GS Frixheim“        2,2 T€. 

 

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 sind folgende „Anlagen im Bau“ angesetzt: 

 

Anlage im Bau 
Bestand 
31.12.2016 in T€ 

Zugang in 
2017 

Abgang 
in 2017 

Bestand 
31.12.2017 in T€ 

AiB Gewerbepark III 45,0 0,0 0,0 45,0 

AiB Betreutes Wohnen II 434,2 52,5 486,7 0,0 

AiB barrierefreie Bushalte-
stellen 3,9 5,5 0,0 9,4 

AiB Zum Sitroth (BPlan Hoe 
Nr. 14) 8,8 0,6 0,0 9,4 
AiB Kreisverkehr Deelen-
Ost 6,5 11,3 0,0 17,9 

AiB Deelen-Mitte 1,5 6,6 0,0 8,1 

AiB Straßenbau Deelen-Ost 2,8 3,8 0,0 6,5 

AiB barrierefreier Ausbau 
Lichtsignalanlagen 7,0 3,9 0,0 11,0 

AiB GE V 423,9 1,3 0,0 425,2 

AiB Steinbrink 300,6 475,7 0,0 776,3 

AiB - Rettungswache 7,7 0,0 0,0 7,7 

AiB Im Kamp (BPlan Hoe 
15) 1,5 8,1 0,0 9,6 

AiB Kiefernweg II 0,0 3,9 0,0 3,9 

AiB barrierefreier Ausbau 
Bushaltestellen  0,0 5,9 0,0 5,9 

AiB Gillbachstraße II 0,0 0,8 0,0 0,8 

AiB Spielgerät GS Frixheim 2,2 0,0 2,2 0,0 
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Anlage im Bau 
Bestand 
31.12.2016 in T€ 

Zugang in 
2017 

Abgang 
in 2017 

Bestand 
31.12.2017 in T€ 

AiB barrierefreier Ausbau 
Lichtsignalanlagen 0,0 11,0 0,0 0,0 

AiB Zum Schützengrund 94,8 102,3 197,1 0,0 

SUMME 1.340,3 693,1 686,0 1.336,5 
 

Neben den v. g. „Anlagen im Bau“ sind darüber hinaus geleistete Anzahlungen für den 

Erwerb eines Grundstückes des Anlagevermögens in Höhe von 0,4 T€ und für die 

Ausrüstung der Feuerwehrfahrzeuge mit BOS-Funk in Höhe von 0,2 T€ angesetzt. 

Darüber hinaus soll der Fuhrpark der Feuerwehr erweitert werden. Hierfür sind  

123,1 T€ für die Anschaffung eines Gerätelogistikwagens (Löschzug Nettesheim), wei-

tere 5,6 T€ bzw. 4,9 T€ für den Erwerb von zwei Tanklöschfahrzeugen für die Lösch-

züge Rommerskirchen und Widdeshoven sowie 0,5 T€ für einen Kommandowagen für 

den Löschzug Nettesheim angesetzt. 

 

A.1.3 Finanzanlagen 

 

Unter Finanzanlagen sind Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die dauerhaft dem 

Geschäfts- bzw. Verwaltungsbetrieb der Gemeinde Rommerskirchen dienen sollen. 

 

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 

 

Als „Anteil an verbundenen Unternehmen“ wurde die „Entwicklungsgesellschaft Rom-

merskirchen mbH“ angesetzt. Die Bewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte auf-

grund der besonderen Bewertungsvorschriften des § 55 Abs. 6 GemHVO anhand des 

Substanzwertverfahrens. Hierin werden die Kosten ermittelt, die entstehen würden, 

wenn die Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH in seinem gegenwärtigen 

Zustand neu errichtet werden würde. Basis für die Ermittlung des Substanzwertes sind 

die indizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten der von der Gesellschaft bilan-

zierten Vermögensgegenstände, bereinigt um die planmäßigen Abschreibungen und 

deren Verbindlichkeiten. 

Der so ermittelte Substanzwert der „Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH“ 

wurde insofern nachvollzogen und bestätigt, indem das Substanzwertverfahren auf 

Basis des Jahresabschlusses der Entwicklungsgesellschaft zum 31.12.2017 erneut 

durchgeführt wurde. Aufgrund der neuerlich vorgenommenen Bewertung sind keine 
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Erkenntnisse ersichtlich, dass eine dauernde oder vorübergehende Wertminderung 

des Beteiligungswertes vorliegt. Insofern wird der Beteiligungswert unverändert mit 

1.394,4 T€ angesetzt. 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016
Zugang Abgang

Um-
buchungen

Wert
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€
A.1.3.1
Anteile an 
verbundenen 
Unternehmen 1.394,4 0,0 0,0 0,0 1.394,4
Summe 1.394,4 0,0 0,0 0,0 1.394,4

 
 

A.1.3.2 Beteiligungen 

 

Beteiligungen sind in der Bilanz der Gemeinde Rommerskirchen nicht auszuweisen. 

 

A.1.3.3 Sondervermögen 

 

Unter dem Bilanzposten Sondervermögen ist der Wert des Eigenbetriebs Rommers-

kirchen angesetzt. Dieser besteht seit dem 01.01.2011 aus den Betriebszweigen „Hal-

lenbad“ und „Gebäudewirtschaft“. 

 

Der Wertansatz des Eigenbetriebes Rommerskirchen erfolgte anhand der sog. „Eigen-

kapitalspiegelwertmethode“ (vgl. § 55 Abs. 6 Satz 2 GemHVO). Dies entspricht dem 

Wert des Eigenkapitals des Eigenbetriebes, also der Summe des Anlage- und Umlauf-

vermögens abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen. 

 

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Jahr 2017 liegt 

noch nicht vor. Der testierte und vom Rat der Gemeinde Rommerskirchen in seiner 

Sitzung am 07.06.2018 festgestellte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommers-

kirchen zum Stichtag 31.12.2011 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 803 T€ 

ab, dieser soll aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Rommerskirchen 

vom 07.06.2018 auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der testierte und vom Rat 

der Gemeinde Rommerskirchen am 12.09.2019 festgestellte Jahresabschluss zum 

31.12.2012 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 604,8 T€ aus.  
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Hinsichtlich der Frage, ob möglicherweise ein dauerhafter Wertverlust vorliegt, der 

eine außerplanmäßige Abschreibung des Bilanzansatzes A 1.3.3 „Sondervermögen“ 

erfordern würde, wurden die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2014 

bis 2017 prognostiziert. Diese werden nach den Prognosen voraussichtlich sämtlich 

ebenfalls mit einem deutlichen Fehlbedarf abschließen.  

 

Nach § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) sind etwaige Jahresverluste 

des Eigenbetriebes auf neue Rechnung vorzutragen, sofern diese nicht durch Haus-

haltsmittel der Gemeinde ausgeglichen werden. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht 

getilgter Verlustvortrag kann durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen wer-

den, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der 

Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. 

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Rommerskirchen sieht für die Jahre 2019, 2020 

sowie für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine Ansätze für die (vollstän-

dige) Übernahme der Verluste des Eigenbetriebes Rommerskirchen vor. Insofern ist 

davon auszugehen, dass die bis dato auf neue Rechnung vorgetragenen Jahresver-

luste des Eigenbetriebes Rommerskirchen nicht durch Mittel der Gemeinde Rommers-

kirchen ausgeglichen werden, sondern mit der Rücklage des Eigenbetriebes verrech-

net werden. Dies führt zu einer dauerhaften Minderung der Eigenkapitalausstattung 

des Eigenbetriebes Rommerskirchen. 

Aufgrund dessen muss von einer dauerhaften Wertminderung des Ansatzes des Bi-

lanzpostens A 1.3.3 „Sondervermögen“ ausgegangen werden, die zu einer außerplan-

mäßigen Abschreibung nach § 35 Abs. 2 GemHVO verpflichtet.  

Um den, zum 31.12.2017 beizulegenden Wert des Bilanzpostens A 1.3.3 „Sonderpos-

ten“ zu ermitteln, wurde auf Grundlage der Ergebnisse der Jahresabschlüsse der 

Jahre 2011 bis 2013 sowie der prognostizierten Jahresergebnisse 2014 bis einschließ-

lich 2017 der voraussichtliche Bestand des Eigenkapitals des Eigenbetriebes Rom-

merskirchen zum Stand 31.12.2017 berechnet. Dieser beläuft sich auf  

2.130,0 T€ und ist demnach als beizulegender Wert des Bilanzposten A 1.3.3 „Son-

dervermögen“ zum 31.12.2017 anzusetzen. Der dauerhafte Wertverlust in Höhe von 

4.708,6 T€ bestimmt sich daher nach der Differenz zwischen dem Bilanzansatz des 

Vorjahres in Höhe von 6.838,6 T€ und dem voraussichtlichen Bestand des Eigenkapi-

tals des Eigenbetriebes Rommerskirchen zum 31.12.2017 von 2.130,0 T€. 
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Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurde die Wertveränderung unmittelbar mit der allge-

meinen Rücklage verrechnet. 

 

Nachrichtlich: 

Zwischenzeitlich wurden die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 testiert und vom Rat 

der Gemeinde Rommerskirchen in seiner Sitzung am 23.01.2020 festgestellt. Beide 

Jahresabschlüsse schließen mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 791,0 T€ (2013) 

bzw. 608,4 T€ (2014) ab. Die Erstellung der Jahresabschlüsse 2015ff. ist für 2020 bzw. 

2021 vorgesehen. 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016
Zugang Abgang apl. AfA

Wert
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€
A.1.3.3
Sondervermögen 6.838,6 0,0 0,0 4.708,6 2.130,0
Summe 6.838,6 0,0 0,0 4.708,6 2.130,0  
 

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 

 

Die Gemeinde Rommerskirchen hält Anteile an Kommunalen Versorgungsrücklagen 

Fonds (KVR-Fonds), die treuhänderisch von den Rheinischen Versorgungskassen ge-

halten werden. 

Der Bilanzansatz der KVR-Fondsanteile hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 39,0 T€ 

auf nunmehr 117,6 T€ erhöht. 

 

Im Jahr 2017 erfolgte der Dienstherrenwechsel eines Beamten von der Stadt Düssel-

dorf zur Gemeinde Rommerskirchen. Nach § 96 des Beamtenversorgungsgesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Gemeinde Rommerskirchen gegenüber der 

Stadt Düsseldorf einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung für Versorgungsleistun-

gen. Diese war unmittelbar an die Rheinische Versorgungskasse zu leisten und wurde 

dem KVR-Fonds der Gemeinde Rommerskirchen gutgeschrieben. Der Abfindungsbe-

trag in Höhe von 39,0 T€ erhöht demzufolge der Wertansatz des Bilanzpostens A 1.3.4 

„Wertpapiere des Anlagevermögens“. In gleicher Höhe wurde ein „sonstiger Finanzer-

trag“ verbucht. 
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Bilanzposition
Wert

31.12.2016
Zugang Abgang

Um-
buchungen

Wert
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€
A.1.3.4
Wertpapiere des 
Anlagevermögens 78,5 39,1 0,0 0,0 117,6
Summe 78,5 39,1 0,0 0,0 117,6  
 

A.1.3.5 Ausleihungen 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016
Zugang Abgang

Um-
buchungen

Wert
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€

A.1.3.5.4
sonstige Ausleihungen 115,7 0,0 0,0 0,0 115,7
Summe 115,7 0,0 0,0 0,0 115,7  

 

Die Sonstigen Ausleihungen wurden mit dem Nennwert bewertet. Es sind folgende 

Ausleihungen angesetzt: 

 

- Anteil am Zweckverband der ITK Rheinland mit  105,3 T€ 

- Anteil an der Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss GmbH mit  0,8 T€ 

- Anteil am Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co. KG mit  4,0 T€ 

- Geschäftsanteile an der VR-Bank e. G. mit  0,1 T€ 

- Geschäftsanteile an der „Energieagentur“ 5,5 T€ 

 

Weitere Ausleihungen sind im Berichtsjahr nicht anzusetzen. 

 

A. 2  Umlaufvermögen 

 
Im Umlaufvermögen befinden sich die Vermögensgegenstände, die im Rahmen des 

Betriebsprozesses zur kurzfristigen Veräußerung, zum Verbrauch, zur Verarbeitung 

oder zur Rückzahlung bestimmt sind. Sie befinden sich nur kurze Zeit in der Kommune 

und dienen nicht, wie das Anlagevermögen, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. 
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A. 2.1 Vorräte 

 

A. 2.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ 

 

Wert
31.12.2016

Zugang Abgang  Umbuchungen
Wert

31.12.2017
T€ T€ T€ T€ T€

3.154,5 1.689,0 1.307,3 0,0 3.536,3  
 

Der Ansatz des Bilanzpostens A 2.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ zum 

Bilanzstichtag 31.12.2017 hat sich im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um  

381,80 T€ auf nunmehr insg. 3.536,3 T€ erhöht. 

 

Dieser Bilanzposten beinhaltet die Grundstücke, die sich zum Bilanzstichtag in der 

Vermarktung durch den sog. „Grundstücksfonds“ befanden. Diese Grundstücke die-

nen nicht der kommunalen Bodenbevorratung, sondern wurden von der Gemeinde 

Rommerskirchen bereits mit der Zielsetzung einer weiteren Veräußerung nach erfolg-

ter Bauleitplanung erworben, sodass diese nicht im Anlagevermögen, sondern viel-

mehr im Umlaufvermögen angesetzt sind. 

Der Bestand der Grundstücke des Umlaufvermögens zum Stand 31.12.2017 stellt sich 

wie folgt dar: 

 

Baugebiet 
Restbuchwert 

31.12.2016 in T€ 
Zugang 

2017 in T€ 
Abgang 

2017 in T€ 

Restbuchwert 
31.12.2017 in 

T€ 
Deelen-Mitte 140,5 0,2 0,0 140,7 

GE III 130,8 0,0 0,0 130,8 

GE V 362,0 3,1 133,3 231,8 

Gillbachstraße II 0,0 536,7 0,0 536,7 

Kiefernweg II 0,0 188,6 0,0 188,6 

Maternusstraße 39,3 0,0 0,0 39,3 
Nettesheimer Weg 
Nord 13,9 0,0 0,0 13,9 

Rettungswache 0,0 40,1 0,0 40,1 

Steinbrink 1.132,9 13,3 1.088,0 58,2 

Zum Sitroth 86,0 0,0 86,0 0,0 

SUMME 1.905,4 781,9 1.307,3 1.380,1 
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Im Berichtsjahr erfolgte der Abverkauf fast aller Baugrundstücke des Bebauungsplan-

gebietes RO 45 „Steinbrink“. Die aus den Abverkäufen erzielten Erträge haben im We-

sentlichen zu dem positiven Jahresergebnis beigetragen. Des Weiteren wurden die 

verbleibenden Baugrundstücke aus dem Baugebiet HOE 14 „Zum Sitroth“ veräußert. 

Verkauft wurden ebenfalls zwei Gewerbegrundstücke im Bebauungsplangebiet RO 44 

„Gewerbepark V“. 

 

Aus den Grundstücksverkäufen resultieren Abgänge im Bestand in Höhe von  

1.307,3 T€. 

 

Für die Arrondierung weiterer Bauflächen in der Ortslage Rommerskirchen hat die Ge-

meinde Rommerskirchen im Jahr 2017 Grundstücke erworben, aus denen das Bebau-

ungsplangebiet RO 51 „Gillbachstraße II“ entwickelt wurde. Die Anschaffungskosten 

einschließlich der Nebenkosten, wie bspw. Notargebühren, Grunderwerbssteuer etc. 

beliefen sich auf insg. 536,7 T€. Für einen Teil der Kaufpreissumme wurde notariell 

vereinbart, dass eine bare Auszahlung nicht erfolgen soll, vielmehr soll eine Verrech-

nung mit den, für die im Eigentum der Verkäufer verbleibenden Restflächen anfallen-

den Erschließungskosten erfolgen. Weitere Details hierzu können den Erläuterungen 

zu P 2.2 „Sonderposten für Beiträge“ entnommen werden.  

 

Daneben erfolgte im Jahr 2017 der Grunderwerb zweier Grundstücke in der Ortslage 

Evinghoven, aus denen das Bebauungsplangebiet OE 11 „Kiefernweg II“ entwickelt 

wurde. Einschließlich der Anschaffungsnebenkosten fielen im Jahr 2017 für den Er-

werb dieser Grundstücke 188,6 T€ an. 

 

Ein weiterer Zugang in Höhe von 40,1 T€ war durch die Grundstücksteilungen im Be-

bauungsplangebiet NB 17 „Rettungswache“ zu verzeichnen. Wie bereits unter den Po-

sitionen A 1.2.1.1 „Grünflächen“ und A 1.2.1.4 „sonstige unbebaute Grundstücke“ er-

läutert wurde, entstanden im Zuge der Bauleitplanung aus ehemaligen Grünflächen 

auch zwei Baugrundstücke. Aufgrund der akuten Verkaufsabsicht wurden diese vom 

Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgeschichtet. 

 

Im Jahr 2017 fielen für die Vermessung und Teilung von Grundstücken in den Bebau-

ungsplangebieten Kosten in Höhe von insg. 16,6 T€ an. Hiervon entfielen 13,3 T€ auf 
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die Grundstücksteilungen im Bebauungsplangebiet RO 45 „Steinbrink“, 3,1 T€ auf die 

Teilungen im Bebauungsplangebiet RO 44 „Gewerbepark V“ sowie 0,2 T€  

auf Grundstücksteilungen im Bebauungsplangebiet OE 13 „Deelen-Mitte“. 

 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat im Jahr 1998 das Kanalnetz an den Erftverband 

übertragen. Mit dem Erftverband wurde eine Vereinbarung dahingehend getroffen, 

dass im Rahmen der tiefbautechnischen Erschließung neuer Baugebiete der Kanalbau 

durch die Gemeinde Rommerskirchen beauftragt wird. Für die Kanalbaukosten tritt die 

Gemeinde also in Vorleistung. Je nach Baufortschritt erstattet der Erftverband anteilige 

Kanalbaukosten. Solange die neu erstellten Kanäle nicht an den Erftverband verkauft 

werden, sind die bis dato angefallenen Kanalbaukosten unter dem Bilanzposten „Wa-

ren“ anzusetzen. Die erhaltenen Erstattungsleistungen des Erftverbandes sind dage-

gen als „erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 sind 

die nachfolgend aufgeführten Kanalbaukosten im Bestand: 

 

Kanalbaumaß-
nahme 

Restbuch-
wert 
31.12.2016 in 
T€ 

Zugang in 
2017 in T€ 

Abgang 
in 2017  
in T€ 

Restbuch-
wert 
31.12.2017 in 
T€ 

Baugebiet Zum Sit-
roth 1,0 1,7 0,0 2,7 

Deelen-Ost 1,3 2,4 0,0 3,7 

Betreutes Wohnen II  28,0 3,7 0,0 31,8 

Gewerbepark V 661,9 5,5 0,0 667,4 

Kiefernweg II 0,0 1,5 0,0 1,5 

Steinbrink 556,8 892,3 0,0 1.449,2 

SUMME 1.249,1 907,1 0,0 2.156,2 
 

Im Jahr 2017 wurden keine Kanäle an den Erftverband übertragen. 

 

Unter Berücksichtigung der in 2017 angefallenen Kanalbaukosten beläuft sich der Be-

stand der „Ware“ Kanal zum 31.12.2017 auf insg. 2.156,2 T€. 

 

Weitere Vorräte hält die Gemeinde Rommerskirchen nicht vor. 
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A. 2.1.2 geleistete Anzahlungen (Umlaufvermögen) 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016
Zugang Abgang

Wert
31.12.2017

T€ T€ T€ T€

A.2.1.2 geleistete 
Anzahlungen 0,4 0,0 0,4 0,0  

 

Hierunter sind Zahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Umlauf-

vermögens anzusetzen, bei denen die Gemeinde zum Schlussbilanzstichtag noch 

nicht wirtschaftlicher Eigentümer geworden ist. 

 

Für den Erwerb von Grundstücken im künftigen Baugebiet „Kiefernweg II“ wurden im 

Jahr 2016 die angefallenen Notargebühren in Höhe von 0,4 T€ unter dem Bilanzposten 

A 2.1.2 „geleistete Anzahlungen“ (Umlaufvermögen) angesetzt. Da aus dem zu erwer-

benden Grundstück kein Baugrundstück, sondern ein Grundstück des Infrastrukturver-

mögens entstanden ist, erfolgte eine Umschichtung in den Bilanzposten  

A 1.2.8 „geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“. 

 

Da keine weiteren geleisteten Anzahlungen auf das Umlaufvermögen anzusetzen 

sind, beläuft sich der Bilanzansatz zum 31.12.2017 auf 0,0 T€. 

 

A. 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Hierzu gehören vor allem Ansprüche gegenüber den Empfängern von Lieferungen und 

Leistungen der Gemeinde Rommerskirchen, welche die entsprechende Gegenleistung 

noch nicht erbracht haben, aber auch Transferforderungen. Unter der Position “sons-

tige Vermögensgegenstände“ werden all jene Vermögensgegenstände erfasst, die 

sich keiner anderen Bilanzposition des Umlaufvermögens zuordnen lassen. 

 

Aufgrund der Rückstände bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse werden alle For-

derungen, welche bis zum Tage der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht beige-

trieben werden konnten, zu 100% bilanziell wertberichtigt. 
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Bilanzposition
Wert

31.12.2016 Veränderung
Wert

31.12.2017
T€ T€ T€

A.2.2
Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 4.880,8 447,9 5.328,7  
 

 

A. 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer-

leistungen 

 

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 

sind folgende Bilanzpositionen zusammengefasst: 

• Gebühren, 

• Beiträge, 

• Steuern, 

• Forderungen aus Transferleistungen, 

• sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen. 

 

In der nachfolgend dargestellten Übersicht sind die Veränderungen der einzelnen Bi-

lanzpositionen dargestellt: 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016 Veränderung
Wert 

31.12.2017
T€ T€ T€

A.2.2.1.1
Gebühren 581,0 -38,4 542,6
A.2.2.1.2
Beiträge 23,0 19,4 42,4
A.2.2.1.3
Steuern 332,6 17,7 350,4
A.2.2.1.4
Forderungen aus 
Transferleistungen -3,6 44,5 40,9
A.2.2.1.5
Sonstige öffentlich-rechtliche 
Forderungen 680,3 52,2 732,5
Summe 1.613,3 95,3 1.708,7  
 

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten u. a. den Barwert der Er-

stattungsverpflichtungen aus Pensionsverpflichtungen anderer Kommunen an die Ge-

meinde Rommerskirchen gemäß § 107 b BeamtVG.  
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Diese werden jährlich zum 31.12. durch die Rheinische Versorgungskasse über ein 

Gutachten ermittelt. Diese Forderungen werden über eine Restlaufzeit von mehr als 

fünf Jahren angewiesen. 

 

A. 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 

Privatrechtliche Forderungen werden gemäß der Bilanzgliederung folgendermaßen 

unterteilt: 

• privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich, 

• privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich, 

• privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen, 

• privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen, 

• privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen. 

 

Nachfolgend sind die Veränderungen in den einzelnen Positionen dargestellt: 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016 Veränderung
Wert 

31.12.2017
T€ T€ T€

A.2.2.2.1
privatrechtliche Forderungen 
gegenüber dem privaten Bereich 144,6 -120,0 24,6
A.2.2.2.2
privatrechtliche Forderungen 
gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,0 1,5 1,5
A.2.2.2.3
privatrechtliche Forderungen gegen 
verbundene Unternehmen 0,0 40,4 40,4
A.2.2.2.4
privatrechtliche Forderungen gegen 
Beteiligungen 0,0 0,0 0,0
A.2.2.2.5
privatrechtliche Forderungen gegen 
Sondervermögen 3.090,2 414,2 3.504,4

Summe 3.234,7 336,1 3.570,9  
 

Bei den privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen (Eigenbetrieb Rom-

merskirchen) hängt die Veränderung der Bestände zum jeweiligen Bilanzstichtag im 

Wesentlichen mit der Inanspruchnahme des Cash-Managements zusammen.  
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Des Weiteren sind hier Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb aufgrund von Per-

sonalkostenerstattungen des Jahre 2017, die erst in späteren Jahren fällig sind, ver-

anschlagt. 

 

A. 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 

Zum Bilanzstichtag weist diese Position den Bestand der debitorischen Kreditoren aus. 

 

A. 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Wertpapiere, welche nur kurzfristig dem Verwaltungsbetrieb dienen sollen und somit 

dem Umlaufvermögen zuzuordnen wären, liegen zum Bilanzstichtag nicht vor. 

 

A. 2.4 Liquide Mittel 

Die kurzfristig verfügbaren Geldmittel, z. B. Barmittel und Bankguthaben, werden hier 

mit ihren Nominalbeträgen bilanziert. 

 

Die Gemeinde nutzt zusammen mit den Tochtergesellschaften (Eigenbetrieb Rom-

merskirchen, Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH) das sogenannte Cash-

Management der Helaba, welches zur Zentralisierung der Liquiditätssteuerung dient. 

Im Rahmen des Cash-Managements bestand kein Bankguthaben zugunsten der Ge-

meinde Rommerskirchen, welches auf Grundlage des Kontoauszuges zum 

31.12.2017 bilanziert werden könnte. 

 

Die Gemeinde Rommerskirchen hatte darüber hinaus im Berichtsjahr Girokonten bei 

der VR Bank Dormagen eG sowie bei der Postbank Köln. Des Weiteren sind diverse 

Sparbücher und Barkassenbestände zu bilanzieren. 

Die Guthaben wurden auf Grundlage der Kontoauszüge zum 31.12.2017 angesetzt. 

 

Demnach setzt sich die Position „liquide Mittel“ wie folgt zusammen: 
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Stand
31.12.2017

€
Bankguthaben VR Bank Dormagen eG 11.185,71
Bankguthaben Postscheckkonto Köln 0,00
Sparbuch Müllabfuhr 1.361,90
Sparbuch Ortsentwässerung 1.393,53
Barkassenbestand Bürgeramt 1.583,80
Barkassenbestand Vollstreckung Dormagen 100,00
Barkassenbestand Vollziehungsbeamte 50,00
Barkassenbestand Gemeindekasse 100,00
Summe 15.774,94  

 

A. 3 Aktive Rechnungsabgrenzung 

Unter dem Posten der Aktiven Rechnungsabgrenzung (ARAP) werden Auszahlungen 

der Gemeinde Rommerskirchen bilanziert, die erst nach dem Bilanzstichtag aufwands-

wirksam werden. 

 

Der Bestand der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2017 beläuft sich 

auf insgesamt 65,7 T€. 

 

Hierunter fallen insbesondere die bereits im Dezember 2017 geleisteten Zahlungen für 

die Beamtenbesoldung inkl. Ruhegehälter, die Abschlagszahlungen an die Rheinische 

Versorgungskasse sowie Zahlungen im Bereich Sozialwesen.  
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Passivseite 

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Mittelherkunft auf. Die Bezeichnung der Posten 

erfolgt analog zur Feingliederung der Passivseite. 

 

P. 1 Eigenkapital 

Das Eigenkapital ist der Vermögensteil, der nach Abzug sämtlichen Fremdkapitals von 

der Bilanzsumme übrigbleibt. Das Eigenkapital steht der Gemeinde unbefristet zur 

Verfügung. 

 

P. 1.1 Allgemeine Rücklage 

Die Allgemeine Rücklage weist zum Bilanzstichtag 31.12.2017 einen Bestand in Höhe 

von 22.330,7 T€ aus. Dies bedeutet gegenüber dem Bestand der allgemeinen Rück-

lage der Vorjahresbilanz von 29.690,6 T€ eine Minderung um 7.359,9 T€. 

 

Die signifikante Minderung der allgemeinen Rücklage lässt sich auf zwei Sachverhalte 

zurückführen. Zum einen wurde der Jahresverlust des Jahres 2016 in Höhe von 

2.661,7 T€ mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.  

Zum anderen wurde im Jahresabschluss zum 31.12.2017 eine Wertberichtigung gem. 

§ 35 Abs. 5 GemHVO des Bilanzpostens A 1.3.3 „Sondervermögen“ vorgenommen. 

Die Wertberichtigung in Höhe von 4.708,6 T€ wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO un-

mittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und mindert diese dementspre-

chend. Ausführliche Erläuterungen hierzu können dem Bilanzposten A 1.3.3 „Sonder-

vermögen“ entnommen werden. 

 

Unter den Bilanzposten A 1.2.1.4 „sonstige unbebaute Grundstücke“ und A 1.2.3.2 

„Brücken und Tunnel“ wurde dargestellt, dass in den vorigen Jahresabschlüssen ein 

kleineres unbebautes Grundstück sowie zwei Brückenbauwerke unberücksichtigt blie-

ben. Die Anlagenzugänge wurden mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. 

 

Darüber hinaus wurden Grundstücke sowie ein Fahrzeug des Anlagevermögens ver-

äußert. Entsprechend des § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO NRW wurde sowohl der Ab-

gang der jeweiligen Restbuchwerte, als auch die Einzahlungen aus den Kaufvorgän-

gen erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.  
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P. 1.2 Sonderrücklage 

Sonderrücklagen werden für erhaltene Zuwendungen zur Anschaffung oder Herstel-

lung von Vermögensgegenständen gebildet, deren ertragswirksame Auflösung durch 

den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde. 

 

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet. 

 

P. 1.3 Ausgleichsrücklage 

Die Ausgleichsrücklage, die als Puffer zum Ausgleich von Fehlbeträgen dient, wurde 

gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW einmalig im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbi-

lanz zum 01.01.2009 gebildet. Hierzu wurde ein Drittel der durchschnittlichen Steu-

ererträge und der allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2006 - 2008 angesetzt. Die 

Ausgleichrücklage der Gemeinde Rommerskirchen hatte zum 01.01.2009 einen Wert 

von 3.865 T€. Aufgrund der Jahresfehlbeträge 2009 und 2010 wurden Entnahmen aus 

der Ausgleichsrücklage erforderlich, womit diese dann aufgebraucht war. Die Ent-

nahme des Jahresfehlbetrages 2010 wurde im Haushaltsjahr 2011 verbucht. Die Aus-

gleichsrücklage ist seitdem aufgezehrt. 

 

P. 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

Der Jahresüberschuss oder -fehlbetrag ist der positive bzw. negative Saldo der Ergeb-

nisrechnung des zurückliegenden Haushaltsjahres, welcher sich unmittelbar auf das 

Eigenkapital der Gemeinde auswirkt. 

 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 

von 2.332.367,25 € ab. Demgegenüber schloss der Jahresabschluss zum 31.12.2016 

noch mit einem deutlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.661.694,99 € ab. 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wies einen Jahresüberschuss in Höhe 

von 120.100,00 € aus.  

Weitere Details sind den Erläuterungen zur Ertragslage im Lagebericht zu entnehmen. 
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P. 2 Sonderposten 

Gemäß § 43 Absatz 5 bzw. 6 GemHVO NRW sind erhaltene zweckgebundene Zu-

wendungen und Beiträge für Investitionen sowie Kostenüberdeckungen der Gebüh-

renhaushalte als Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt 

dabei grundsätzlich nach der Nutzungsdauer des über den Sonderposten finanzierten 

Vermögensgegenstandes. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens kom-

pensiert in der Ergebnisrechnung somit die durch Abschreibungen verursachten Auf-

wendungen in Höhe der Zuschussquote. 

 

P. 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 

Es werden zweckgebundene Zuwendungen insbesondere für Infrastrukturvermögen, 

Fahrzeuge sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung passiviert.  

Hierbei handelt es sich um: 

• zweckgebundene Investitionszuwendungen zu konkreten Maßnahmen, 

• investive Pauschalzuwendungen (Investitionspauschale, Feuerschutzpau-

schale, Sport- und Bildungspauschale). 

 

Die Zuwendungen werden den entsprechenden Vermögensgegenständen zugeord-

net. Die daraus entstehenden Sonderposten werden über die betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer der Gegenstände ertragswirksam, analog zur linearen Abschreibungs-

methode, welche bei der Abschreibung der Vermögensgegenstände angewendet wird, 

aufgelöst.  

 

Gegenüber dem Bilanzansatz des Vorjahres hat sich der Ansatz des Bilanzpostens  

P 2.1 „Sonderposten aus Zuwendungen“ um 481,4 T€ auf nunmehr 7.824,1 T€ ver-

mindert. 

 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat im Jahr 2017 entsprechend des Gemeindefinan-

zierungsgesetzes 2017 (GFG 2017) eine Investitionspauschale in Höhe von 782,4 T€ 

erhalten. Diese wurde anteilig den in 2017 erworbenen Grundstücken zugeordnet, aus 

denen die Bebauungsplangebiete OE 11 „Kiefernweg II“ (154,6 T€) und RO 51 „Gill-

bachstraße II“ (404,5 T€) entwickelt werden. Im Zuge der Abverkäufe der nach Rechts-

kraft dieser Bebauungspläne entstehenden Baugrundstücke werden die zugeordneten 
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Sonderposten aus Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst. Hierdurch soll eine deut-

liche Verbesserung der Ertragslage in den entsprechenden Haushaltsjahren erreicht 

werden. 

 

Die im Jahre 2017 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden gemäß  

§ 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht und nicht aktiviert (vgl.  

A 1.2.7 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“). Zur Neutralisierung der hieraus entste-

henden Aufwendungen wurde die Investitionspauschale anteilig in Höhe von  

81,6 T€ ertragswirksam aufgelöst. 

 

Die nicht zugeordnete Investitionspauschale des Jahres 2017 in Höhe von 141,8 T€ 

wurde in den Bilanzposten P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ umgeschichtet. 

 

Im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 wurde den Baugrundstücken des 

Bebauungsplangebietes RO 45 „Steinbrink“ die Investitionspauschale des Jahres 

2016 sowie „angesparte“ Investitionspauschalen aus Vorjahren zugeordnet. Der Ver-

kauf der überwiegenden Anzahl der Baugrundstücke dieses Bebauungsplangebietes 

erfolgte im Berichtsjahr. Mit der Ausbuchung der Restbuchwerte der jeweiligen Grund-

stücke wurden auch die zugeordneten Sonderposten in Höhe von 1.041,2 T€ ertrags-

wirksam aufgelöst.  

 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat im Jahr 2017 den letzten Zuwendungsbetrag zur 

maßnahmenbezogenen Förderung der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes in Höhe 

von 206 T€ erhalten. 

 

Die Summe der ertragswirksamen Auflösung der angesetzten Sonderposten beträgt 

im Jahr 2017 insg. 257,3 T€. 

 

Der Bilanzposten setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016 Zugänge Abgänge Auflösung 
Wert

31.12.2017
T€ T€ T€ T€ T€

P 2.1 Sonderposten 
für Zuwendungen 8.305,5 1.114,1 1.338,2 257,3 7.824,1  
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P. 2.2 Sonderposten für Beiträge 

Zweckgebundene Beiträge nach BauGB und KAG werden für Straßen, Straßenbe-

leuchtung, Straßengrundstücke und Ausgleichsflächen passiviert. 

 

Im Jahr 2017 erfolgte keine Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB bzw. 

KAG.  

 

Im Rahmen der Verkaufsverträge für die Baugrundstücke des Grundstücksfonds wer-

den neben dem Kaufpreis für den Grund und Boden auch Erschließungskostenanteile 

als Ablösungsbeiträge erhoben. Eine Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach 

dem BauGB erfolgt daher nicht. Im Jahr 2017 wurden Ablösungsbeiträge in Höhe von 

insg. 791,5 T€ vereinnahmt. 

 

Diese verteilen sich auf folgende Baugebiete: 

 

• Gewerbepark V 204,0 T€ 

• Zum Sitroth 26,3 T€ 

• Steinbrink  561,2 T€. 

 

In den Erläuterungen zu A 2.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ wurde darge-

stellt, dass die Gemeinde Rommerskirchen im Jahre 2017 Grundstücke in den zukünf-

tigen Bebauungsplangebieten OE 11 „Kiefernweg II“ sowie RO 51 „Gillbachstraße II“ 

erworben hat. Entsprechend der Kaufverträge sollten (anteilige) Kaufpreise nicht aus-

gezahlt, sondern mit den künftigen Erschließungsbeiträgen verrechnet werden. Inso-

fern ergaben sich Zugänge im Bestand in Höhe von 20,1 T€ (OE 11 „Kiefernweg II“), 

bzw. 150,2 T€ (RO 51 „Gillbachstraße II“). 

 

Abgänge waren in Höhe von 295,5 T€ zu verzeichnen. Es wurde bereits erläutert, dass 

die Erschließungsbeiträge für Grundstücke des Grundstücksfonds im Wege einer Ab-

lösung erhoben werden. Dem Wesen einer Ablösung von Erschließungsbeiträgen ent-

spricht es, dass diese im Vorfeld der Durchführung der Baumaßnahme kalkuliert wer-

den, also vor dem Vorliegen der tatsächlichen erschließungsbeitragsfähigen Baukos-

ten. Insofern wird mit diesem Instrumentarium eine gewisse Unschärfe in Kauf genom-
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men. Bei einigen Baugebieten wurden letztlich höhere Erschließungsbeiträge passi-

viert, als entsprechendes Infrastrukturvermögen gegenüberstand. Im Rahmen des 

Jahresabschlusses 2017 wurden die übersteigenden Beträge ertragswirksam ausge-

bucht. 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016

Zugänge
inkl. Umbu-

chungen
Abgänge inkl. 
Umbuchungen Auflösung

Wert
31.12.2017

T€ T€ T€ T€ T€
P 2.2 Sonderposten 
für Beiträge 14.588,4 1.129,3 463,0 393,8 14.860,9  
 

P. 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 

Nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 

ist die Gemeinde verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende 

eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten 

vier Jahre (vor der Gesetzesänderung vom 31.12.2011 drei Jahre) wieder auszuglei-

chen. Kostenunterdeckungen sollen ebenfalls innerhalb dieses Zeitraumes ausgegli-

chen werden. 

 

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnen-

den Einrichtungen, die nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen wer-

den müssen, als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. Kostenunter-

deckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. 

 

Für die Fortschreibung des Sonderpostens für Gebührenausgleich wurden die Be-

triebsabrechnungen des Jahres 2017 der kostenrechnenden Einrichtungen der Ge-

meinde Rommerskirchen der Bewertung zu Grunde gelegt. Berücksichtigung finden 

nur die Bereiche, in denen ein Überschuss erzielt wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung 

des Jahresabschlusses lagen die Betriebsabrechnungsbögen der Friedhöfe, Abfallent-

sorgung und der Abwasserbeseitigung vor.  

 

Es ergeben sich zum 31.12.2017 folgende Gebührenüberdeckungen  
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Bestand 
31.12.2016 

Überdeckung lt. 
BAB 2017 

Bestand 
31.12.2017 

Abfallentsorgung 124.631,65 € 47.572,41 € 172.204,06 € 
Grubenentleerung 8.778,17 € 1.999,36 € 10.777,53 € 
Schmutzwasser 183.565,02 € 15.054,03 € 198.619,05 € 
Niederschlagswasser 229.656,42 € 31.388,57 € 261.044,99 € 
SUMME 546.631,26 € 96.014,37 € 642.645,63 € 

 

Zum 31.12.2017 bestehen folgende Gebührenunterdeckungen: 

 

Grabstellen -1.804,88 € 

Bestattungen -1.238,85 € 

Leichenhallen -50,77 € 

Insgesamt - 3.094,50 € 

 

P. 2.4 Sonstige Sonderposten 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016

Zugänge
incl. Umbu-

chungen Abgänge Auflösung 
Wert

31.12.2017
T€ T€ T€ T€ T€

P 2.4 Sonstige 
Sonderposten 543,2 36,2 0,0 18,9 560,5  
 

Die Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ ist ein Sammelposten für Zuwendungen 

Dritter, die die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens erfüllen, aber 

nicht unter den übrigen Sonderposten angesetzt werden dürfen. Hierzu zählen insb. 

Schenkungen in Form von Geld- oder Sachspenden. 

 

Im Jahr 2017 wurde auf dem Festplatz Oekoven ein Kanalhausanschluss erstellt. Die 

Kosten hierfür beliefen sich auf 6,6 T€. Die St. Sebastianus Bruderschaft Oekoven hat 

der Gemeinde Rommerskirchen die Herstellungskosten in voller Höhe erstattet. Inso-

fern wurde ein sonstiger Sonderposten in Höhe von 6,6 T€ gebildet (vgl. Erläuterungen 

zu A 1.2.1.1 „Grünflächen“). 

 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat im Berichtsjahr mit einer Firma einen Vertrag über 

die Gestellung und Übereignung eines Werbefahrzeuges geschlossen. Die Gemeinde 
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erhielt unter Kostenbeteiligung in Höhe von 3,0 T€ ein neues Fahrzeug, als Gegen-

leistung verpflichtete sich die Gemeinde, dieses Fahrzeug dauerhaft mit Werbung zu 

bekleben. In Höhe des Differenzbetrages von 29,6 T€ zwischen dem Kostenanteil der 

Gemeinde und dem Neuwert des Fahrzeuges laut dem Angebot des Fahrzeughänd-

lers an den Vertragspartner wurde demzufolge ein sonstiger Sonderposten gebildet 

(vgl. Erläuterungen zu A 1.2.7 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“). 

 

Weitere sonstige Sonderposten wurden nicht gebildet. 

 

P. 3 Rückstellungen 

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet, also wirtschaftliche 

Verpflichtungen, die dem Grunde (ob?), dem Auszahlungszeitpunkt (wann?) oder der 

Höhe nach (wie viel?) noch nicht bestimmt sind. Die Inanspruchnahme der Rückstel-

lung muss hinreichend wahrscheinlich sein (> 50 %) und dem abgelaufenen oder ei-

nem vorherigen Haushaltsjahr zugeordnet werden können. 

 

P. 3.1 Pensionsrückstellungen 

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche An-

wartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem 

Dienst, einschließlich Berücksichtigung von Ansprüchen auf Beihilfe) nach den beam-

tenrechtlichen Bestimmungen gegenüber den aktiven Beamten, allen Pensionären 

und Hinterbliebenen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rück-

stellung anzusetzen. Die Gemeinde Rommerskirchen ist Mitglied der Rheinischen Ver-

sorgungskasse. Diese hat die Pensions- und Beihilferückstellungen der Gemeinde 

Rommerskirchen für aktive und ehemalige Beamte sowie Hinterbliebene zum Stichtag 

31.12.2017 bewertet. Hierin enthalten ist auch der Eigenbetrieb Rommerskirchen, da 

die Personalaufwendungen für die für den Eigenbetrieb tätigen Beamten und Beam-

tinnen vollständig im Kernhaushalt abgebildet sind. Die jährlichen Aufwendungen für 

die Pensions- und Beihilferückstellungen dieser Beamten werden vom Eigenbetrieb 

erstattet. 

 

54 / 168



 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016 Veränderung
Wert

31.12.2017
T€ T€ T€

P.3.1 Rückstellung für 
Pensionsverpflichtungen 7.460,8 161,5 7.622,2
P.3.1 Rückstellung für 
Beihilfeverpflichtungen 2.232,5 59,4 2.291,9

Summe 9.693,2 220,9 9.914,1  
 

P. 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 

Im Jahr 2017 gab es keine Veränderung gegenüber dem Bilanzansatz des Vorjahres. 

Nach wie vor sind keine Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen bei Deponien und 

Altablagerungen anzusetzen. 

 

P. 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 

Durch die Übertragung der gemeindeeigenen Gebäude an den Eigenbetrieb Rom-

merskirchen zum 01.01.2011 verbleiben nur wenige Gebäude im Bestand der Ge-

meinde Rommerskirchen.  

 

Für diese Gebäude (Trauerhallen, Sportlerheime u. a.) sind keine Instandhaltungs-

rückstellungen notwendig. 

 

Der Bilanzansatz beläuft sich daher unverändert auf 0,00 €. 

 

P. 3.4 Sonstige Rückstellungen 

Für den Grund oder der Höhe nach ungewissen Verpflichtungen, für drohende Ver-

luste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Auf-

wendungen hat die Gemeinde Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. 

Rückstellungen dürfen jedoch nur für in § 36 GemHVO NRW genannte Zwecke gebil-

det werden. 

 

Aufgliederung der „Sonstige Rückstellungen“ gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 4 und 5  

GemHVO NRW: 
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in € 31.12.2016
Inanspruch-

nahme
Auflösung Zuführung 31.12.2017

Aufwandsrückst. 170.747,98 80.210,62 19.260,00 216.921,01 288.198,37
Erst. § 107b BeamtVG 2.530,00 0,00 0,00 168,00 2.698,00
Überstunden 181.080,00 181.080,00 0,00 229.450,00 229.450,00
Resturlaub 175.590,00 175.590,00 0,00 183.220,00 183.220,00
Altersteilzeit 51.347,00 21.035,00 0,00 6.381,00 36.693,00
Prozesskosten. 73.165,42 0,00 43.898,48 17.641,40 46.908,34
Summe 654.460,40 457.915,62 63.158,48 653.781,41 787.167,71  

Aufwandsrückstellungen 

Grundlage für den Bilanzansatz der Aufwandsrückstellungen sind die von den 

Fachämtern mitgeteilten relevanten Sachverhalte, die hinsichtlich ihrer Verpflichtung 

zur Bildung einer Rückstellung überprüft wurden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich 

der Bestand der Aufwandsrückstellungen um 117,4 T€ erhöht.  

Anhängig sind Klageverfahren bezüglich der Durchführung von Baumaßnahmen. Auf-

grund der anhängigen Streitwerte kann es in Abhängigkeit der Verfahrensausgänge 

dazu kommen, dass die Gemeinde Rommerskirchen beträchtliche Zahlungen leisten 

muss. Diese Zahlungen wären darüber hinaus noch zu verzinsen. Für dieses Zinsrisiko 

wurden Rückstellungen in Höhe von 148,3 T€ gebildet. 

 

Erstattungsverpflichtung § 107b BeamtVG 

Die Erstattungsverpflichtung ergibt sich aus dem Pensionsgutachten der RVK. 

 

Überstundenrückstellungen / Rückstellungen für Resturlaub 

Die Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben wurden mit den Brutto-

Personalkosten der jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewertet. Der Bestand 

der Rückstellung zum 31.12.2017 beläuft sich auf insg. 412,7 T€. 

 

Rückstellungen für Altersteilzeit 

Für die Altersteilzeit wurde ein Rückstellungsbetrag in Höhe von 36,7 T€ angesetzt. 

 

Prozesskostenrückstellungen 

Das Rechtsamt der Gemeinde Rommerskirchen führt eine Übersicht mit allen an die 

Rechtsschutzversicherung zugeleiteten Anfragen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 

werden die einzelnen Verfahren geprüft und bewertet. Die Höhe des Prozesskostenri-
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sikos errechnet sich aus dem Streitwert sowie den Nebenkosten, die durch eine Soft-

ware ermittelt werden. Für das Jahr 2017 wurden zur Risikoabdeckung 46,9 T€ zu-

rückgestellt. 

 

P. 4 Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen 

der Gemeinde Rommerskirchen gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubi-

gern. Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit ihrem Rückzah-

lungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung liegen nicht vor. 

 

P. 4.1 Anleihen 

Unter Anleihen versteht man verbriefte Rückzahlungsansprüche und zeitabhängige 

Zinszahlungen in bestimmter Höhe als Entgelt für die Überlassung von Kapital. Der 

Erwerber von Anleihen gewährt somit einen Kredit an den Emittenten. 

 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat keine Anleihen begeben. 

 

P. 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen nach § 86 GO NRW umfassen alle 

Finanzmittel der Gemeinde, die von Dritten zur Verfügung gestellt worden sind und 

zurückgezahlt werden müssen. Für die Bilanz ist eine nach Kreditgebern differenzierte 

Unterteilung vorgesehen. 

 

Mit Beschluss des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 16.12.2010 wurde der 

Bereich der Gebäudewirtschaft mit Wirkung zum 01.01.2011 in den bestehenden Ei-

genbetrieb eingegliedert, der seitdem unter dem Namen „Eigenbetrieb Rommerskir-

chen“ firmiert. Neben den Gebäuden, den dazugehörigen Grundstücken bzw. Grund-

stücksteilen und den hierfür erhaltenden Zuwendungen wurden darüber hinaus alle 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen an den „Eigenbetrieb Rommerskir-

chen“ übertragen. 

 

Dieser bilanziert seit dem 01.01.2011 die zuvor bei der Gemeinde Rommerskirchen 

anzusetzenden Investitionskredite. 

 

57 / 168



 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 sah eine Kreditermächtigung für Investitionen in 

Höhe von 3.200,0 T€ vor. 

 

Im Jahr 2017 wurde die Kreditermächtigung insofern in Anspruch genommen, als dass 

ein Darlehen in Höhe von 1.500,0 T€ für Investitionen aufgenommen wurde. Der Aus-

weis erfolgt unter dem Bilanzposten P 4.2.4 „Verbindlichkeiten aus Krediten für Inves-

titionen vom öffentlichen Bereich“. Unter Berücksichtigung der in 2017 geleisteten Til-

gungen beläuft sich der Bilanzansatz zum 31.12.2017 auf 1.483,7 T€. 

 

P. 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit darf die Gemeinde kurzfristige Kredite 

aufnehmen, welche von der vorgenannten Position (P.4.2.) aufgrund ihres Kurzfrist-

Charakters zu unterscheiden sind. Die Kredite zur Liquiditätssicherung unterliegen ei-

ner vom Rat der Gemeinde Rommerskirchen beschlossenen Höchstgrenze, die in der 

Haushaltssatzung festgelegt wird. 

 

Die Inanspruchnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung erfolgt im Rahmen des 

Cash-Managements. Der Konzern Gemeinde (Kommune, Eigenbetrieb, Entwicklungs-

gesellschaft mbH) nutzt das sogenannte Cash-Management der Helaba, welches zur 

Zentralisierung der Liquiditätssteuerung dient.  

 

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi-

tätssicherung entsprechend der Saldenbestätigung der Helaba i. H. v. 7.498,7 T€. 

Demgegenüber belief sich der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi-

tätssicherung in der Vorjahresbilanz noch auf 11.601,6 T€. 

 

P. 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen 

Es bestehen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften aus den in 2011 

und 2013 abgeschlossenen Nutzungsverträgen mit der DJK Hoeningen und der SG 

Rommerskirchen hinsichtlich der Erstellung der Kunstrasenplätze. Die Gemeinde 

Rommerskirchen hat sich vertraglich verpflichtet, sich an den Zins- und Tilgungsleis-

tungen zu beteiligen. 
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Unter Berücksichtigung der in 2017 an die beiden Vereine geleisteten Zahlungen in 

Höhe von 73,1 T€ ergibt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ein Bestand in Höhe von 

690,7 T€.  

 

P. 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Verbindlichkeiten, welche aus Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, 

Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verträgen resultieren, deren Gegenleistung 

bereits erbracht wurde, die Zahlung seitens der Gemeinde Rommerskirchen zum Bi-

lanzstichtag jedoch noch aussteht, sind unter dieser Position ausgewiesen. 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016 Veränderung
Wert

31.12.2017

T€ T€ T€
P.4.5                                  
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 596,1 -130,8 465,4  

 

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beläuft sich der Ansatz des Bilanzpostens P 4.5 „Ver-

bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ auf insgesamt 465,4 T€. 

 

Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ setzt sich aus 

einer Vielzahl von Einzelbuchungen zusammen. 

 

P. 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen stammen aus dem sozialen Bereich und be-

ruhen auf dem Grundsatz der Solidarität; ein Leistungsaustausch ist demnach nicht 

Voraussetzung. Beispiele für Transferleistungen sind Sozialhilfe- und Jugendhilfeleis-

tungen. 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016 Veränderung
Wert

31.12.2017

T€ T€ T€
P.4.6                                
Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen 237,3 -130,1 107,1  
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P. 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 

Dieser Bilanzposten ist eine Sammelposition für Verbindlichkeiten, die nicht unter ei-

nem anderen Verbindlichkeitsposten gesondert anzusetzen sind. 

Hierunter fallen z. B. Verbindlichkeiten, die sich aus Abführungspflichten der Ge-

meinde als Arbeitgeber ergeben (z. B. Lohn- und Kirchensteuer, Sozialabgaben, Ver-

bindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern). Auch Überzahlungen und Verbindlichkeiten, 

die aus der Übernahme von Verlusten der Tochtergesellschaften entstehen, sind die-

ser Bilanzposition zugeordnet. 

 

Bilanzposition
Wert

31.12.2016 Veränderung
Wert

31.12.2017
T€ T€ T€

P.4.7                                 
Sonstige Verbindlichkeiten 275,9 145,6 421,4  

 

P. 4.8 Erhaltene Anzahlungen 

Die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind von der Gemeinde 

als Verbindlichkeiten zu behandeln, wenn diese ganz oder teilweise noch nicht zweck-

entsprechend verwendet wurden. Sie sind deshalb vor ihrer Verwendung auch im Bi-

lanzbereich „Verbindlichkeiten“ (vgl. § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO NRW) anzusetzen. 

Um die notwendige Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu gewährleisten, sollen sol-

che Zuwendungen und Beiträge unter dem gesonderten Bilanzposten „Erhaltene An-

zahlungen“ angesetzt werden. 

 

Der Ansatz eines besonderen Bilanzpostens stellt auch die Bedeutung der erhaltenen 

Zuwendungen und Beiträge als wesentlichen Teil der gemeindlichen Finanzierung her-

aus. 

 

Eine solche Handhabung ist mit der Bilanzierung der noch nicht fertig gestellten Ver-

mögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz vergleichbar. Dort sind Vorleistun-

gen der Gemeinde auf künftige Vermögensgegenstände unter dem Bilanzposten „Ge-

leistete Anzahlungen“ anzusetzen. Solche gemeindlichen Leistungen dürfen noch 

nicht unter dem zutreffenden Bilanzposten der in Betrieb genommenen Vermögens-

gegenstände angesetzt werden. Erst durch die Aktivierung des Vermögensgegenstan-

des findet die erforderliche Umschichtung auf der Aktivseite der Bilanz statt (Aktiv-
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tausch). Dies soll entsprechend auch bei den auf der Passivseite der Bilanz anzuset-

zenden erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen erfolgen, in dem eine Umschichtung 

von den Verbindlichkeiten zu den Sonderposten nach zweckentsprechender Verwen-

dung der Zuwendungen und Beiträge (ganz oder teilweise) vorzunehmen ist (Passiv-

tausch). Diese Vorgehensweise macht den aktuellen Stand zur Verwendung der er-

haltenen Zuwendungen und Beiträge transparent und entspricht den Grundsätzen ord-

nungsgemäßer Buchführung. 

 

Der Schlussbilanzwert zum 31.12.2017 beläuft sich auf 1.921,6 T€.  

 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat das Kanalnetz an den Erftverband übertragen. Im 

Rahmen der tiefbautechnischen Erschließung der Baugebiete wird in der Regel auch 

der Kanalbau durch die Gemeinde Rommerskirchen beauftragt, die Gemeinde tritt für 

diese Baukosten in Vorleistung. Solange der neu erstellte Kanal nicht dem Erftverband 

übertragen wird, sind die angefallenen Baukosten als Waren zu bilanzieren. Die bis 

dahin erhaltenen Erstattungsleistungen des Erftverbandes sind hingegen als „Erhal-

tene Anzahlungen“ zu passivieren.  

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen für Kanalbaukosten stellt sich zum 

31.12.2017 wie folgt dar: 

 

Maßnahme 
Bestand zum 
31.12.2016 Zugang Abgang 

Bestand zum 
31.12.2017 

Gewerbepark V 443,7 0,0 0,0 443,7 

Steinbrink 316,6 766,4 0,0 1.083,0 

SUMME 760,2 766,4 0,0 1.526,7 
 

Im Jahr 2017 wurden keine Kanäle an den Erftverband übertragen. 

 

Aus Grundstückskaufverträgen sind erhaltene Anzahlungen in Höhe von 1,0 T€ ange-

setzt.  

 

Angesetzt ist weiterhin die in Vorjahren nicht verwendete Investitionspauschale sowie 

die nicht zugeordnete Investitionspauschale des Jahres 2017 in Höhe von insgesamt 

266,9 T€. Ebenso wurde die im Berichtsjahr erhaltene und nicht verwendete Feuer-

schutzpauschale in Höhe von 37,3 T€ als erhaltene Anzahlung angesetzt, der Bestand 
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der nicht verwendeten Feuerschutzpauschale beläuft sich einschließlich angesetzten 

Feuerschutzpauschale aus 2016 auf nunmehr 47,3 T€. 

 

Für die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Kinderfeuerwehr 

hat die Gemeinde Rommerskirchen in 2017 eine Landeszuwendung in Höhe von  

41,8 T€ erhalten. Da das Fahrzeug in 2017 noch nicht angeschafft wurde, erfolgte der 

Ansatz dieser Zuwendung im Bilanzposten P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“. 

 

Der Bilanzposten beinhaltet darüber hinaus noch nicht vollständig in Anspruch genom-

mene maßnahmenbezogene Zuwendungen für die Ausstattung des Familienzentrums 

in der Kindertagesstätte Sonnenhaus, den U3-Ausbau in der Großtagespflege sowie 

der Innenausstattung der Kindertagesstätte Gillbach-Wichtel in Höhe von insg.  

31,9 T€. 

 

Angesetzt ist weiterhin eine Erstattung von Planungsleistungen für das Bebauungspl-

angebiet RO 48 „Betreutes Wohnen II“ in Höhe von 3,0 T€. 

 

Darüber hinaus hat die Gemeinde Rommerskirchen im Jahr 2017 einen Förderbetrag 

nach § 12 ÖPNVG NRW in Höhe von 3,0 T€ erhalten. Dieser Förderbetrag wurde 

zunächst unter der Bilanzposten P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ angesetzt. 

 

P. 5 Passive Rechnungsabgrenzung 

Unter der Passiven Rechnungsabgrenzung (PRAP) werden Einzahlungen der Ge-

meinde Rommerskirchen bilanziert, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Erträgen füh-

ren. 

 

Der Bestand der „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ beläuft sich zum 

31.12.2017 auf insg. 1.679,0 T€. 

 

Der größte Posten der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 

1.541,1 T€ stellen die in der Vergangenheit erhaltenen Grabnutzungsgebühren dar. 

Mit dem Ankauf bzw. der Verlängerung einer Grabstelle werden die Grabnutzungsge-

bühren im Voraus entrichtet. Entsprechend der Dauer des Ankaufszeitraumes werden 

diese ertragswirksam aufgelöst. 
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Die übrigen „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ in Höhe von 137,9 T€ setzen 

sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen. 
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4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung  

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 

von 2.332.367,25 € ab. Dieser setzt sich aus einem positiven ordentlichen Ergebnis 

i. H. v. 2.458.595,76 € und einem Fehlbetrag im Finanzergebnis (Saldo aus Finanzer-

trägen und Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) i. H. v. 126.228,51 € zusam-

men. 

 

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 31,5 Mio. €. Sie setzen sich zusammen 

durch Steuern und ähnliche Abgaben i. H. v. 14,1 Mio. €, Zuwendungen und allg. Um-

lagen i. H. v. 5,6 Mio. €, sonstigen Transfererträgen i. H. v. 0,05 Mio. €, öffentlich-

rechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. 6,1 Mio. €, privatrechtlichen Leistungsentgelten 

i. H. v. 0,05 Mio. €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen i. H. v. 0,9 Mio. € sowie 

sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. 4,7 Mio. €. 

 

Die ordentlichen Aufwendungen betragen im Rechnungsjahr 29,0 Mio. €. Hier bilden 

die Transferaufwendungen i. H. v. 8,9 Mio. € zusammen mit den Aufwendungen für 

Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 7,8 Mio. € sowie den Personalaufwendungen 

i. H. v. 7,2 Mio. € den Hauptanteil. Des Weiteren fielen sonstige ordentliche Aufwen-

dungen i. H. v. 3,1 Mio. €, bilanzielle Abschreibungen i. H. v. 1,4 Mio. € und Versor-

gungsaufwendungen i. H. v. 0,6 Mio. € an. 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wies einen geplanten Jahresüber-

schuss in Höhe von 120.100 € aus. 

 

Im Vergleich zur Haushaltsplanung hat sich demzufolge ein, um 2.212.267,25 € höhe-

rer Jahresüberschuss ergeben. Auf die Gründe für die signifikante Ergebnisverbesse-

rung wird in den Erläuterungen zur Ertragslage im Lagebericht genauer eingegangen. 
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5. Erläuterungen zur Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung bezieht sich auf die Rechnungsgrößen Einzahlungen und Aus-

zahlungen und bildet alle Geschäftsvorfälle ab, die das Geldvermögen verändern.  

Sie enthält 

• die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, 

• die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 

• die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. 

 

Aus der Gesamtfinanzrechnung des Jahres 2017 ergibt sich die Abnahme an liquiden 

Mitteln wie folgt: 

 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.257.284,47 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit 4.404.296,69 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 3.147.012,22 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit -3.140.990,51 €
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 6.021,71 €  

 

Unter Hinzurechnung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln von 8.851,59 € und Be-

standsänderungen an fremden Finanzmitteln von 901,64 € ergibt sich hieraus ein Be-

stand an liquiden Mitteln in Höhe von 15.774,94 €. Dieser ist in der Bilanz unter A. 2.4 

ausgewiesen. 
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6. Ergänzungen 

Gesonderte Angaben gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO NRW werden mit Ausnahme der 

Nr. 2 unter diesem Gliederungspunkt aufgeführt. 

 

6.1 Aufgliederung Sonstige Rückstellungen 

Die Aufgliederung der Sonstigen Rückstellungen kann dem Rückstellungsspiegel in 

Anlage 6 zum Anhang entnommen werden. Der Rückstellungsspiegel enthält die Ver-

änderung der Rückstellungen zum Vorjahr.  

 

6.2 Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften 

Die für den Verbindlichkeitenspiegel (s. Anlage 5) nachrichtlich auszuweisenden Haf-

tungsverhältnisse sowie alle Haftungsverhältnisse, aus denen sich zukünftig erhebli-

che finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind folgender Auflistung zu entneh-

men: 

 

lfd. Nr. Art/Bezeichnung Begünstigter Stand zum 31.12.2017

1 Ausfallbürgschaft
Entwicklungsgesellschaft 
Rommerskirchen mbH 2.847.148,64 €

2 Patronatserklärung
Entwicklungsgesellschaft 
Rommerskirchen mbH 331.975,11 €

3 Ausfallbürgschaft
Entwicklungsgesellschaft 
Rommerskirchen mbH 809.167,87 €

Summe 3.988.291,62 €  
 

6.3 Verpflichtungen aus Leasingverträgen 

Die Gemeinde Rommerskirchen verwendet die Möglichkeit des Leasings hauptsäch-

lich für technische Geräte. Darunter fallen zum Bilanzstichtag die EDV-Technische 

Ausstattung der Verwaltung und in den Außenstellen in Höhe von 45,9 T€. 

 

Das Leasing technischer Geräte, vor allem Computer, garantiert eine regelmäßige Er-

neuerung der Geräte, sodass die technische Infrastruktur der Gemeinde Rommerskir-

chen auf einem aktuellen Stand bleibt. Ein weiterer Vorteil des Leasings ist die in den 

Verträgen entsprechend enthaltene Elektronikversicherung. Die Gemeinde Rommers-

kirchen prüft regelmäßig die Vorteilhaftigkeit von Leasing- gegenüber Kaufverträgen. 
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X. Anlagen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.548,26 18.200,00 12.752,60 -5.447,40
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.250,00 1.500,00 3.111,74 1.611,74
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.738,00 19.700,00 20.627,03 927,03
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.305.694,84 137.700,00 153.164,67 15.464,67
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 1.021.001,90 3.490.600,00 4.037.066,30 546.466,30
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 2.351.233,00 3.667.700,00 4.226.722,34 559.022,34
11  - Personalaufwendungen 2.102.602,21 2.132.100,00 1.983.269,45 148.830,55
12  - Versorgungsaufwendungen 365.098,00 541.300,00 600.600,79 -59.300,79
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.218.943,92 840.600,00 629.080,53 211.519,47
14  - Bilanzielle Abschreibungen 24.515,40 49.200,00 33.023,02 16.176,98
15  - Transferaufwendungen 30.524,39 38.000,00 28.032,61 9.967,39
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.079.955,45 781.700,00 907.951,72 -126.251,72
17  = Ordentliche Aufwendungen 5.821.639,37 4.382.900,00 4.181.958,12 200.941,88
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-3.470.406,37 -715.200,00 44.764,22 759.964,22

19  + Finanzerträge 0,34 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 104.147,51 -104.147,51
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,34 0,00 -104.147,51 -104.147,51

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-3.470.406,03 -715.200,00 -59.383,29 655.816,71

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-3.470.406,03 -715.200,00 -59.383,29 655.816,71

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 170.708,12 151.200,00 189.877,87 38.677,87
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 90.593,84 70.500,00 112.795,85 -42.295,85
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-3.390.291,75 -634.500,00 17.698,73 652.198,73

Ertrags- und Aufwandsarten 

Anlage 1 Teilergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017
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Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.204,01 53.400,00 61.043,71 7.643,71
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 111.189,04 122.000,00 123.659,68 1.659,68
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 808,00 1.000,00 1.147,00 147,00
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.352,64 9.000,00 11.761,55 2.761,55
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 5.499,50 4.000,00 8.718,76 4.718,76
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 195.053,19 189.400,00 206.330,70 16.930,70
11  - Personalaufwendungen 391.124,45 386.300,00 546.668,83 -160.368,83
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 177.782,10 238.100,00 196.020,46 42.079,54
14  - Bilanzielle Abschreibungen 68.298,58 100.600,00 62.417,64 38.182,36
15  - Transferaufwendungen 13.626,14 21.100,00 15.360,58 5.739,42
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 331.252,80 337.600,00 326.615,12 10.984,88
17  = Ordentliche Aufwendungen 982.084,07 1.083.700,00 1.147.082,63 -63.382,63
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-787.030,88 -894.300,00 -940.751,93 -46.451,93

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-787.030,88 -894.300,00 -940.751,93 -46.451,93

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-787.030,88 -894.300,00 -940.751,93 -46.451,93

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 21.402,15 19.800,00 22.358,29 -2.558,29
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-808.433,03 -914.100,00 -963.110,22 -49.010,22

Ertrags- und Aufwandsarten 

69 / 168



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 569.831,12 589.800,00 601.615,24 11.815,24
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276.724,78 401.400,00 461.011,99 59.611,99
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 3.197,47 0,00 7.051,42 7.051,42
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 849.753,37 991.200,00 1.069.678,65 78.478,65
11  - Personalaufwendungen 527.128,33 523.900,00 540.365,53 -16.465,53
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.691,05 483.100,00 443.176,90 39.923,10
14  - Bilanzielle Abschreibungen 16.100,24 11.300,00 16.762,41 -5.462,41
15  - Transferaufwendungen 146.837,31 169.000,00 163.903,86 5.096,14
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 526.096,97 561.500,00 540.058,65 21.441,35
17  = Ordentliche Aufwendungen 1.383.853,90 1.748.800,00 1.704.267,35 44.532,65
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-534.100,53 -757.600,00 -634.588,70 123.011,30

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-534.100,53 -757.600,00 -634.588,70 123.011,30

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-534.100,53 -757.600,00 -634.588,70 123.011,30

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 2.086,02 6.300,00 3.312,71 2.987,29
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-536.186,55 -763.900,00 -637.901,41 125.998,59

Ertrags- und Aufwandsarten 
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Produktbereich 04

Kultur
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.660,09 0,00 0,00 0,00
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.060,15 200,00 321,64 121,64
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 4.720,24 200,00 321,64 121,64
11  - Personalaufwendungen 29.636,81 42.400,00 31.691,26 10.708,74
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.510,19 71.400,00 39.872,88 31.527,12
14  - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00
15  - Transferaufwendungen 10.314,87 1.500,00 0,00 1.500,00
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.121,53 3.500,00 3.340,36 159,64
17  = Ordentliche Aufwendungen 86.583,40 118.800,00 74.904,50 43.895,50
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-81.863,16 -118.600,00 -74.582,86 44.017,14

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-81.863,16 -118.600,00 -74.582,86 44.017,14

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-81.863,16 -118.600,00 -74.582,86 44.017,14

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 319,05 700,00 215,57 484,43
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-82.182,21 -119.300,00 -74.798,43 44.501,57

Ertrags- und Aufwandsarten 
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Produktbereich 05

Soziale Leistungen
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.760.349,00 1.200,00 665.212,72 664.012,72
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.229,67 66.200,00 180.670,42 114.470,42
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187.922,53 2.759.900,00 34.704,95 -2.725.195,05
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 30.453,94 5.000,00 23.856,38 18.856,38
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 2.008.955,14 2.832.300,00 904.444,47 -1.927.855,53
11  - Personalaufwendungen 266.599,21 346.100,00 303.683,71 42.416,29
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.071,43 99.500,00 74.432,09 25.067,91
14  - Bilanzielle Abschreibungen 1.685,00 0,00 339,89 -339,89
15  - Transferaufwendungen 1.401.459,90 1.993.600,00 437.164,79 1.556.435,21
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 634.039,87 630.200,00 411.684,29 218.515,71
17  = Ordentliche Aufwendungen 2.386.855,41 3.069.400,00 1.227.304,77 1.842.095,23
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-377.900,27 -237.100,00 -322.860,30 -85.760,30

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-377.900,27 -237.100,00 -322.860,30 -85.760,30

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-377.900,27 -237.100,00 -322.860,30 -85.760,30

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 8.576,46 9.300,00 12.611,07 -3.311,07
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-386.476,73 -246.400,00 -335.471,37 -89.071,37

Ertrags- und Aufwandsarten 
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Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.231.370,31 2.384.200,00 2.503.926,77 119.726,77
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.000,00 1.420,00 -580,00
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.560,00 181.000,00 187.473,55 6.473,55
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 6.228,66 0,00 1.551,05 1.551,05
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 2.243.158,97 2.567.200,00 2.694.371,37 127.171,37
11  - Personalaufwendungen 2.650.991,92 2.898.800,00 2.984.007,97 -85.207,97
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.251,77 268.200,00 227.297,78 40.902,22
14  - Bilanzielle Abschreibungen 32.526,46 26.800,00 43.235,01 -16.435,01
15  - Transferaufwendungen 17.862,50 18.400,00 17.562,50 837,50
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 381.326,71 324.700,00 356.122,65 -31.422,65
17  = Ordentliche Aufwendungen 3.154.959,36 3.536.900,00 3.628.225,91 -91.325,91
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-911.800,39 -969.700,00 -933.854,54 35.845,46

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-911.800,39 -969.700,00 -933.854,54 35.845,46

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-911.800,39 -969.700,00 -933.854,54 35.845,46

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 7.351,50 10.100,00 9.644,68 455,32
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-919.151,89 -979.800,00 -943.499,22 36.300,78

Ertrags- und Aufwandsarten 
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Produktbereich 07

Gesundheitsdienste
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
11  - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14  - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00
15  - Transferaufwendungen 148.727,00 150.000,00 156.389,00 -6.389,00
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
17  = Ordentliche Aufwendungen 148.727,00 150.000,00 156.389,00 -6.389,00
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-148.727,00 -150.000,00 -156.389,00 -6.389,00

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-148.727,00 -150.000,00 -156.389,00 -6.389,00

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-148.727,00 -150.000,00 -156.389,00 -6.389,00

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-148.727,00 -150.000,00 -156.389,00 -6.389,00
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Produktbereich 08

Sportförderung
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.988,46 45.300,00 42.276,62 -3.023,38
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 814,14 814,14
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.935,46 42.900,00 30.311,29 -12.588,71
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.500,00 4.054,72 1.554,72
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 86.923,92 90.700,00 77.456,77 -13.243,23
11  - Personalaufwendungen 115.112,65 95.500,00 108.987,83 -13.487,83
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.516,96 25.800,00 14.927,26 10.872,74
14  - Bilanzielle Abschreibungen 100.546,08 7.800,00 100.567,71 -92.767,71
15  - Transferaufwendungen 6.500,11 80.900,00 7.093,27 73.806,73
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 224.149,28 215.000,00 216.423,59 -1.423,59
17  = Ordentliche Aufwendungen 456.825,08 425.000,00 447.999,66 -22.999,66
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-369.901,16 -334.300,00 -370.542,89 -36.242,89

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-369.901,16 -334.300,00 -370.542,89 -36.242,89

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-369.901,16 -334.300,00 -370.542,89 -36.242,89

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 1.592,43 1.800,00 2.911,38 -1.111,38
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-371.493,59 -336.100,00 -373.454,27 -37.354,27
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Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 166,12 12.100,00 166,12 -11.933,88
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 441.808,98 78.600,00 0,00 -78.600,00
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 441.975,10 90.700,00 166,12 -90.533,88
11  - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 739,96 -739,96
14  - Bilanzielle Abschreibungen 84,39 0,00 84,39 -84,39
15  - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 446.817,17 72.500,00 34.637,50 37.862,50
17  = Ordentliche Aufwendungen 446.901,56 72.500,00 35.461,85 37.038,15
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-4.926,46 18.200,00 -35.295,73 -53.495,73

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-4.926,46 18.200,00 -35.295,73 -53.495,73

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-4.926,46 18.200,00 -35.295,73 -53.495,73

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 1.390,57 1.000,00 1.549,83 -549,83
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-6.317,03 17.200,00 -36.845,56 -54.045,56
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Produktbereich 10

Bauen und Wohnen
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.200,00 2.000,00 4.053,40 2.053,40
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 3.200,00 2.000,00 4.053,40 2.053,40
11  - Personalaufwendungen 89.166,42 82.600,00 94.255,03 -11.655,03
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.428,45 2.300,00 492,55 1.807,45
14  - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00
15  - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 182,69 300,00 195,83 104,17
17  = Ordentliche Aufwendungen 91.777,56 85.200,00 94.943,41 -9.743,41
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-88.577,56 -83.200,00 -90.890,01 -7.690,01

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-88.577,56 -83.200,00 -90.890,01 -7.690,01

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-88.577,56 -83.200,00 -90.890,01 -7.690,01

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 5.959,02 4.600,00 5.026,60 -426,60
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-94.536,58 -87.800,00 -95.916,61 -8.116,61
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Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 107.088,00 50.200,00 50.268,17 68,17
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.913.934,08 4.939.300,00 4.805.986,47 -133.313,53
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.904,13 16.500,00 16.247,35 -252,65
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 826.787,00 511.500,00 516.785,55 5.285,55
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 5.863.713,21 5.517.500,00 5.389.287,54 -128.212,46
11  - Personalaufwendungen 211.399,95 231.100,00 212.800,60 18.299,40
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.136.408,66 5.277.500,00 5.162.992,85 114.507,15
14  - Bilanzielle Abschreibungen 6.120,59 0,00 4.681,75 -4.681,75
15  - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 246.847,17 3.700,00 119.912,82 -116.212,82
17  = Ordentliche Aufwendungen 5.600.776,37 5.512.300,00 5.500.388,02 11.911,98
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
262.936,84 5.200,00 -111.100,48 -116.300,48

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

262.936,84 5.200,00 -111.100,48 -116.300,48

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

262.936,84 5.200,00 -111.100,48 -116.300,48

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 604.111,00 509.400,00 512.293,53 2.893,53
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 14.218,18 9.600,00 11.147,86 -1.547,86
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
852.829,66 505.000,00 390.045,19 -114.954,81
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Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 132.369,80 77.900,00 147.025,44 69.125,44
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 392.444,81 486.400,00 690.731,74 204.331,74
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.935,48 8.500,00 9.087,09 587,09
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 190.181,14 106.500,00 3.656,52 -102.843,48
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 25.887,92 3.000,00 15.804,30 12.804,30
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 749.819,15 682.300,00 866.305,09 184.005,09
11  - Personalaufwendungen 87.402,01 66.700,00 97.290,20 -30.590,20
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 337.686,46 527.100,00 372.047,50 155.052,50
14  - Bilanzielle Abschreibungen 921.520,53 887.000,00 953.288,79 -66.288,79
15  - Transferaufwendungen 298.530,01 637.000,00 605.787,92 31.212,08
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 72.631,95 3.900,00 10.143,82 -6.243,82
17  = Ordentliche Aufwendungen 1.717.770,96 2.121.700,00 2.038.558,23 83.141,77
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-967.951,81 -1.439.400,00 -1.172.253,14 267.146,86

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 44.163,62 -44.163,62
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 -44.163,62 -44.163,62

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-967.951,81 -1.439.400,00 -1.216.416,76 222.983,24

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-967.951,81 -1.439.400,00 -1.216.416,76 222.983,24

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 606.527,21 512.900,00 512.142,18 757,82
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-1.574.479,02 -1.952.300,00 -1.728.558,94 223.741,06
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Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.207,51 54.000,00 12.810,84 -41.189,16
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 264.903,24 268.200,00 283.499,20 15.299,20
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 329,16 1.000,00 768,04 -231,96
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.476,26 1.600,00 2.915,81 1.315,81
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 3.721,56 1.500,00 3.793,09 2.293,09
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 310.637,73 326.300,00 303.786,98 -22.513,02
11  - Personalaufwendungen 188.848,39 170.800,00 213.471,74 -42.671,74
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 569.684,91 607.300,00 584.146,51 23.153,49
14  - Bilanzielle Abschreibungen 171.934,37 165.300,00 170.280,83 -4.980,83
15  - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.454,57 7.900,00 7.607,10 292,90
17  = Ordentliche Aufwendungen 989.922,24 951.300,00 975.506,18 -24.206,18
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-679.284,51 -625.000,00 -671.719,20 -46.719,20

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-679.284,51 -625.000,00 -671.719,20 -46.719,20

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-679.284,51 -625.000,00 -671.719,20 -46.719,20

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 775,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 2.910,82 4.600,00 5.514,78 -914,78
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-681.420,33 -628.600,00 -677.233,98 -48.633,98
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Produktbereich 14

Umweltschutz
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
11  - Personalaufwendungen 25.798,61 16.000,00 27.265,44 -11.265,44
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.380,96 3.000,00 1.772,53 1.227,47
14  - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00
15  - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 552,00 600,00 552,00 48,00
17  = Ordentliche Aufwendungen 29.731,57 19.600,00 29.589,97 -9.989,97
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-29.731,57 -19.600,00 -29.589,97 -9.989,97

19  + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
0,00 0,00 0,00 0,00

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-29.731,57 -19.600,00 -29.589,97 -9.989,97

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-29.731,57 -19.600,00 -29.589,97 -9.989,97

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 1.617,85 1.100,00 1.203,17 -103,17
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-31.349,42 -20.700,00 -30.793,14 -10.093,14
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Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 473,13 400,00 473,14 73,14
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.300,00 700,00 3.220,00 2.520,00
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.867,00 0,00 7.195,80 7.195,80
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 1.898,05 1.898,05
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 31.821,44 0,00 33.488,37 33.488,37
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 39.461,57 1.100,00 46.275,36 45.175,36
11  - Personalaufwendungen 104.613,12 135.900,00 97.024,86 38.875,14
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.260,20 230.100,00 17.544,47 212.555,53
14  - Bilanzielle Abschreibungen 821,28 400,00 821,28 -421,28
15  - Transferaufwendungen 0,00 0,00 100,00 -100,00
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 132.600,47 134.000,00 134.104,11 -104,11
17  = Ordentliche Aufwendungen 265.295,07 500.400,00 249.594,72 250.805,28
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
-225.833,50 -499.300,00 -203.319,36 295.980,64

19  + Finanzerträge 1.018,44 21.200,00 40.912,95 19.712,95
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
1.018,44 21.200,00 40.912,95 19.712,95

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

-224.815,06 -478.100,00 -162.406,41 315.693,59

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

-224.815,06 -478.100,00 -162.406,41 315.693,59

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 11.049,02 9.300,00 10.609,64 -1.309,64
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
-235.864,08 -487.400,00 -173.016,05 314.383,95

Ertrags- und Aufwandsarten 
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Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis

des
Vorjahres

Ansatz des 
Haus-

haltsjahres 

Ist-Ergebnis
des Haushalts-

jahres

Vergleich 
Ansatz/Ist

€ € € €
  1  + Steuern und ähnliche Abgaben 13.366.562,74 14.082.700,00 14.090.500,28 7.800,28
  2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 144.007,76 454.500,00 1.532.804,92 1.078.304,92
  3  + Sonstige Transfererträge 0,00 99.500,00 47.000,00 -52.500,00
  4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
  6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
  7  + Sonstige ordentliche Erträge 175.423,96 60.000,00 21.642,56 -38.357,44
  8  + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10  = Ordentliche Erträge 13.685.994,46 14.696.700,00 15.691.947,76 995.247,76
11  - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12  - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14  - Bilanzielle Abschreibungen 135.979,73 0,00 3.348,89 -3.348,89
15  - Transferaufwendungen 7.606.050,10 7.670.900,00 7.499.604,41 171.295,59
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 172.282,07 0,00 27.424,81 -27.424,81
17  = Ordentliche Aufwendungen 7.914.311,90 7.670.900,00 7.530.378,11 140.521,89
18  = Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17) 
5.771.682,56 7.025.800,00 8.161.569,65 1.135.769,65

19  + Finanzerträge 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.298,00 108.000,00 18.830,33 89.169,67
21  = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
-19.298,00 -107.000,00 -18.830,33 -88.169,67

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 

5.752.384,56 6.918.800,00 8.142.739,32 1.223.939,32

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 
0,00 0,00 0,00 0,00

26  = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) 

5.752.384,56 6.918.800,00 8.142.739,32 1.223.939,32

27  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 8.872,21 8.872,21
28  - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29  = Ergebnis

(= Zeilen 26,27,28)
5.752.384,56 6.918.800,00 8.151.611,53 1.232.811,53

Ertrags- und Aufwandsarten 
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Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.709,66 0,00 0,00 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.750,00 1.500,00 1.876,74 376,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.240,04 18.700,00 30.360,79 11.660,79
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 343.945,97 137.700,00 202.081,11 64.381,11
7 + Sonstige Einzahlungen 167.950,61 118.100,00 41.851,14 -76.248,86
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,34 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 542.596,62 276.000,00 276.169,78 169,78
10 - Personalauszahlungen 1.923.865,64 1.868.100,00 1.819.630,52 48.469,48
11 - Versorgungsauszahlungen 482.958,72 539.300,00 585.360,64 -46.060,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.227.539,40 840.600,00 574.111,07 266.488,93
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 32.215,08 38.000,00 28.245,05 9.754,95
15 - Sonstige Auszahlungen 1.129.167,88 781.700,00 859.625,65 -77.925,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.795.746,72 4.067.700,00 3.866.972,93 200.727,07
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.253.150,10 -3.791.700,00 -3.590.803,15 200.896,85

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 227.300,00 0,00 -227.300,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
1.736.173,90 4.394.000,00 5.180.560,30 786.560,30

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 625.420,30 0,00 766.421,60 766.421,60
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.361.594,20 4.621.300,00 5.946.981,90 1.325.681,90
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
1.838.446,21 4.291.700,00 794.049,98 3.497.650,02

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.623.949,68 1.084.700,00 2.035.349,51 -950.649,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
36.073,38 40.800,00 113.836,05 -73.036,05

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.498.469,27 5.417.200,00 2.943.235,54 2.473.964,46
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.136.875,07 -795.900,00 3.003.746,36 3.799.646,36

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -5.390.025,17 -4.587.600,00 -587.056,79 4.000.543,21

(= Zeilen 17 und 31)

Anlage 2 Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.269,19 10.500,00 9.178,65 -1.321,35
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107.286,26 122.000,00 134.360,55 12.360,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 808,00 1.000,00 1.147,00 147,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.274,03 9.000,00 11.613,55 2.613,55
7 + Sonstige Einzahlungen 2.460,95 4.000,00 7.314,26 3.314,26
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 124.098,43 146.500,00 163.614,01 17.114,01
10 - Personalauszahlungen 339.651,22 386.300,00 384.173,61 2.126,39
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 181.440,31 238.100,00 197.882,43 40.217,57
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 10.030,99 21.100,00 13.282,18 7.817,82
15 - Sonstige Auszahlungen 622.706,93 337.600,00 328.225,72 9.374,28
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.153.829,45 983.100,00 923.563,94 59.536,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.029.731,02 -836.600,00 -759.949,93 76.650,07

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29.375,64 42.500,00 82.951,68 40.451,68
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
3.100,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 32.475,64 42.500,00 82.951,68 40.451,68
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
34.803,88 304.000,00 167.529,31 136.470,69

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34.803,88 304.000,00 167.529,31 136.470,69
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.328,24 -261.500,00 -84.577,63 176.922,37

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.032.059,26 -1.098.100,00 -844.527,56 253.572,44

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 563.404,24 549.600,00 569.338,50 19.738,50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 438.640,95 401.400,00 456.409,30 55.009,30
7 + Sonstige Einzahlungen 343,61 0,00 4.786,18 4.786,18
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.002.388,80 951.000,00 1.030.533,98 79.533,98
10 - Personalauszahlungen 505.848,99 523.900,00 517.027,55 6.872,45
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 321.900,47 483.100,00 445.718,59 37.381,41
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 146.837,31 169.000,00 163.903,86 5.096,14
15 - Sonstige Auszahlungen 2.098.875,02 701.500,00 512.822,28 188.677,72
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.073.461,79 1.877.500,00 1.639.472,28 238.027,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.071.072,99 -926.500,00 -608.938,30 317.561,70

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.776,80 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 150,00 150,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.776,80 0,00 150,00 150,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
32.659,38 26.800,00 38.750,77 -11.950,77

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.659,38 26.800,00 38.750,77 -11.950,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -28.882,58 -26.800,00 -38.600,77 -11.800,77

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -2.099.955,57 -953.300,00 -647.539,07 305.760,93

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 04

Kultur

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.660,09 0,00 0,00 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.060,15 200,00 314,99 114,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.720,24 200,00 314,99 114,99
10 - Personalauszahlungen 27.970,07 42.400,00 29.882,87 12.517,13
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.030,80 71.400,00 39.996,63 31.403,37
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 10.314,87 1.500,00 0,00 1.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen 10.126,08 3.500,00 3.119,53 380,47
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 91.441,82 118.800,00 72.999,03 45.800,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -86.721,58 -118.600,00 -72.684,04 45.915,96

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -86.721,58 -118.600,00 -72.684,04 45.915,96

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.760.171,55 1.200,00 622.431,33 621.231,33
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.288,43 66.200,00 178.407,90 112.207,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 188.657,23 2.759.900,00 34.704,95 -2.725.195,05
7 + Sonstige Einzahlungen 24.369,59 5.000,00 26.120,16 21.120,16
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.996.486,80 2.832.300,00 861.664,34 -1.970.635,66
10 - Personalauszahlungen 243.622,84 346.100,00 274.246,59 71.853,41
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 90.331,97 99.500,00 68.176,56 31.323,44
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 1.354.924,95 1.993.600,00 397.347,25 1.596.252,75
15 - Sonstige Auszahlungen 926.390,86 630.200,00 421.881,67 208.318,33
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.615.270,62 3.069.400,00 1.161.652,07 1.907.747,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -618.783,82 -237.100,00 -299.987,73 -62.887,73

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
9.787,25 30.000,00 6.127,39 23.872,61

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.787,25 30.000,00 6.127,39 23.872,61
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.787,25 -30.000,00 -6.127,39 23.872,61

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -628.571,07 -267.100,00 -306.115,12 -39.015,12

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.119.879,75 2.322.000,00 2.433.896,09 111.896,09
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.000,00 1.420,00 -580,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.812,00 181.000,00 180.306,19 -693,81
7 + Sonstige Einzahlungen 5.563,46 0,00 1,87 1,87
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.131.255,21 2.505.000,00 2.615.624,15 110.624,15
10 - Personalauszahlungen 2.579.435,27 2.898.800,00 2.994.361,85 -95.561,85
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 70.964,95 268.200,00 207.796,39 60.403,61
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 17.862,50 18.400,00 17.562,50 837,50
15 - Sonstige Auszahlungen 1.164.824,62 324.900,00 316.409,15 8.490,85
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.833.087,34 3.510.300,00 3.536.129,89 -25.829,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.701.832,13 -1.005.300,00 -920.505,74 84.794,26

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 159.032,55 72.400,00 68.144,76 -4.255,24
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 1.549,18 1.549,18
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 159.032,55 72.400,00 69.693,94 -2.706,06
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 40.000,00 31.179,19 8.820,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
250.918,53 157.500,00 123.897,00 33.603,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 250.918,53 197.500,00 155.076,19 42.423,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -91.885,98 -125.100,00 -85.382,25 39.717,75

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.793.718,11 -1.130.400,00 -1.005.887,99 124.512,01

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 99.152,00 150.000,00 205.964,00 -55.964,00
15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.152,00 150.000,00 205.964,00 -55.964,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -99.152,00 -150.000,00 -205.964,00 -55.964,00

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -99.152,00 -150.000,00 -205.964,00 -55.964,00

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 08

Sportförderung

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 4.054,72 4.054,72
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 87.894,54 42.900,00 39.876,24 -3.023,76
7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 2.500,00 0,00 -2.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 127.894,54 85.400,00 83.930,96 -1.469,04
10 - Personalauszahlungen 111.132,56 95.500,00 93.828,33 1.671,67
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.426,73 25.800,00 11.741,28 14.058,72
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 6.500,11 80.900,00 7.093,27 73.806,73
15 - Sonstige Auszahlungen 973.648,83 215.000,00 215.453,98 -453,98
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.102.708,23 417.200,00 328.116,86 89.083,14
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -974.813,69 -331.800,00 -244.185,90 87.614,10

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 533,52 0,00 533,52 533,52
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 533,52 0,00 533,52 533,52
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.000,00 3.500,53 1.499,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
11.507,10 10.000,00 3.055,08 6.944,92

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 72.696,89 0,00 73.103,86 -73.103,86
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 84.203,99 15.000,00 79.659,47 -64.659,47
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -83.670,47 -15.000,00 -79.125,95 -64.125,95

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.058.484,16 -346.800,00 -323.311,85 23.488,15

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 12.000,00 0,00 -12.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 12.000,00 0,00 -12.000,00
10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 102,96 -102,96
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 5.008,19 72.500,00 32.054,70 40.445,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.008,19 72.500,00 32.157,66 40.342,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.008,19 -60.500,00 -32.157,66 28.342,34

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 71.746,73 78.600,00 0,00 -78.600,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 71.746,73 78.600,00 0,00 -78.600,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
3.215,14 0,00 669,21 -669,21

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.697,40 167.500,00 0,00 167.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.912,54 167.500,00 669,21 166.830,79
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 60.834,19 -88.900,00 -669,21 88.230,79

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 55.826,00 -149.400,00 -32.826,87 116.573,13

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.195,90 2.000,00 4.102,00 2.102,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.195,90 2.000,00 4.102,00 2.102,00
10 - Personalauszahlungen 78.135,20 82.600,00 78.588,00 4.012,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.428,45 2.300,00 492,55 1.807,45
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 654,40 300,00 195,83 104,17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 81.218,05 85.200,00 79.276,38 5.923,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -78.022,15 -83.200,00 -75.174,38 8.025,62

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -78.022,15 -83.200,00 -75.174,38 8.025,62

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 107.088,00 50.200,00 50.268,17 68,17
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.349.141,04 4.939.300,00 4.934.776,70 -4.523,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.529,29 16.500,00 14.183,73 -2.316,27
7 + Sonstige Einzahlungen 457.639,21 511.500,00 492.014,38 -19.485,62
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.931.397,54 5.517.500,00 5.491.242,98 -26.257,02
10 - Personalauszahlungen 183.704,34 231.100,00 164.964,87 66.135,13
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.179.755,99 5.277.500,00 5.098.101,72 179.398,28
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 5.354,26 3.700,00 1.027,50 2.672,50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.368.814,59 5.512.300,00 5.264.094,09 248.205,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 562.582,95 5.200,00 227.148,89 221.948,89

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 562.582,95 5.200,00 227.148,89 221.948,89

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.670,33 0,00 12.296,58 12.296,58
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.061,34 500,00 1.649,25 1.149,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.969,46 8.500,00 8.727,56 227,56
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 126.095,39 106.500,00 3.571,08 -102.928,92
7 + Sonstige Einzahlungen 12.438,34 3.000,00 2.902,28 -97,72
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 159.234,86 118.500,00 29.146,75 -89.353,25
10 - Personalauszahlungen 83.859,26 66.700,00 84.436,15 -17.736,15
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 349.465,79 527.100,00 376.840,23 150.259,77
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 298.530,01 637.000,00 601.787,92 35.212,08
15 - Sonstige Auszahlungen 2.010,99 3.900,00 4.757,17 -857,17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 733.866,05 1.234.700,00 1.067.821,47 166.878,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -574.631,19 -1.116.200,00 -1.038.674,72 77.525,28

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 227.300,00 0,00 209.000,00 209.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 521.738,72 532.000,00 941.705,22 409.705,22
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 68.539,72 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 817.578,44 532.000,00 1.150.705,22 618.705,22
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
2.281,37 0,00 22.145,95 -22.145,95

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 23.339,25 190.000,00 118.564,69 71.435,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
28.425,84 27.000,00 16.251,63 10.748,37

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 54.046,46 217.000,00 156.962,27 60.037,73
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 763.531,98 315.000,00 993.742,95 678.742,95

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 188.900,79 -801.200,00 -44.931,77 756.268,23

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.491,77 39.600,00 3.660,83 -35.939,17
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 221.679,80 268.200,00 313.265,80 45.065,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 329,16 1.000,00 768,04 -231,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.476,26 1.600,00 2.915,81 1.315,81
7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 1.500,00 0,00 -1.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 253.976,99 311.900,00 320.610,48 8.710,48
10 - Personalauszahlungen 175.288,84 170.800,00 177.203,97 -6.403,97
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 595.855,15 607.300,00 581.453,57 25.846,43
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 56.583,02 7.900,00 4.827,18 3.072,82
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 827.727,01 786.000,00 763.484,72 22.515,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -573.750,02 -474.100,00 -442.874,24 31.225,76

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 6.575,20 6.575,20
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 6.575,20 6.575,20
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
1.574,00 0,00 11.567,15 -11.567,15

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.812,16 105.000,00 59.799,74 45.200,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
6.683,67 7.000,00 16.311,15 -9.311,15

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.069,83 112.000,00 87.678,04 24.321,96
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -27.069,83 -112.000,00 -81.102,84 30.897,16

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -600.819,85 -586.100,00 -523.977,08 62.122,92

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 14

Umweltschutz

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Personalauszahlungen 24.779,60 16.000,00 24.989,78 -8.989,78
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.380,96 3.000,00 1.772,53 1.227,47
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 3.288,50 600,00 552,00 48,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.449,06 19.600,00 27.314,31 -7.714,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -31.449,06 -19.600,00 -27.314,31 -7.714,31

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -31.449,06 -19.600,00 -27.314,31 -7.714,31

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten

97 / 168



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.300,00 700,00 2.720,00 2.020,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.867,00 0,00 7.195,80 7.195,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.625,16 0,00 1.219,75 1.219,75
7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 32.839,88 21.200,00 35.347,84 14.147,84
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.632,04 21.900,00 46.483,39 24.583,39
10 - Personalauszahlungen 103.707,14 135.900,00 93.446,57 42.453,43
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 261.944,35 230.100,00 18.247,58 211.852,42
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 100,00 -100,00
15 - Sonstige Auszahlungen 570.218,41 134.000,00 132.767,26 1.232,74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 935.869,90 500.000,00 244.561,41 255.438,59
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -894.237,86 -478.100,00 -198.078,02 280.021,98

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.230,27 1.300,00 0,00 1.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.230,27 1.300,00 0,00 1.300,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.230,27 -1.300,00 0,00 1.300,00

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -896.468,13 -479.400,00 -198.078,02 281.321,98

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten
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Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushalts-

jahres

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres

Abweichung 
Ansatz/Ist

€ € € €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 13.122.120,48 14.082.700,00 14.244.391,95 161.691,95
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.158,42 454.100,00 454.263,01 163,01
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 361,99 0,00 0,00 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 36.066,44 60.000,00 -18.108,39 -78.108,39
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.166.707,33 14.597.800,00 14.680.546,57 82.746,57
10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.539,30 108.000,00 17.544,33 90.455,67
14 - Transferauszahlungen 7.656.548,76 7.670.900,00 7.582.416,87 88.483,13
15 - Sonstige Auszahlungen 7.245,00 0,00 47.726,61 -47.726,61
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.686.333,06 7.778.900,00 7.647.687,81 131.212,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.480.374,27 6.818.900,00 7.032.858,76 213.958,76

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 740.165,50 782.300,00 782.393,42 93,42
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen
0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 740.165,50 782.300,00 782.393,42 93,42
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen
0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 740.165,50 782.300,00 782.393,42 93,42

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 6.220.539,77 7.601.200,00 7.815.252,18 214.052,18

(= Zeilen 17 und 31)

Ein- und Auszahlungsarten

99 / 168



A
n

la
g

e 
3 

A
n

la
g

en
sp

ie
g

el

A
n

la
g

ev
er

m
ö

g
en

 
A

n
sc

h
af

fu
n

g
s-

 u
n

d
 H

er
st

el
lu

n
g

sk
o

st
en

A
b

sc
h

re
ib

u
n

g
en

B
u

ch
w

er
t

in
 €

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
16

Z
u

g
än

g
e

A
b

g
än

g
e

U
m

b
u

-
ch

u
n

g
en

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
17

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
16

Z
u

g
än

g
e

A
b

g
än

g
e

U
m

b
u

-
ch

u
n

g
en

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
17

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
16

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
17

+
-

+
 / 

-
+

-
+

 / 
-

A
.I.

 Im
m

at
. V

G
G

11
9.

67
5,

09
0,

00
0,

00
0,

00
11

9.
67

5,
09

25
.5

85
,1

7
28

9,
29

0,
00

0,
00

25
.8

74
,4

6
94

.0
89

,9
2

93
.8

00
,6

3
S

u
m

m
e 

im
m

at
. V

G
G

11
9.

67
5,

09
0,

00
0,

00
0,

00
11

9.
67

5,
09

25
.5

85
,1

7
28

9,
29

0,
00

0,
00

25
.8

74
,4

6
94

.0
89

,9
2

93
.8

00
,6

3
A

.II
. S

ac
h

an
la

g
en

1.
13

.9
07

.1
13

,2
4

91
.1

74
,5

6
50

.7
92

,2
6

-4
9.

31
3,

45
13

.8
98

.1
82

,0
9

66
8.

03
6,

26
13

6.
33

0,
47

0,
00

0,
00

80
4.

36
6,

73
13

.2
39

.0
76

,9
8

13
.0

93
.8

15
,3

6

1.
1

G
rü

nf
lä

ch
en

12
.4

42
.2

05
,7

6
48

.9
69

,8
1

10
.4

12
,5

0
-7

7.
56

7,
50

12
.4

03
.1

95
,5

7
66

8.
03

6,
26

13
6.

33
0,

47
0,

00
0,

00
80

4.
36

6,
73

11
.7

74
.1

69
,5

0
11

.5
98

.8
28

,8
4

1.
2

A
ck

er
la

nd
1.

01
6.

56
0,

63
28

.8
02

,0
4

88
,0

0
1.

11
3,

00
1.

04
6.

38
7,

67
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
1.

01
6.

56
0,

63
1.

04
6.

38
7,

67
1.

3
W

al
d,

 F
or

st
en

78
.0

35
,1

0
0,

00
0,

00
0,

00
78

.0
35

,1
0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

78
.0

35
,1

0
78

.0
35

,1
0

1.
4

S
on

st
ig

e 
un

be
ba

ut
e 

G
ru

nd
st

üc
ke

37
0.

31
1,

75
13

.4
02

,7
1

40
.2

91
,7

6
27

.1
41

,0
5

37
0.

56
3,

75
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
37

0.
31

1,
75

37
0.

56
3,

75
2.

67
3.

04
9,

28
5.

25
0,

56
0,

00
11

.2
63

,5
0

68
9.

56
3,

34
6.

14
6,

02
5.

08
8,

18
0,

00
0,

00
11

.2
34

,2
0

66
6.

90
3,

26
67

8.
32

9,
14

2.
1

K
in

de
r-

 u
nd

 J
ug

en
de

in
ric

ht
un

ge
n

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

2.
2

S
ch

ul
en

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

2.
3

W
oh

nb
au

te
n

59
4.

27
1,

67
5.

25
0,

56
0,

00
11

.2
63

,5
0

61
0.

78
5,

73
3.

33
6,

07
4.

41
2,

37
0,

00
0,

00
7.

74
8,

44
59

0.
93

5,
60

60
3.

03
7,

29
2.

4
S

on
st

ig
e 

D
ie

ns
t-

, G
es

ch
äf

ts
- 

un
d 

B
et

rie
bs

ge
bä

ud
e

78
.7

77
,6

1
0,

00
0,

00
0,

00
78

.7
77

,6
1

2.
80

9,
95

67
5,

81
0,

00
0,

00
3.

48
5,

76
75

.9
67

,6
6

75
.2

91
,8

5

3.
50

.9
64

.4
01

,0
5

12
4.

34
1,

80
9.

63
8,

57
1.

00
2.

84
2,

61
52

.0
81

.9
46

,8
9

7.
24

2.
67

2,
60

1.
07

3.
63

9,
18

0,
00

0,
00

8.
31

6.
31

1,
78

43
.7

21
.7

28
,4

5
43

.7
65

.6
35

,1
1

3.
1

G
ru

nd
 u

nd
 B

od
en

 d
es

 In
fr

as
tr

uk
-

tu
rv

er
m

ög
en

s
10

.3
13

.6
30

,0
7

42
.2

45
,9

5
0,

00
80

.6
15

,4
4

10
.4

36
.4

91
,4

6
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
10

.3
13

.6
30

,0
7

10
.4

36
.4

91
,4

6

3.
2

B
rü

ck
en

 u
nd

 T
un

ne
l

2.
23

6.
42

1,
61

4.
66

9,
18

0,
00

0,
00

2.
24

1.
09

0,
79

96
.7

90
,8

6
35

.7
57

,3
3

0,
00

0,
00

13
2.

54
8,

19
2.

13
9.

63
0,

75
2.

10
8.

54
2,

60
3.

3
G

le
is

an
la

ge
n 

m
it 

S
tr

ec
ke

na
us

-
rü

st
un

g 
un

d 
S

ic
he

rh
ei

ts
an

la
ge

n
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00

3.
4

E
nt

w
äs

se
ru

ng
s-

 u
nd

 A
bw

as
se

rb
e-

se
iti

gu
ng

sa
nl

ag
en

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

3.
5

S
tr

aß
en

ne
tz

 m
it 

W
eg

en
, P

lä
tz

en
 

un
d 

V
er

ke
hr

sl
en

ku
ng

sa
nl

ag
en

38
.3

32
.6

44
,0

7
67

.7
87

,6
7

9.
63

8,
57

92
2.

22
7,

17
39

.3
13

.0
20

,3
4

7.
13

2.
63

6,
72

1.
03

3.
35

1,
74

0,
00

0,
00

8.
16

5.
98

8,
46

31
.2

00
.0

07
,3

5
31

.1
47

.0
31

,8
8

3.
6

S
on

st
ig

e 
B

au
te

n 
de

s 
In

fr
as

tr
uk

-
tu

rv
er

m
ög

en
s

81
.7

05
,3

0
9.

63
9,

00
0,

00
0,

00
91

.3
44

,3
0

13
.2

45
,0

2
4.

53
0,

11
0,

00
0,

00
17

.7
75

,1
3

68
.4

60
,2

8
73

.5
69

,1
7

B
eb

au
te

 G
ru

nd
st

üc
ke

 u
nd

 
gr

un
ds

tü
ck

sg
le

ic
he

 R
ec

ht
e

In
fr

as
tr

uk
tu

rv
er

m
ög

en

U
nb

eb
au

te
 G

ru
nd

st
üc

ke
 u

nd
 

gr
un

ds
tü

ck
sg

le
ic

he
 R

ec
ht

e

100 / 168



A
n

la
g

ev
er

m
ö

g
en

 
A

n
sc

h
af

fu
n

g
s-

 u
n

d
 H

er
st

el
lu

n
g

sk
o

st
en

A
b

sc
h

re
ib

u
n

g
en

B
u

ch
w

er
t

in
 €

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
16

Z
u

g
än

g
e

A
b

g
än

g
e

U
m

b
u

-
ch

u
n

g
en

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
17

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
16

Z
u

g
än

g
e

A
b

g
än

g
e

U
m

b
u

-
ch

u
n

g
en

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
17

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
16

S
ta

n
d

 a
m

 
31

.1
2.

20
17

+
-

+
 / 

-
+

-
+

 / 
-

4.
23

9.
16

3,
71

10
.0

00
,0

0
0,

00
10

.5
16

,6
3

25
9.

68
0,

34
7.

57
7,

76
5.

22
1,

79
0,

00
3.

52
6,

98
16

.3
26

,5
3

23
1.

58
5,

95
24

3.
35

3,
81

5.
20

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

20
,0

0
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
20

,0
0

20
,0

0
6.

1.
37

7.
44

6,
24

90
.1

42
,7

4
40

.7
09

,7
1

40
1,

22
1.

42
7.

28
0,

49
52

0.
32

8,
74

81
.3

38
,0

7
40

.7
09

,7
1

0,
00

56
0.

95
7,

10
85

7.
11

7,
50

86
6.

32
3,

39

7.
93

6.
54

8,
57

16
0.

77
2,

73
1.

17
6,

99
-4

15
,3

4
1.

09
5.

72
8,

97
41

5.
11

5,
54

81
.7

20
,4

7
1.

17
6,

99
-3

.5
26

,9
8

49
2.

13
2,

04
52

1.
43

3,
03

60
3.

59
6,

93
8.

1.
34

2.
84

4,
93

1.
11

0.
67

9,
49

7.
03

6,
80

-9
75

.2
95

,1
7

1.
47

1.
19

2,
45

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

1.
34

2.
84

4,
93

1.
47

1.
19

2,
45

S
u

m
m

e 
S

ac
h

an
la

g
ev

er
m

ö
g

en
:

69
.4

40
.5

87
,0

2
1.

59
2.

36
1,

88
10

9.
35

4,
33

0,
00

70
.9

23
.5

94
,5

7
8.

85
9.

87
6,

92
1.

38
3.

33
8,

16
41

.8
86

,7
0

0,
00

10
.2

01
.3

28
,3

8
60

.5
80

.7
10

,1
0

60
.7

22
.2

66
,1

9
A

.II
I. 

F
in

an
za

n
la

g
en

1.
1.

39
4.

38
2,

26
0,

00
0,

00
0,

00
1.

39
4.

38
2,

26
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
1.

39
4.

38
2,

26
1.

39
4.

38
2,

26
2.

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

3.
6.

83
8.

63
9,

24
0,

00
0,

00
0,

00
6.

83
8.

63
9,

24
0,

00
4.

70
8.

63
9,

24
0,

00
0,

00
4.

70
8.

63
9,

24
6.

83
8.

63
9,

24
2.

13
0.

00
0,

00
4.

78
.5

04
,7

9
39

.0
53

,4
8

0,
00

0,
00

11
7.

55
8,

27
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
78

.5
04

,7
9

11
7.

55
8,

27
5.

11
5.

70
4,

52
0,

00
0,

00
0,

00
11

5.
70

4,
52

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

11
5.

70
4,

52
11

5.
70

4,
52

5.
1

an
 v

er
bu

nd
en

 U
nt

er
ne

hm
en

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5.
2

an
 B

et
ei

lig
un

ge
n

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5.
3

an
 S

on
de

rv
er

m
ög

en
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
5.

4
S

on
st

ig
e 

A
us

le
ih

un
ge

n
11

5.
70

4,
52

0,
00

0,
00

0,
00

11
5.

70
4,

52
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
11

5.
70

4,
52

11
5.

70
4,

52
S

u
m

m
e 

F
in

an
za

n
la

g
en

:
8.

42
7.

23
0,

81
39

.0
53

,4
8

0,
00

0,
00

8.
46

6.
28

4,
29

0,
00

4.
70

8.
63

9,
24

0,
00

0,
00

4.
70

8.
63

9,
24

8.
42

7.
23

0,
81

3.
75

7.
64

5,
05

S
u

m
m

e 
A

n
la

g
ev

er
m

ö
g

en
:

77
.9

87
.4

92
,9

2
1.

63
1.

41
5,

36
10

9.
35

4,
33

0,
00

79
.5

09
.5

53
,9

5
8.

88
5.

46
2,

09
6.

09
2.

26
6,

69
41

.8
86

,7
0

0,
00

14
.9

35
.8

42
,0

8
69

.1
02

.0
30

,8
3

64
.5

73
.7

11
,8

7

A
us

le
ih

un
ge

n

A
nt

ei
le

 a
n 

ve
rb

un
de

ne
n 

U
nt

er
ne

hm
en

B
et

ei
lig

un
ge

n
S

on
de

rv
er

m
ög

en

B
au

te
n 

au
f f

re
m

de
n 

G
ru

nd
 u

nd
 B

od
en

W
er

tp
ap

ie
re

 d
es

 A
nl

ag
ev

er
m

ög
en

G
el

ei
st

et
e 

A
nz

ah
lu

ng
en

, A
nl

ag
en

im
 B

au

B
et

rie
bs

- 
un

d 
G

es
ch

äf
ts

au
ss

ta
ttu

ng

M
as

ch
in

en
 u

nd
 te

ch
ni

sc
he

 A
nl

ag
en

, 
F

ah
rz

eu
ge

K
un

st
ge

ge
ns

tä
nd

e,
 K

ul
tu

rd
en

km
äl

er

101 / 168



A
n

la
g

e 
4 

F
o

rd
er

u
n

g
ss

p
ie

g
el

G
es

am
tb

et
ra

g 
31

.1
2.

20
17

bi
s 

zu
 1

 J
ah

r
1 

bi
s 

5 
Ja

hr
e

m
eh

r 
al

s 
5 

Ja
hr

e
G

es
am

tb
et

ra
g 

31
.1

2.
20

16
V

er
än

de
ru

ng
 

in
 %

1.
 

1.
70

8.
66

1,
99

1.
23

4.
84

1,
53

7.
28

6,
46

46
6.

53
4,

00
1.

61
3.

31
8,

70
5,

91
%

1.
1

G
eb

üh
re

n
54

2.
56

0,
54

54
0.

65
2,

08
1.

90
8,

46
0,

00
58

1.
00

4,
99

-6
,6

2%
1.

2
B

ei
tr

äg
e

42
.3

60
,8

9
42

.3
60

,8
9

0,
00

0,
00

22
.9

52
,0

6
84

,5
6%

1.
3

S
te

ue
rn

35
0.

36
6,

83
35

0.
30

6,
83

60
,0

0
0,

00
33

2.
64

8,
06

5,
33

%
1.

4
F

or
de

ru
ng

en
 a

us
 T

ra
ns

fe
rle

is
tu

ng
en

40
.9

16
,3

0
40

.9
16

,3
0

0,
00

0,
00

-3
.5

52
,5

3
n/

a 
  

1.
5

S
on

st
ig

e 
öf

fe
nt

lic
h-

re
ch

tli
ch

e 
F

or
de

ru
ng

en
73

2.
45

7,
43

26
0.

60
5,

43
5.

31
8,

00
46

6.
53

4,
00

68
0.

26
6,

12
7,

67
%

2.
P

ri
va

tr
ec

h
tl

ic
h

e 
F

o
rd

er
u

n
g

en
3.

57
0.

87
1,

69
3.

45
0.

99
8,

30
11

9.
87

3,
39

0,
00

3.
23

4.
73

9,
38

10
,3

9%
2.

1
ge

ge
nü

be
r 

de
m

 p
riv

at
en

 B
er

ei
ch

24
.5

93
,6

8
24

.5
93

,6
8

0,
00

0,
00

14
4.

56
6,

75
-8

2,
99

%
2.

2
ge

ge
nü

be
r 

de
m

 ö
ff

en
tli

ch
en

 B
er

ei
ch

1.
53

7,
94

1.
53

7,
94

0,
00

0,
00

0,
00

n/
a 

  
2.

3
ge

ge
n 

ve
rb

un
de

ne
n 

U
nt

er
ne

hm
en

40
.3

80
,0

9
40

.3
80

,0
9

0,
00

0,
00

0,
00

n/
a 

  
2.

4
ge

ge
n 

B
et

ei
lig

un
ge

n
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
%

2.
5

ge
ge

n 
S

on
de

rv
er

m
ög

en
3.

50
4.

35
9,

98
3.

38
4.

48
6,

59
11

9.
87

3,
39

0,
00

3.
09

0.
17

2,
63

13
,4

0%

3.
S

o
n

st
ig

e 
V

er
m

ö
g

en
sg

eg
en

st
än

d
e

49
.1

29
,8

8
49

.1
29

,8
8

0,
00

0,
00

32
.6

95
,1

8
50

,2
7%

S
u

m
m

e 
al

le
r 

F
o

rd
er

u
n

g
en

5.
32

8.
66

3,
56

4.
73

4.
96

9,
71

12
7.

15
9,

85
46

6.
53

4,
00

4.
88

0.
75

3,
26

9,
18

%

m
it 

ei
ne

r 
R

es
tla

uf
ze

it 
vo

n

Ö
ff

en
tl

ic
h

-r
ec

h
tl

ic
h

e 
F

o
rd

er
u

n
g

en
 u

n
d

F
o

rd
er

u
n

g
en

 a
u

s 
T

ra
n

fe
rl

ei
st

u
n

g
en

F
o

rd
er

u
n

g
en

in
 €

102 / 168



A
n

la
g

e 
5 

V
er

b
in

d
lic

h
ke

it
en

sp
ie

g
el

da
vo

n 
m

it 
ei

ne
r 

R
es

tla
uf

ze
it 

vo
n

G
es

am
tb

et
ra

g 
31

.1
2.

20
17

bi
s 

zu
 1

 J
ah

r
1 

bi
s 

5 
Ja

hr
e

m
eh

r 
al

s 
5 

Ja
hr

e
G

es
am

tb
et

ra
g 

31
.1

2.
20

16
1.

A
n

le
ih

en
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00

2.
V

er
b

. a
u

s 
K

re
d

it
en

 f
ü

r 
In

ve
st

it
io

n
en

1.
48

3.
68

7,
50

1.
48

3.
68

7,
50

0,
00

0,
00

0,
00

2.
1

vo
n 

ve
rb

un
de

ne
n 

U
nt

er
ne

hm
en

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

2.
2

vo
n 

B
et

ei
lig

un
ge

n
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
2.

3
vo

n 
S

on
de

rv
er

m
ög

en
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
2.

4
vo

m
 ö

ffe
nt

lic
he

n 
B

er
ei

ch
1.

48
3.

68
7,

50
1.

48
3.

68
7,

50
0,

00
0,

00
0,

00
2

.4
.1

 v
o

m
 B

u
n

d
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

2
.4

.2
 v

o
m

 L
a

n
d

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0

2
.4

.3
 v

o
n

 G
e

m
e

in
d

e
n

 u
n

d
 G

e
m

e
in

d
e

v
e

rb
ä

n
d

e
n

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0

2
.4

.4
 v

o
n

 Z
w

e
c
k
v
e

rb
ä

n
d

e
n

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0

2
.4

.5
 v

o
m

 s
o

n
s
ti
g

e
n

 ö
ff
e

n
tl
ic

h
e

n
 B

e
re

ic
h

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0

2
.4

.6
 v

o
n

 s
o

n
s
ti
g

e
n

 ö
ff
e

n
tl
ic

h
e

n
 S

o
n

d
e

rr
e

c
h

n
u

n
g

e
n

1
.4

8
3

.6
8

7
,5

0
1

.4
8

3
.6

8
7

,5
0

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0

2.
5

vo
m

 p
riv

at
en

 K
re

di
tm

ar
kt

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

2
.5

.1
 v

o
n

 B
a

n
k
e

n
 u

n
d

 K
re

d
it
in

s
ti
tu

te
n

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0

2
.5

.2
 v

o
n

 ü
b

ri
g

e
n

 K
re

d
it
g

e
b

e
rn

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0

3.
V

er
b

. a
u

s 
K

re
d

it
en

 z
u

r 
L

iq
u

id
it

ät
ss

ic
h

er
u

n
g

7.
49

8.
71

2,
84

7.
45

1.
71

2,
84

0,
00

47
.0

00
,0

0
11

.6
01

.6
08

,4
6

3.
1

vo
m

 ö
ffe

nt
lic

he
n 

B
er

ei
ch

47
.0

00
,0

0
0,

00
0,

00
47

.0
00

,0
0

51
1.

89
1,

16
3.

2
vo

n 
üb

rig
en

 K
re

di
tg

eb
er

n
7.

45
1.

71
2,

84
7.

45
1.

71
2,

84
0,

00
0,

00
11

.0
89

.7
17

,3
0

4.
69

0.
73

6,
62

0,
00

0,
00

69
0.

73
6,

62
76

3.
84

0,
48

5.
V

er
b

. a
u

s 
L

ie
fe

ru
n

g
en

 u
n

d
 L

ei
st

u
n

g
en

46
5.

35
9,

29
46

3.
70

7,
57

1.
65

1,
72

0,
00

59
6.

12
9,

99

6.
V

er
b

. a
u

s 
T

ra
n

sf
er

le
is

tu
n

g
en

10
7.

14
8,

05
10

7.
14

8,
05

0,
00

0,
00

23
7.

29
2,

46

7.
S

o
n

st
ig

e 
V

er
b

in
d

lic
h

ke
it

en
42

1.
44

9,
24

42
0.

64
9,

24
80

0,
00

0,
00

27
5.

89
4,

04

8.
E

rh
al

te
n

e 
A

n
za

h
lu

n
g

en
1.

92
1.

61
1,

00
1.

92
1.

61
1,

00
0,

00
0,

00
92

4.
43

5,
37

S
u

m
m

e 
al

le
r 

V
er

b
in

d
lic

h
ke

it
en

12
.5

88
.7

04
,5

4
11

.8
48

.5
16

,2
0

2.
45

1,
72

73
7.

73
6,

62
14

.3
99

.2
00

,8
0

N
ac

hr
ic

ht
lic

h 
an

zu
ge

be
n:

bi
s 

zu
 1

 J
ah

r
1 

bi
s 

5 
Ja

hr
e

m
eh

r 
al

s 
5 

Ja
hr

e

1.
T

en
ni

sc
lu

b 
R

om
m

er
sk

irc
he

n
0,

00
0,

00

2.
E

nt
w

ic
kl

un
gs

ge
se

lls
ch

af
t R

om
m

er
sk

irc
he

n 
m

bH
2.

84
7.

14
8,

64
2.

93
4.

32
7,

75

3.
E

nt
w

ic
kl

un
gs

ge
se

lls
ch

af
t R

om
m

er
sk

irc
he

n 
m

bH
33

1.
97

5,
11

34
3.

73
1,

77

4.
E

nt
w

ic
kl

un
gs

ge
se

lls
ch

af
t R

om
m

er
sk

irc
he

n 
m

bH
80

9.
16

7,
87

84
5.

76
2,

63

S
u

m
m

e
3.

98
8.

29
1,

62
4.

12
3.

82
2,

15

G
es

am
tb

et
ra

g 
31

.1
2.

20
16

V
er

b
. a

u
s 

V
o

rg
än

g
en

, d
ie

 K
re

d
it

au
fn

ah
m

en
w

ir
ts

ch
af

tl
ic

h
 g

le
ic

h
ko

m
m

en

V
er

b
in

d
lic

h
ke

it
en

in
 €

H
af

tu
ng

sv
er

hä
ltn

is
se

 a
us

 d
er

 B
es

te
llu

ng
 v

on
 S

ic
he

rh
ei

te
n 

(s
ie

he
 A

nh
an

g 
A

bs
ch

ni
tt 

6.
2)

da
vo

n 
m

it 
ei

ne
r 

R
es

tla
uf

ze
it 

vo
n

G
es

am
tb

et
ra

g 
31

.1
2.

20
17

103 / 168



A
n

la
g

e 
6 

R
ü

ck
st

el
lu

n
g

ss
p

ie
g

el

S
u

m
m

e 
P

en
si

o
n

sr
ü

ck
st

el
lu

n
g

en
9.

69
3.

24
1,

00
43

.9
93

,0
0

18
7.

39
6,

00
45

2.
28

5,
00

9.
91

4.
13

7,
00

P
en

si
on

sr
üc

ks
te

llu
ng

en
7.

46
0.

77
4,

00
43

.9
93

,0
0

12
9.

64
5,

00
33

5.
10

9,
00

7.
62

2.
24

5,
00

B
ei

hi
lfe

rü
ck

st
el

lu
ng

en
2.

23
2.

46
7,

00
0,

00
57

.7
51

,0
0

11
7.

17
6,

00
2.

29
1.

89
2,

00

R
ü

ck
st

el
lu

n
g

en
 f

ü
r 

D
ep

o
n

ie
n

 u
n

d
 A

lt
la

st
en

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

In
st

an
d

h
al

tu
n

g
sr

ü
ck

st
el

lu
n

g
en

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

S
u

m
m

e 
S

o
n

st
ig

e 
R

ü
ck

st
el

lu
n

g
en

65
4.

46
0,

40
51

4.
43

7,
49

43
.8

98
,4

8
69

1.
04

3,
28

78
7.

16
7,

71
A

uf
w

an
ds

rü
ck

st
el

lu
ng

 fü
r 

au
ss

te
he

nd
e 

R
ec

hn
un

ge
n

17
0.

74
7,

98
13

6.
73

2,
49

0,
00

25
4.

18
2,

88
28

8.
19

8,
37

E
rs

ta
ttu

ng
sv

er
pf

lic
ht

un
g 

P
en

si
on

en
 §

 1
07

b 
B

ea
m

tV
G

2.
53

0,
00

0,
00

0,
00

16
8,

00
2.

69
8,

00

Ü
be

rs
tu

nd
en

 / 
M

eh
ra

rb
ei

t
18

1.
08

0,
00

18
1.

08
0,

00
0,

00
22

9.
45

0,
00

22
9.

45
0,

00

R
es

tu
rla

ub
17

5.
59

0,
00

17
5.

59
0,

00
0,

00
18

3.
22

0,
00

18
3.

22
0,

00

A
lte

rs
te

ilz
ei

t
51

.3
47

,0
0

21
.0

35
,0

0
0,

00
6.

38
1,

00
36

.6
93

,0
0

P
ro

ze
ss

ko
st

en
rü

ck
st

el
lu

ng
en

73
.1

65
,4

2
0,

00
43

.8
98

,4
8

17
.6

41
,4

0
46

.9
08

,3
4

G
es

am
t

10
.3

47
.7

01
,4

0
55

8.
43

0,
49

23
1.

29
4,

48
1.

14
3.

32
8,

28
10

.7
01

.3
04

,7
1

N
eu

b
ild

u
n

g
G

es
am

tb
et

ra
g

 
31

.1
2.

20
17

R
ü

ck
st

el
lu

n
g

en
in

 €

G
es

am
tb

et
ra

g
 

31
.1

2.
20

16
V

er
w

en
d

u
n

g
A

u
fl

ö
su

n
g

104 / 168



 

X. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 

1. Vorbemerkungen 

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für gemeindliche Bilanzen geltenden Vor-

schrift des § 48 GemHVO NRW aufgestellt. Auch hier gilt der Grundsatz der Vermitt-

lung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, 

Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde. Zudem ist auf die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde unter Angabe der zu Grunde lie-

genden Annahmen einzugehen. 

 

2. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat zum 1. Januar 2009 ihr Rechnungswesen auf das 

Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Damit wurde die Kameralis-

tik (zahlungsorientierte Darstellungsform) abgelöst und ein System eingeführt, wel-

ches auf den Grundsätzen der kaufmännischen doppelten Buchführung (ressourcen-

orientierte Darstellung) aufbaut. Das NKF basiert auf den Grundsätzen ordnungsmä-

ßiger Buchführung, welche aus den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) ab-

geleitet werden. 

 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat in der jüngeren Vergangenheit selbständige bzw. 

weisungsgebundene Unternehmen gegründet, bzw. Tätigkeitsbereiche zusätzlich zu 

den bestehenden ausgegliedert. 

• Juni 2002: Gründung der „Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH“.  

Diese hat das Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung im Gemeindegebiet in Bezug 

auf die Errichtung und Verwaltung von Gebäuden sowie den Verkauf von 

Grundstücken und die Vermietung von Objekten nach wettbewerbsorientierten 

Gesichtspunkten durchzuführen. 

• 01.01.2004:  Gründung des Eigenbetriebes „Hallenbad Rommerskirchen“ 

Zweck des Eigenbetriebes ist der Betrieb und die Unterhaltung des gemeindli-

chen Hallenbades sowie alle, den Betriebszweck fördernde Geschäfte. 

• 01.01.2011: Erweiterung des Eigenbetriebes „Hallenbad Rommerskirchen“ um 

den Bereich der Gebäudewirtschaft, dieser firmiert seitdem unter der Bezeich-

nung „Eigenbetrieb Rommerskirchen“ 
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Die v. g. Unternehmen stellen jeweils eigene Jahresabschlüsse auf. 

 

Die Gemeinde Rommerskirchen setzt verstärkt auf interkommunale Zusammenarbeit. 

Zur Erreichung gemeinsamer Ziele sollen Verwaltungsleistungen effizient, effektiv und 

bürgerfreundlich erbracht werden. Durch die interkommunale Zusammenarbeit sollen 

Synergieeffekte genutzt und zum Nutzen aller Beteiligten eingesetzt werden. 

Bereits bestehende Aufgabenbereiche der interkommunalen Zusammenarbeit mit 

dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Dormagen sollen künftig intensiviert und erwei-

tert werden. Mit dem Rhein-Kreis Neuss erfolgt die interkommunale Zusammenarbeit 

in den Themengebieten Rechnungsprüfung, Kreisarchiv sowie der Abrechnung von 

Beihilfe und Reisekosten für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung. 

 

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Dormagen erfolgt bereits im Bereich der Zahlungs-

abwicklung (Vollstreckung). Ende 2013 wurde im Rahmen einer weiteren interkommu-

nalen Vereinbarung für die Bereiche Support und Hosting der Finanzsoftware  

„proDoppik“ die Zusammenarbeit ausgebaut. 
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3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 weist Anlagevermögen i. H. v. 64.573,7 T€ und 

Umlaufvermögen i. H. v. 8.880,7 T€ aus. Aus dem ordentlichen Ergebnis sowie den 

Finanzerträgen und -aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2017 in der Ergebnisrech-

nung ein Jahresüberschuss i. H. v. 2.332,4 T€.  

Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel belaufen sich auf 15,8 T€. 

 

Erträge, Aufwendungen und Vermögen sind im kommunalen Bereich nur lose mitei-

nander verflochten. Kommunen haben in vielen Bereichen ihrer Betätigung eine ge-

setzliche und/oder natürliche Monopolstellung. Kommunales Vermögen kann und darf 

zum Großteil nicht veräußert werden und ist somit nur zum Teil als Schuldendeckungs-

potential verwendbar. 

 

3.1 Übersicht Bilanzstruktur 

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz beträgt 73.520,2 T€. Die folgende Abbildung zeigt 

eine Kurzfassung der Bilanz: 

 

Aktivseite der Bilanz 
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Passivseite der Bilanz  

 

 
 
 

3.2 Vermögens- und Schuldenlage 

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zu der Schlussbilanz zum 31.12.2016 in Höhe 

von 77.288,0 T€ um 3.767,8 T€ auf 73.520,2 T€ zum 31.12.2017 verringert. Ursächlich 

hierfür ist auf der Aktivseite der Bilanz der Anstieg des Umlaufvermögens um 836,1 T€ 

und die Minderung des Anlagevermögens um 4.528,3 T€. Aufgrund der eingetretenen 

und prognostizierten Fehlbeträge der Jahresabschüsse 2011 bis 2017 des Eigenbe-

triebes Rommerskirchen sowie der bislang von der Gemeinde Rommerskirchen nicht 

übernommenen Verlustausgleiche musste von einer dauerhaften Wertminderung aus-

gegangen werden. Insofern wurde eine Wertberichtigung des Bilanzansatzes A 1.3.3 

„Sondervermögen“ in Höhe von 4.708,6 T€ unter Verrechnung mit der allgemeinen 

Rücklage vorgenommen. 

 

Auf der Aktivseite der Bilanz dominiert das Anlagevermögen mit 87,8 % Anteil an der 

Bilanzsumme (sog. „Anlagenintensität“). Den größten Posten des Anlagevermögens 

stellt das Infrastrukturvermögen mit 59,5% (Infrastrukturquote) dar. Es bindet langfris-

tig Kapital in der kommunalen Bilanz, einerseits aufgrund der langen Nutzungsdauer 

und andererseits, da es nur schwer verkäuflich ist. 
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Gemäß dem Anlagendeckungsgrad II, welcher die langfristig zur Verfügung stehenden 

Mittel dem Anlagevermögen gegenüberstellt, ist das Anlagevermögen zu 89,8 % mit 

langfristig zur Verfügung stehendem Kapital finanziert. Gemäß der „Goldenen Bilanz-

regel“ sollte der Anlagendeckungsgrad II ungefähr 100 % betragen. Diese Zielquote 

ist allerdings eher für die Bonität in der Privatwirtschaft ausschlaggebend.  

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind für das Anlagevermögen aufgrund ih-

res prozentual geringen Anteils eher von untergeordneter Bedeutung.  

 

Der Anteil der unbebauten Grundstücke am Anlagevermögen beträgt 20,3 %. 

 

Ab dem 01.01.2011 hat sich der Anteil der bebauten Grundstücke am Sachanlagever-

mögen deutlich verringert, da sich fast alle bebauten Grundstücke im wirtschaftlichen 

Eigentum des Eigenbetriebes Rommerskirchen befinden. Diese wiederum werden mit 

einem Beteiligungswert unter den Finanzanlagen ausgewiesen. 

 

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Rommerskirchen liegt bei 33,5 %. Zählt man zum 

Eigenkapital noch die Zuwendungen und Beiträge, welche i. d. R. nicht zurückzuzah-

len sind und somit faktisch Eigenkapital darstellen, steigt die Eigenkapitalquote II auf 

64,4 %.  

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Rommerskirchen haben ausschließlich Kurzfrist-

charakter, die Rückstellungen aufgrund des überproportionalen Anteils der Pensions-

rückstellungen eher langfristigen. 

 

3.3 Finanzlage 

Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel belaufen sich auf 15,8 T€. Dem ge-

genüber stehen Kredite zur Liquiditätssicherung i. H. v. 7.498,7 T€. Der Bestand an 

liquiden Mitteln hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 T€ erhöht, gleichzeitig haben 

sich die Kredite zur Liquiditätssicherung um 4.102,9 T€ vermindert. Die Veränderun-

gen resultieren aus der Inanspruchnahme des gemeinsamen Cash-Poolings mit den 

Tochtergesellschaften. 
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Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fielen mit insgesamt 

25.604,0 T€ um 1.774,0 T€ niedriger aus, als im Haushaltsplan veranschlagt. Unter-

schreitungen im Vergleich zum Planansatz waren bei den Positionen „Kostenerstat-

tungen und Kostenumlagen“ mit 2.709,6 T€ sowie „sonstige Einzahlungen“ mit  

148,7 T€ zu verzeichnen. Mehreinzahlungen konnten bei den Positionen „Steuern und 

ähnliche Abgaben“ mit 161,7 T€, „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ mit  

716,1 T€, „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ mit 170,8 T€, „privatrechtliche Leis-

tungsentgelte“ mit 22,6 T€ sowie „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“ mit  

13,1 T€ verbucht werden. 

 

Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 

Für die laufende Verwaltungstätigkeit fielen im Jahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 

insgesamt 26.861,3 T€ an. Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 

unterschritten die Planansätze um 3.321,9 T€.  

Es ergaben sich im Vergleich zu den Planansätzen lediglich Überschreitungen bei den 

„Versorgungsauszahlungen“ in Höhe von 46,1 T€.  

Bei den übrigen Positionen konnten zum Teil deutliche Unterschreitungen der Plana-

nsätze verzeichnet werden, im Einzelnen wie folgt: „Personalauszahlungen“  

(-127,4 T€), „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (-1.051,6 T€), „Zinsen und 

sonstige Finanzauszahlungen“ (-90,5 T€), „Transferauszahlungen“ (-1.762,7 T€) so-

wie den „sonstigen Auszahlungen“ (-335,8 T€). 

 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat im Jahr 2017 Einzahlungen aus der Investitions-

tätigkeit in Höhe von 8.040,0 T€ erhalten. Im Vergleich zu dem Planansatz von  

6.129,1 T€ bedeutet dies eine Mehreinzahlung in Höhe von 1.191,9 T€.  

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen erhielt die Gemeinde Rommerskirchen in 

Höhe von 1.149,6 T€. Hiervon entfielen 782,4 T€ auf die Investitionspauschale,  

41,2 T€ auf die Brandschutzpauschale, 206,0 T€ für die projektbezogene Zuwen-

dungsmaßnahme zur Umgestaltung des Bahnhofes, 41,8 T€ für die Anschaffung eines 

Kinderfeuerwehrfahrzeuges sowie 47,3 T€ für die Ausstattung der Kindertagesstätte 

„Gillbach-Wichtel“. 
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Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden i. H. v. 5.180,6 T€ ver-

zeichnet. Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten beliefen sich auf 

941,7 T€. Des Weiteren wurden noch 768,1 T€ an sonstigen Investitionseinzahlungen 

verbucht. 

 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen beliefen sich im Jahr 2017 auf insge-

samt 3.635,7 T€. Veranschlagt waren im Haushaltsplan Auszahlungen in Höhe von 

6.487,0 T€, insofern lagen diese mit 2.851,3 T€ deutlich unterhalb des Haushaltsan-

satzes. 

 

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden Auszahlungen in Höhe von 

828,4 T€ getätigt. Für Baumaßnahmen fielen Auszahlungen in Höhe von  

2.248,4 T€ an. Weitere 485,8 T€ wurden für den Erwerb von beweglichem Anlagever-

mögen gezahlt. 

Des Weiteren wurden 73,1 T€ für aktivierbare Zuwendungen ausgezahlt. 

 

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 4.404,3 T€ und bedeutet gegenüber dem 

Haushaltsansatz in Höhe von -359,2 T€ eine Verbesserung von 4.763,5 T€. 
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3.4 Ertragslage 

 

Die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 sind in der Ergebnisrech-

nung, welcher Teil des Jahresabschlusses ist, ausgewiesen. Diese werden im Folgen-

den näher erläutert. 

 

Erläuterungen zu Ertrags- und Aufwandsarten: 

 

Erträge 

Nr. Positionsbezeichnug
Ansatz
2017

Ist-Ergebnis
2017

Unterschied

T€ T€ T€
  1 Steuern und ähnliche Abgaben 14.082,7 14.090,5 7,8
  2 Zuwendungen und allgemeine 

Umlagen
3.741,2 5.630,4 1.889,2

  3 Sonstige Transfererträge 99,5 47,0 -52,5
  4 Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte
5.886,3 6.094,9 208,6

  5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 32,4 41,4 9,0
  6 Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen
3.735,1 903,1 -2.832,0

  7 Sonstige ordentliche Erträge 4.078,1 4.673,8 595,7
  8 Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0
  9 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0
10 Ordentliche Erträge 31.655,3 31.481,1 -174,2

19 Finanzerträge 22,2 40,9 18,7
23 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0

Gesamtbetrag der Erträge 31.677,5 31.522,1 -155,4  
 

zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben 

Gegenüber dem Planansatz ergab sich ein leichter Mehrertrag i. H. v. 7,8 T€, der im 

Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+ 56,7 T€), bei der Grund-

steuer B (+ 1,5 T€) sowie bei den Ausgleichzahlungen für Steuerverluste (+ 15,4 T€) 

resultiert. 

Mindererträge ergaben sich bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer  

(- 38,0 T€), den Zahlungen für den Familienleistungsausgleich (-17,3 T€) und der 

Grundsteuer A (- 6,8 T€). Weitere, geringfügige Mindererträge im Vergleich zum Plan-

ansatz ergaben sich bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- 2,0 T€), der Hun-

desteuer ( -1,6 T€) und der Vergnügungssteuer (-0,3 T€). 
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zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnte im Planvergleich ein deutli-

cher Zuwachs von 1.889,2 T€ erzielt werden. Ein deutlicher Mehrertrag im Vergleich 

zur Haushaltsplanung war bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus 

Zuwendungen in Höhe von 1.135,3 T€ zu verzeichnen. Im Rahmen des Jahresab-

schlusses 2016 wurden den Baugrundstücken im Bebauungsplangebiet RO 45 „Stein-

brink“ die Investitionspauschale des Jahre 2016 sowie anteilige Investitionspauscha-

len der Vorjahre zugeordnet. Im Zuge der Grundstücksabverkäufe im Berichtsjahr wur-

den diese ertragswirksam aufgelöst. Allein hierdurch ergab sich ein Mehrertrag von 

1.041,2 T€. 

 

Mehrerträge konnten darüber hinaus bei den Kostenerstattungen im Asylbereich in 

Höhe von 657,3 T€ verzeichnet werden. Im Haushaltsplan waren diese noch unter der 

Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt, insofern ergibt sich 

bei dieser Position ein entsprechender Minderertrag. 

 

Weitere Mehrerträge ergaben sich des Weiteren bei den Betriebskostenzuschüssen 

für die Kindertagesstätten (+ 106,4 T€), den Landeszuweisungen für die offenen Ganz-

tagsschulen (+ 19,2 T€) und den Betriebskostenzuschüssen für die U3-Betreuung  

(+ 14,9 T€). 

 

Wesentliche Unterschreitungen des Planansatzes ergaben sich bei den eingeplanten 

Landeszuweisungen für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (- 36,0 T€) 

und die Erstellung des IRR Projektes „Masterplan Gewerbe“ (- 12,0 T€). 

 

zu 3. Sonstige Transfererträge 

Im Haushaltsplan war die Schuldendiensthilfe des Landes NRW für das Projekt „Gute 

Schule 2020“ in Höhe von 99,5 T€ veranschlagt. In Abhängigkeit der abgerufenen Kre-

ditmittel wurde die Schuldendiensthilfe in Höhe von 47,0 T€ verbucht. 

 

zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber der Haus-

haltsplanung Mehrerträge in Höhe von 208,6 T€ ergeben. Im Bereich der Raumnut-

zungsentschädigungen im Asylbereich wurde der Ansatz um 112,8 T€ überschritten. 
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Weitere wesentliche Mehrerträge konnten bei den Bestattungsgebühren (+ 15,2 T€) 

sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen im Bereich 

des Straßenbaus (+212,3 T€) verzeichnet werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, 

dass im Jahresabschluss 2017 einmalig Sonderposten aus Beiträgen ertragswirksam 

aufgelöst wurden, bei denen die im Wege der Ablösung erhobenen Erschließungsbei-

träge den Wert der jeweiligen Straße überstieg. Diesbezüglich wird für ergänzende 

Erläuterungen zu dem Bilanzposten P 2.2 „Sonderposten für Beiträge“ im Anhang zu 

Jahresabschluss 2017 verwiesen. 

Mindererträge ergaben sich bei den Abfallgebühren (-30,2 T€) und den Abwasserge-

bühren (- 103,2 T€). 

 

zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Im Vergleich zum Planansatz konnten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten 

Mehrerträge in Höhe von 9,0 T€ erzielt werden. Ursächlich hierfür ist vor allem der 

Erlös aus dem Verkauf von Glühwein und sonstigen Artikeln auf dem Rommerskirche-

ner Weihnachtsmarkt (+ 7,2 T€). 

 

zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Gegenüber der Planung weist die Position der Kostenerstattungen und Kostenumla-

gen Mindererträge von 2.832,0 T€ aus. Wie bereits unter der Position „Zuwendungen 

und allgemeine Umlagen“ beschrieben, wurden die Kostenerstattungen aus dem Asyl-

bereich in der Haushaltsplanung unter dieser Position veranschlagt, aber tatsächlich 

unter dem Posten „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ gebucht. Hierdurch ergab 

sich gegenüber dem Planansatz eine Minderung um 2.662,8 T€. 

Weitere wesentliche Unterschreitung der Planansätze ergaben sich den Kostenerstat-

tungen für Planungsleistungen zur Umgestaltung des Ortseinganges Gill (B 477) mit 

105,0 T€, der Kostenerstattung für investive Maßnahmen durch Dritte im Produkt  

09 511 350 „Räumliche Entwicklung und Planung“ mit 78,5 T€, der Erstattung der Prü-

fungskosten für die Gemeindeprüfungsanstalt durch den Eigenbetrieb Rommerskir-

chen (- 15,0 T€), der Erstattung der Krankenkosten aus dem Asylbereich durch das 

Land NRW (-19,9 T€), den Kostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit für das 

Jobcenter (-42,1 T€) sowie der Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Rom-

merskirchen – Betriebszweig Hallenbad (-12,6 T€). 
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Nennenswerte Mehrerträge waren hingegen bei der Erstattung von Planungsleistun-

gen im Bereich des Grundstücksfonds mit 23,3 T€, den Elternbeiträgen in den offenen 

Ganztagsschulen (+17,7 T€) sowie den Kostenerstattungen für das Mittagsessange-

bot in diesen Einrichtungen (+37,4 T€). 

 

zu 7. Sonstige ordentliche Erträge  

Im Jahr 2017 konnten gegenüber der Haushaltsplanung bei der Position „sonstige or-

dentliche Erträge“ Mehrerträge in Höhe von 595,7 T€ erzielt werden.  

 

Mehrerträge in Höhe von 346,3 T€ konnten allein durch den Abverkauf von Grundstü-

cken erzielt werden. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berücksichtigen, dass 

sich der, bereits für das Jahr 2016 geplante Abverkauf von Grundstücken im Bebau-

ungsplangebiet RO 45 „Steinbrink“ fast vollständig in das Jahr 2017 verlagert hat. Ge-

genüber den im Haushaltsplan veranschlagten Nettoerträgen (= Einzahlung abzüglich 

Restbuchwert des Grundstückes) in Höhe von 3.331,0 T€ konnten faktisch Nettoer-

träge von 3.677,3 T€ erzielt werden. 

 

Weitere Mehrerträge in Höhe von insgesamt 209,1 T€ konnten durch die Auflösung 

von Rückstellungen verbucht werden. Aufgrund des Ablebens eines Versorgungsemp-

fängers wurden Pensionsrückstellung in Höhe von 145,9 T€ mehr aufgelöst, als in der 

Haushaltsplanung veranschlagt.  

 

Erstattungen des Jobcenters für Leistungen im Asylbereich konnten im Gegensatz 

zum Planansatz von 5,0 T€ in Höhe von 16,6 T€ verzeichnet werden. 

 

Des Weiteren ergaben sich Erträge in Höhe von 56,9 T€, die als periodenfremde Er-

träge zu verbuchen waren. 

 

Nennenswerte Minderträge ergaben sich bei den Säumniszuschlägen (- 53,9 T€), der 

Konzessionsabgabe für Strom (-15,1 T€) sowie bei den Nachforderungszinsen für Ge-

werbesteuer (-44,0 T€). 
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zu 19. Finanzerträge im Ergebnisplan  

Der Haushaltsansatz von 22,2 T€ wurde mit Erträgen in Höhe von 40,9 T€ um 18,7 T€ 

überschritten. Neben der Gewinnausschüttung für den „Lokalfunk“ in Höhe von 1,9 T€ 

wurde ein sonstiger Finanzertrag in Höhe von 39,0 T€ verbucht. Hierbei handelt es 

sich um eine Abfindungsleistung gemäß § 96 BeamtVG NRW aufgrund eines Dienst-

herrenwechsels eines Beamten von der Stadt Düsseldorf zur Gemeinde Rommerskir-

chen. In 2017 wurde seitens der ITK Rheinland die Gewinnausschüttung für das Jahr 

2016 von 33,5 T€ ausgezahlt, diese wurde als periodenfremder Ertrag verbucht.  

 

zu 23. Außerordentliche Erträge im Ergebnisplan  

In 2017 wurden keine außerordentlichen Erträge verbucht.  

 

 

Im Jahresvergleich stellen sich die Erträge wie folgt dar: 

 

Nr. Positionsbezeichnung
Ist-Ergebnis

2016
Ist-Ergebnis

2017
Unterschied

T€ T€ T€
  1 Steuern und ähnliche Abgaben 13.366,6 14.090,5 723,9
  2 Zuwendungen und allgemeine 

Umlagen
5.105,3 5.630,4 525,1

  3 Sonstige Transfererträge 0,0 47,0 47,0
  4 Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte
5.720,5 6.094,9 374,5

  5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 36,7 41,4 4,6
  6 Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen
2.475,6 903,1 -1.572,4

  7 Sonstige ordentliche Erträge 2.130,0 4.673,8 2.543,8
  8 Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0
  9 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0
10 Ordentliche Erträge 28.834,6 31.481,1 2.646,5

19 Finanzerträge 1,0 40,9 39,9
23 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0

Gesamtbetrag der Erträge 28.835,6 31.522,1 2.686,4  
 

zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben 

Im Jahr 2017 konnten im Vergleich zum Vorjahr 723,9 T€ höhere Steuererträge ver-

zeichnet werden. Einen maßgeblichen Anteil hieran hatte der um 412,3 T€ höhere 

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatz-

steuer (+ 57,1 T€). Weitere Mehrerträge konnten darüber hinaus bei der Gewerbe-

steuer (+163,2 T€), der Grundsteuer B (+ 39,9 T€) sowie der Vergnügungssteuer  
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(+1,3 T€) erzielt werden. Nach dem GFG 2017 hat die Gemeinde Rommerskirchen um 

44,5 T€ höhere Zahlungen für den Familienleistungsausgleich sowie um 15,4 T€ hö-

here Ausgleichszahlungen für Steuerverluste als in 2016 erhalten.  

Mindererträge mussten bei der Grundsteuer A mit 8,4 T€ und der Hundesteuer mit  

1,3 T€ verzeichnet werden. 

 

zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Im Vorjahresvergleich konnten Mehrerträge bei der Position „Zuwendungen und allge-

meine Umlagen“ in Höhe von 525,1 T€ erzielt werden. Einen wesentlichen Anteil hie-

ran hatten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, hier 

konnten Mehrerträge in Höhe von 931,3 T€ als noch im Jahr zuvor verzeichnet werden. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass ein erheblicher Anteil dieses Mehrertrages da-

raus resultiert, dass im Jahr 2016 die Investitionspauschale den Baugrundstücken des 

Bebauungsplangebietes RO 45 „Steinbrink“ zugeordnet wurden, diese wurden größ-

tenteils im Berichtsjahr mit den Abverkäufen der Grundstücke ertragswirksam aufge-

löst.  

 

Weitere Ergebnisverbesserungen im Gegensatz zum Vorjahr ergaben sich bei den 

Betriebskostenzuschüssen für die kommunalen Kindertagesstätten in Höhe von insg. 

323,0 T€. Zu dieser Ergebnisverbesserung hat allerdings auch dazu beigetragen, dass 

die Kindertagesstätte am Gorchheimer Weg zu Beginn des Kindergartenjahres 2016 / 

2017 in Betrieb genommen wurde, insofern wurden in 2016 lediglich der hälftige Be-

triebskostenzuschuss seitens des Kreisjugendamtes gezahlt. Aus diesem Grund wa-

ren auch um 11,4 T€ höhere Betriebskostenzuschüsse für die U3-Bertreuung zu ver-

zeichnen. 

 

Im Gegensatz zum Jahr 2016 hat die Gemeinde Rommerskirchen im Berichtsjahr eine 

Schlüsselzuweisung nach dem GFG 2017 in Höhe von 290,0 T€ erhalten, zudem er-

folgte die Abrechnung nach dem Einheitslastengesetz für das Jahr 2015, hierdurch 

konnten zusätzliche Erträge in Höhe von 157,8 T€ gegenüber dem Vorjahr verbucht 

werden. 

 

Den genannten Mehrerträgen im Vorjahresvergleich stehen auch Mindererträge ge-

genüber.  
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Hier ist vor allem die verminderte Kostenerstattung des Bundes aus dem Asylbereich 

in Höhe von 1.100,9 T€ zu nennen. Im Jahr 2017 war der Höhepunkt der Flüchtlings-

zuweisungen überschritten, demzufolge sind auch die Aufwendungen sowie die Kos-

tenerstattungen gesunken. 

 

Sonstige nennenswerte Minderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich bei der 

Abwassergebührenhilfe des Landes NRW (- 56,8 T€), einer Landeszuwendung für die 

Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (- 25,8 T€) sowie bei der Betriebskosten-

zuweisung des Landschaftsverbandes Rheinland für die Kindertagesstätte Anstel. 

 

zu 3. Sonstige Transfererträge 

Während im Jahr 2016 keine Transfererträge anfielen, wurde im Berichtsjahr die 

Schuldendiensthilfe des Landes NRW für das Projekt „Gute Schule 2020“ in Höhe von 

47,0 T€ verbucht. 

 

zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Es ergaben sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Vor-

jahr Mehrerträge in Höhe von 374,5 T€. Wesentlich höhere Erträge als noch im Vorjahr 

ergaben sich bei den Raumnutzungsentschädigungen durch Asylbewerber  

(+ 149,2 T€), bei den Bestattungsgebühren (+ 18,6 T€) sowie den Erträgen aus der 

Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen aus dem Bereich Straßenbau  

(+ 299,0 T€). Hierbei ist allerdings der Einmaleffekt aufgrund der ertragswirksamen 

Auflösung von Sonderposten für Beiträge zu berücksichtigen. Die ertragswirksame 

Auflösung erfolgte in den Fällen, in denen der Wert der Erschließungsbeiträge, die 

durch Ablösungsvereinbarungen vereinnahmt wurden, den Wert der jeweiligen Straße 

überstiegen. 

Negative Veränderungen ergaben sich vor allem bei den Abfallgebühren (- 68,9 T€) 

sowie den Abwassergebühren (- 45,9 T€). 

 

zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich im Gegensatz zum Vorjahr 

marginale Erhöhungen um insgesamt 4,6 T€ ergeben, die sich aus diversen Einzelbu-

chungen zusammensetzen. 
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zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ist im Vorjahresvergleich 

eine Minderung um 1.572,4 T€ eingetreten. 

 

Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass im Gegensatz zum Vorjahr keine Kanäle an 

den Erftverband nach endgültiger Fertigstellung übertragen wurden. Hierdurch sind 

weniger Erträge in Höhe von 1.647,9 T€ entstanden. 

Es ist in diesem Zusammenhang allerdings zu berücksichtigen, dass den Erträgen aus 

der Übertragung der Kanäle auch Aufwendungen in gleicher Höhe aus den Abgängen 

der Restbuchwerte der Kanalbaukosten gegenüberstanden, die sich ergebniswirksam 

neutralisierten. 

 

Eine deutliche Reduzierung ergab sich auch bei der Erstattung des Landes NRW für 

die Krankenkosten im Asylbereich (- 131,0 T€). Auch hier stehen den gesunkenen Er-

trägen reduzierte Aufwendungen gegenüber. 

Weitere bedeutsame Minderungen gegenüber dem Jahr 2016 ergaben sich weiterhin 

bei der Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Rommerskirchen – Sparte Ge-

bäudewirtschaft (- 13,3 T€) und der Sparte Hallenbad (-15,6 T€). 

 

Nennenswerte positive Veränderungen ergaben sich hingegen bei den Kostenerstat-

tungen für das in den Kindertagesstätten angebotene Mittagessen (+ 178,6 T€), glei-

ches gilt die Kostenerstattung für das Mittagessen in den offenen Ganztagsschulen  

(+ 179,6 T€). 

 

zu 7. Sonstige ordentliche Erträge  

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnte im Vergleich zum Vorjahr eine deutli-

che Verbesserung um 2.543,8 T€ erzielt werden. 

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der signifikante Mehrertrag aufgrund der Veräu-

ßerung von Baugrundstücken. Allein hierdurch ergab sich eine Ergebnisverbesserung 

um 2.878,8 T€. Im Haushaltsplan des Jahres 2016 war u.a. der Verkauf eines Teiles 

der Baugrundstücke des Bebauungsplangebietes RO 45 „Steinbrink“ vorgesehen. Bis 

auf wenige Ausnahmen verlagerte sich der Verkauf dieser Grundstücke in das Jahr 
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2017, im Berichtsjahr wurden die Baugrundstücke in diesem Bebauungsplangebiet 

fast vollständig veräußert. 

 

Des Weiteren ergaben sich im Gegensatz zum Jahr 2016 Mehrerträge in Höhe von 

250,6 T€ durch die Auflösung von Rückstellungen. Hiervon entfiel ein Betrag in Höhe 

von 187,4 T€ auf die Auflösung von Pensionsrückstellung aufgrund des Ablebens ei-

nes Versorgungsempfängers. 

Weitere nennenswerte Ertragsverbesserungen waren bei der Konzessionsabgabe für 

Strom (+ 49,7 T€) zu verzeichnen. 

 

Demgegenüber ergaben sich deutliche Verschlechterungen bei den periodenfremden 

Erträgen aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung (-368,7 T€), der Erträge aus der 

Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (- 130,5 T€), Erträge 

aus Versicherungsersatzleistungen (-120,4 T€) sowie bei den Nachforderungszinsen 

Gewerbesteuer (- 14,5 T€). 

 

zu 19. Finanzerträge 

In den Jahren 2016 und 2017 wurde der Gewinnanteil der Gemeinde Rommerskirchen 

am Lokalradio News 89,4 verbucht. Hier war im Berichtsjahr eine leichte  

Verbesserung um 0,8 T€ zu verzeichnen. Eine weitere Verbesserung im Vergleich zum 

Vorjahr in Höhe von 39,0 T€ ergab sich auf einer Abfindung, die im Jahr 2017 aufgrund 

eines Dienstherrenwechsels eines Beamten von der Stadt Düsseldorf zur Gemeinde 

Rommerskirchen zu verbuchen war. 

 

zu 23. Außerordentliche Erträge im Ergebnisplan  

In den Jahren 2016 und 2017 wurden keine außerordentlichen Erträge verbucht. 
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Aufwendungen 

Nr. Positionsbezeichnung
Ansatz
2017

Ist-Ergebnis
2017

Unterschied

T€ T€ T€
11 Personalaufwendungen 7.128,2 7.240,8 -112,6
12 Versorgungsaufwendungen 541,3 600,6 -59,3
13 Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen
8.674,0 7.764,5 909,5

14 Bilanzielle Abschreibungen 1.248,4 1.388,9 -140,5
15 Transferaufwendungen 10.780,4 8.931,0 1.849,4
16 Sonstige ordentliche 

Aufwendungen 
3.077,1 3.096,8 -19,7

17 Ordentliche Aufwendungen 31.449,4 29.022,6 2.426,8

20 Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen

108,0 167,1 -59,1

24 Außerordentliche 
Aufwendungen

0,0 0,0 0,0

Gesamtbetrag der 
Aufwendungen

31.557,4 29.189,7 2.367,7

 
 

zu 11. Personalaufwendungen 

Bei den Personalaufwendungen ergaben sich im Vergleich zu den Ansätzen des Haus-

haltsplanes Mehraufwendungen in Höhe von 112,6 T€. Im Jahr 2017 waren Mehrzu-

führungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insg. 165,2 T€ zu 

verzeichnen, zudem entstanden Mehraufwendungen für die Dienstaufwendungen der 

tariflich Beschäftigten mit 7,5 T€ sowie den Arbeitgeberanteilen für die Zusatzversor-

gungskasse mit 12,9 T€. Zudem fielen 41,4 T€ für die Zuführung zu den Rückstellun-

gen für Altersteilzeit sowie Urlaub und Überstunden mehr als geplant an. 

Demgegenüber standen Minderaufwendungen für Beihilfe für die aktiven Beamten der 

Gemeinde Rommerskirchen von 42,2 T€, den Dienstbezügen für die Beamten mit  

20,6 T€, den Entgelten für sonstige Beschäftigte mit 14,5 T€ sowie den Arbeitgeber-

anteilen für die Sozialversicherung in Höhe von 36,9 T€ an. 

 

zu 12. Versorgungsaufwendungen 

Bei den Versorgungsaufwendungen wurde der Planansatz um 59,3 T€ überschritten. 

Den höheren Umlagezahlungen an die Rheinische Versorgungskasse von 31,7 T€, 

den erhöhten Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger in Höhe von 50,3 T€ 

sowie der höheren Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Versorgungs-

empfänger von 21,1 T€ steht die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für die 

Versorgungsempfänger in Höhe von 43,8 T€ gegenüber. 
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zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Gegenüber dem Planansatz ergaben sich bei den Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 909,5 T€.  

Den Minderaufwendungen bei den Einzelpositionen in Höhe von 1.184,8 T€ stehen 

Mehraufwendungen bei den Einzelpositionen von 275,1 T€ entgegen. 

 

Deutliche Minderaufwendungen waren im Bereich des Straßenbaus in Höhe von  

197,2 T€ zu verzeichnen, diese setzen sich aus geringeren Unterhaltungskosten für 

Straßen und Brücken (-59,7 T€), weniger Stromkosten für die Straßenbeleuchtung  

(-24,7 T€) sowie geringeren Planungskosten für den Ortseingang Gill – B 477  

(-112,8 T€) zusammen. 

 

Minderaufwendungen in Höhe von 205,0 T€ entstanden auch dadurch, dass der ein-

geplante Verlustausgleich für das Hallenbad in Höhe von 205,0 T€ nicht zahlbar ge-

macht wurde. Gleiches gilt für die Personalkostenerstattung an den Eigenbetrieb Rom-

merskirchen (-140,0 T€). 

 

Außerdem kam es zu nennenswerten Minderaufwendungen bei den Kostenanteilen 

Gemeindearchiv (-29,8 T€), den Kosten für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungs-

anstalt (-47,5 T€), den Umlagezahlungen an den Erftverband (-55,5 T€), bei der Aus-

stattung der Unterkünfte im Asylbereich (-16,9 T€) sowie der Erstattung anteiliger 

EDV-Kosten an die ITK Rheinland (-91,6 T€). Im Bereich der Abfallentsorgung waren 

weitere Minderaufwendungen bei den Deponiegebühren (-26,8 T€), den Kosten für die 

Müllabfuhr durch Dritte (-17,4 T€) sowie der Reinigung der Glascontainer  

(-10,0 T€) zu verzeichnen. 

 

Weitere Einsparungen konnten zudem bei einer Vielzahl von Einzelpositionen erzielt 

werden. 

 

Bedeutende Mehraufwendungen hingegen wurden durch die archäologischen Unter-

suchungen in den Bebauungsplangebieten RO 45 „Steinbrink“, OE 11 „Kiefernweg II“ 

und RO 51 „Gillbachstraße II“ in Höhe von insgesamt 131,0 T€ verursacht.  
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Gegenüber den Haushaltsansätzen ergaben sich weitere Mehraufwendungen für die 

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (+31,3 T€), sonstigen Sachleistungen im Be-

reich der TUIV (+12,8 T€) sowie der Unterhaltung der bebauten und unbebauten 

Grundstücke (+10,1 T€). 

 

zu 14. Bilanzielle Abschreibungen  

Im Vergleich zum Planansatz ergab sich eine Erhöhung der bilanziellen Abschreibun-

gen in Höhe von 140,5 T€. 

Durch den Neubau von Straßen, bzw. der Aktivierung von „Anlagen im Bau“ wurde der 

Planansatz um 97,9 T€ überschritten. Die Jahresabschlussprüfung 2013 hatte erge-

ben, dass die Gemeinde das Eigentum an beiden Kunstrasenplätzen in Rommerskir-

chen und Hoeningen nicht aufgegeben hat. Die vertraglich vereinbarten Zahlungen 

werden deshalb investiv verbucht und als Folge davon müssen die Sportplätze wert-

mäßig mit 97,9 T€ abgeschrieben werden. Ein Haushaltsansatz war hierfür nicht ge-

bildet worden. 

 

zu 15. Transferaufwendungen 

Gegenüber der Haushaltsplanung konnte bei den Transferaufwendungen eine Einspa-

rung in Höhe von 1.849,4 T€ erreicht werden. 

 

Im Jahr 2017 war der Höhepunkt bei den Flüchtlingszuweisungen überschritten, dem-

zufolge reduzierten sich die Transferaufwendungen im Asylbereich gegenüber den 

Planansätzen um insgesamt 1.557,0 T€.  

 

Auch die zu zahlende allgemeine Kreisumlage reduzierte sich gegenüber der Haus-

haltsplanung um 128,6 T€. Nach der Haushaltssatzung des Rhein-Kreises Neuss 2016 

/ 2017 betrug der Umlagesatz 40,75 v.H. der Umlagegrundlagen. Aufgrund des Be-

schlusses des Kreistages vom 28.03.2017 wurden für das Jahr 2017 nur 39,95 v.H. 

der Umlagegrundlagen erhoben, um den prognostizierten Jahresüberschuss 2017 des 

Rhein-Kreises Neuss nicht über die Kreisumlage zu finanzieren. Die Zahlungen für die 

„Mehrbelastung Jugendamt“ und „Mehrbelastung Kreisjugendmusikschule“ entspra-

chen dagegen den Planansätzen. 
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Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich bei den veranschlagten und an den Ei-

genbetrieb Rommerskirchen weitergeleiteten Kreditmitteln für das Projekt „Gute 

Schule 2020“ eine Verminderung um 52,5 T€. 

 

Die ursprünglich veranschlagten Zahlungen in Höhe von 73,2 T€ für die Kunstrasen-

plätze an die beiden Fußballvereine in Rommerskirchen und Hoeningen entfallen bei 

den Transferaufwendungen und werden jetzt bei den bilanziellen Abschreibungen dar-

gestellt.  

Im Haushaltsplan waren 20,0 T€ als Zuschüsse für die Bewirtschaftungskosten des 

Aufzugs der Deutschen Bahn am Bahnhof Eckum eingestellt, hiervon wurden 4,0 T€ 

als sonstige Rückstellung verbucht, insofern ergab sich hier eine Verbesserung um 

16,0 T€. 

 

Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge fielen demzufolge auch 10,1 T€ höhere 

Gewerbesteuerumlagen an. 

 

zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  

Das Jahresergebnis bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt mit  

3.096,8 T€ um 19,7 T€ über dem Planansatz. 

 

Für die Unterbringung von Asylanten in gemieteten Häusern wurden 233,7 T€ weniger 

als im Haushaltsplan veranschlagt aufgewendet. Geringere Aufwendungen, als noch 

im Haushaltsplan veranschlagt, ergaben sich bei den Leasingkosten für die technische 

Ausstattung in den Grundschulen (-48,9 T€), den Beiträgen für den Kreisfeuerwehr-

verband sowie Unfallkasse NRW im Bereich des Brandschutzes (-11,7 T€) sowie den 

Geschäftsaufwendungen im Bereich der Räumlichen Planung und Entwicklung  

(-37,0 T€). Weitere Einsparungen im Vergleich zur Haushaltsplanung ergaben sich 

zudem bei diversen anderen Einzelpositionen. 

 

Für die Miet- und Nebenkostenzahlungen an den Eigenbetrieb Rommerskirchen wur-

den insgesamt 1.453,1 T€ aufgewendet, dies entspricht dem Haushaltsansatz. 

 

In dieser Kontengruppe werden auch die periodenfremden Aufwendungen verbucht. 

Damit sind die Aufwendungen gemeint, die nicht das Haushaltsjahr 2017 betreffen.  

124 / 168



 

Im Berichtsjahr betrugen diese insgesamt 22,1 T€. Für die Sofortabschreibung der Ge-

ringwertigen Wirtschaftsgüter fielen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 95,0 T€ an. 

Aufgrund der Einzelwertberichtigung von Forderungen wurden insgesamt 68,4 T€ an 

Aufwendungen verbucht. 

 

zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

Der Planansatz für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurde um 59,1 T€ über-

schritten. Für anhängige Klageverfahren hinsichtlich der Abrechnung von Baumaß-

nahmen wurden für das Risiko des Verlustes der Klageverfahren anfallenden Verzugs-

zinsen Rückstellungen in Höhe von 148,3 T€ gebildet. 

Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen sowie Zinsen für Kredite fielen 

mit 14,5 T€ bzw. 58,7 T€ geringer als veranschlagt aus. 

 

 

Im Jahresvergleich stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar: 

 

Nr. Positionsbezeichnung
Ist-Ergebnis

2016
Ist-Ergebnis

2017
Unterschied

T€ T€ T€
11 Personalaufwendungen 6.790,4 7.240,8 -450,4
12 Versorgungsaufwendungen 365,1 600,6 -235,5
13 Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen
7.850,6 7.764,5 86,1

14 Bilanzielle Abschreibungen 1.480,1 1.388,9 91,3
15 Transferaufwendungen 9.680,4 8.931,0 749,4
16 Sonstige ordentliche 

Aufwendungen 
5.311,3 3.096,8 2.214,5

17 Ordentliche Aufwendungen 31.478,0 29.022,6 2.455,5

20 Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen

19,3 167,1 -147,8

24 Außerordentliche 
Aufwendungen

0,0 0,0 0,0

Gesamtbetrag der 
Aufwendungen

31.497,3 29.189,7 2.307,6

 
 

zu 11. Personalaufwendungen 

Im Vergleich zum Jahr 2016 ergaben sich um 450,4 T€ höhere Personalaufwendun-

gen.  

Die Gehälter einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und der Zusatzversor-

gung sowie der Dienstbezüge Beamten sind um insgesamt 460,7 T€ angestiegen. 

Hiervon entfallen allein 330,3 T€ auf den Bereich der Kindertagesstätten. Hierbei sollte 
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allerdings berücksichtigt werden, dass die Kindertagesstätte am Gorchheimer Weg 

erst zu Beginn des Kindergartenjahres 2016 / 2017 in Betrieb genommen wurde, inso-

fern sind in 2016 lediglich für ein halbes Jahr Personalaufwendungen angefallen. 

Weitere Mehraufwendungen ergaben sich bei den Zuführungen zu den Pensions- und 

Beihilferückstellungen (+146,5 T€) sowie zur Rückstellung für Altersteilzeit  

(+12,6 T€).  

Demgegenüber konnte bei den Beihilfen ein deutlicher Rückgang bei den Beihilfen in 

Höhe von 164,1 T€ verzeichnet werden. Anzumerken ist allerdings, dass im Jahr 2017 

unter der Kontengruppe „Personalaufwendungen“ lediglich die Beihilfen für die aktiven 

Beamten verbucht werden. Die Beihilfen für die Versorgungsempfänger werden ab 

dem Jahr 2017 getrennt unter der Kontengruppe „Versorgungsaufwendungen“ veran-

schlagt. 

 

zu 12. Versorgungsaufwendungen 

Die Versorgungsaufwendungen fallen im Vergleich zum Jahr 2016 um 235,5 T€ höher 

aus. Wie bereits bei der Kontengruppe „Personalaufwendungen“ dargestellt wurde, 

erfolgt ab dem Jahr 2017 der Ausweis der Beihilfeaufwendungen für die Versorgungs-

empfänger unter der Kontengruppe „Versorgungsaufwendungen“, aufgrund dessen 

ergaben sich hier Mehraufwendungen in Höhe von 120,3 T€. 

Zudem haben sich die Umlagezahlungen an die Rheinische Versorgungskasse im Ge-

gensatz zum Vorjahr um 24,0 T€ erhöht. 

Während die Zuführung zu der Beihilferückstellung für die Versorgungsempfänger um 

11,6 T€ höher als im Vorjahr ausgefallen ist, verminderte sich die Inanspruchnahme 

der Pensionsrückstellung um 79,6 T€. 

 

zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich in 2017 um 86,1 T€ 

vermindert. Die Kontengruppe der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ 

umfasst eine Vielzahl von Einzelpositionen.  

Beispielhaft seien an dieser Stelle nennenswerte Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr 

wie folgt genannt: ab 2017 wurde in den offenen Ganztagsschulen Mittagsverpflegung 

angeboten (+149,8 T€), Restzahlung des Schulkostenanteils der Gemeinde Rom-
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merskirchen für die Martin-Luther-King-Schule in Grevenbroich (+111,3 T€), Umlage-

zahlungen an den Erftverband (+106,0 T€) sowie der Unterhaltung der Straßenbe-

leuchtungsanlage (+35,4 T€). 

 

Bei den Aufwendungen für die archäologischen Untersuchungen in den Baugebieten 

konnte hingegen ein deutlicher Rückgang in Höhe von 538,1 T€ verzeichnet werden, 

auch bei diversen anderen Einzelpositionen ergaben sich Ergebnisverbesserungen im 

Vergleich zum Jahr 2016. 

 

zu 14. Bilanzielle Abschreibungen 

Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 91,3 T€ ver-

ringert. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Rückgang der Abschreibungen auf-

grund von Forderungsverlusten in Höhe von 132,6 T€. 

Zugänge ergaben sich durch die Neuanschaffung von langfristig genutztem Vermögen 

sowie der Aktivierung von „Anlagen im Bau“. 

 

zu 15. Transferaufwendungen 

Bei den Transferaufwendungen konnte im Vergleich zum Jahr 2016 eine Reduzierung 

in Höhe von 749,4 T€ erzielt werden. 

 

Ein signifikanter Rückgang war bei den Transferaufwendungen im Asylbereich in Höhe 

von 964,3 T€ zu verzeichnen. Die Zuwanderung von Flüchtlingen hatte im Jahr 2017 

ihren Höhepunkt überschritten. Die angebotenen Integrationsmaßnahmen und abge-

schlossenen Anerkennungsverfahren führten dazu, dass die zugewiesenen Flücht-

linge sukzessiv dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen und sich nicht mehr im Leis-

tungsbezug der Gemeinde Rommerskirchen befanden. 

 

Die an den Rhein-Kreis Neuss zu zahlenden Kreisumlagen haben sich in 2017 gegen-

über dem Vorjahr um insgesamt 216,8 T€ verringert. Während die Kreisumlage für die 

Mehrbelastung „Jugendamt“ um 90,5 T€ angestiegen ist, hat sich bei der allgemeinen 

Kreisumlage eine Minderung um 304,9 T€ und bei der Kreisumlage für die Mehrbelas-

tung „Kreisjugendmusikschule“ eine Minderung um 2,4 T€ ergeben. 

Nach der Haushaltssatzung des Rhein-Kreises Neuss 2016 / 2017 betrug der Umla-

gesatz 40,75 v.H. der Umlagegrundlagen. Aufgrund des Beschlusses des Kreistages 
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vom 28.03.2017 wurden für das Jahr 2017 nur 39,95 v.H. der Umlagegrundlagen er-

hoben, um den prognostizierten Jahresüberschuss 2017 des Rhein-Kreises Neuss 

nicht über die Kreisumlage zu finanzieren. 

 

Mehraufwendungen in Höhe von 302,0 T€ entstanden aufgrund des vertraglich ver-

einbarten Baukostenzuschusses an die Deutsche Bahn AG für die barrierefreie Er-

schließung des Bahnhofes Eckum. 

Aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens in 2017 mussten höhere Gewer-

besteuerumlagen in Höhe von 63,4 T€ als im Vorjahr abgeführt werden. 

 

zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen in 2017 um 2.214,5 T€ niedriger als 

noch im Vorjahr aus. 

Im Gegensatz zum Vorjahr wurden im Jahr 2017 keine Kanäle an den Erftverband 

übertragen. Demzufolge mussten keine Restbuchwerte der Kanalbaukosten ausge-

bucht werden. Allein hierdurch ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein geringerer Auf-

wand in Höhe von 1.654,7 T€.  

Deutliche Minderungen ergaben sich darüber hinaus im Vorjahresvergleich bei den 

Mietzahlungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (-256,6 T€), den Aufwendungen 

für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (-54,1 T€), der Sofort-AfA für ge-

ringwertige Wirtschaftsgüter (-78,1 T€), den Aufwendungen für die Einzelwertberichti-

gung von Forderungen (-32,8 T€) sowie bei den periodenfremden Aufwendungen  

(-228,1 T€). 

 

Den Ergebnisverbesserungen zum Vorjahr stehen Ergebnisverschlechterungen ge-

genüber. Hier sind zu nennen: Postgebühren (+17,7 T€), Gerichts- und Anwaltskosten 

(+14,2 T€), Versicherungsbeiträge (+11,4 T€), Mietzahlungen an die Entwicklungsge-

sellschaft für die Feuerwehrgerätehäuser (+27,9 T€) sowie Geschäftsaufwendungen 

im Bereich der Räumlichen Planung und Entwicklung (+29,5 T€). Mehraufwendungen 

in der Kontengruppe „sonstige ordentliche Aufwendungen“ in Höhe von 40,6 T€ ent-

standen weiterhin bei den Leasinggebühren für PC’s, Drucker etc., diese waren im 

Vorjahr noch in der Kontengruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ 

erfasst. 
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zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Jahr 2017 gegenüber 2016 

um 147,8 T€ angestiegen. 

 

Während im Jahr 2016 lediglich die von der Gemeinde zu leistenden Erstattungszinsen 

gemäß § 233 AO für die Gewerbesteuer in Höhe von 19,3 T€ (2017: 14,5 T€) angefal-

len sind, wurden im Jahr 2017 darüber hinaus noch Zinsen für das neu aufgenommene 

Darlehen für Investitionen in Höhe von 4,3 T€ gezahlt. 

Im Jahr 2017 wurden zudem für anhängige Klageverfahren hinsichtlich der Abrech-

nung von Baumaßnahmen für das Risiko des Verlustes der Klageverfahren anfallen-

den Verzugszinsen Rückstellungen in Höhe von 148,3 T€ gebildet. 

 

zu 24. Außerordentliche Aufwendungen  

Sowohl in 2016 als auch in 2017 fielen keine außerordentlichen Aufwendungen an. 
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4. Wichtige Vorgänge und Nachträge 

Unter der Position „wichtige Vorgänge und Nachträge“ wird über Vorgänge von beson-

derer Bedeutung für das abgelaufene Haushaltsjahr sowie deren Auswirkung auf die 

Haushaltswirtschaft berichtet. Des Weiteren ist über wichtige Vorgänge und Ereig-

nisse, die erst nach dem Bilanzstichtag eintreten, unabhängig von der durch den Vor-

gang betroffenen Periode, zu berichten. 

 

Nachdem die Zuwanderung von Flüchtlingen im Jahr 2016 ihren Höhepunkt erreicht 

hat, wurde dieser Höhepunkt im Berichtsjahr überschritten. Die Flüchtlingskrise be-

deutete für die Gemeinde Rommerskirchen nicht nur in finanzieller Hinsicht eine große 

Herausforderung. Mit hohem Personal- und Sacheinsatz haben sich die MitarbeiterIn-

nen und BürgerInnen von Rommerskirchen dafür eingesetzt, die Flüchtlinge willkom-

men zu heißen und ihnen ein sicheres, aber teilweise nur vorübergehendes Lebens-

umfeld zu bieten. Die angebotenen Integrationsmaßnahmen sowie die abgeschlosse-

nen Anerkennungsverfahren haben im Jahr 2017 dazu geführt, dass die zugewiese-

nen Flüchtlinge sukzessive dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen und nicht mehr 

im Leistungsbezug der Gemeinde Rommerskirchen standen. Indiz hierfür sind die im 

Vergleich zum Jahr 2016 signifikant gesunkenen Aufwendungen im Asylbereich. 

 

Des Weiteren ist seit Frühjahr/Jahresmitte 2015 ein Rechtsverfahren eines Unterneh-

mens vor dem Finanzgericht anhängig. Hierbei geht es um Gewerbesteuerzahlungen 

und darauf angefallene Zinsen. Je nach Ausgang des Verfahrens kann dies zu hohen 

Rückzahlungsverpflichtungen der Gemeinde führen. Hier kann keine Einschätzung 

über den weiteren Verlauf gegeben werden.  

 

Gegen die Gemeinde Rommerskirchen sind weitere Klageverfahren in Bezug auf die 

Durchführung von Bauleistungen anhängig. Aufgrund der Streitwerte kann es in Ab-

hängigkeit des Ausganges des Verfahrens zu nicht unbeträchtlichen Zahlungsver-

pflichtungen sowie zur Zahlung von Verzugszinsen in ebenfalls beträchtlicher Höhe zu 

Lasten der Gemeinde Rommerskirchen kommen. 

 

Die seit Beginn des Jahres 2020 andauernde Pandemie des neuartigen und hoch vi-

rulenten Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) hat einschneidende Auswirkungen auf 
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das soziale und wirtschaftliche Leben weltweit. Um der Verbreitung des Virus entge-

gen zu wirken, wurden seit Frühjahr 2020 nicht nur Bundes-, sondern Weltweit rigorose 

Einschränkungen in Hinblick auf das öffentliche Leben vorgenommen. Diese reichten 

von einem weitgehenden persönlichen Kontaktverbot in der Öffentlichkeit, massiven 

Einschränkungen im sportlichen und kulturellen Leben, Schließung von Gastronomie-

betrieben, Kurzarbeit in Betrieben bis hin zum Verzicht auf Präsenzunterricht an den 

Schulen sowie zu einer stark eingeschränkten Notbetreuung in den Kindertagesstät-

ten. 

Diese Einschnitte im sozialen Leben wirken sich zugleich nicht nur massiv auf die glo-

bale Marktwirtschaft aus, sondern auch die Kommunen spüren unmittelbar die Auswir-

kungen. Aufgrund des zwangsläufig sinkenden Konsumverhaltens der Bürger sowie 

der in vielen Gewerbe- und Industriebetrieben notwendig gewordenen Kurzarbeit so-

wie der einbrechenden Absatzmärkte u.a. mit einem signifikanten Rückgang des Ge-

werbesteueraufkommens – nicht nur für das Jahr 2020, sondern auch darüber hinaus 

– zu rechnen. Mittelbar und mittelfristig ist ebenfalls von reduzierten Erträgen aus den 

Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteilen auszugehen. 

Den sinkenden Erträgen stehen zudem pandemiebedingte Mehraufwendungen ge-

genüber. Daher ist gleichfalls mit deutlichen Liquiditätsengpässen zu rechnen. 

Aus diesem Grund hat der Rat der Gemeinde Rommerskirchen eine Nachtragshaus-

haltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen, welche die Erhöhung des Höchstbetra-

ges für Kredite zur Liquiditätssicherung von 17,5 Mio. € auf nunmehr 22,5 Mio. € zum 

Inhalt hatte. 

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie haben Bund und 

Länder die Einleitung einer Fülle von Hilfsprogrammen beschlossen, die in ihrem fi-

nanziellen Volumen einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind.  

Zur Entlastung der Kommunen hat der Koalitionsausschuss in Berlin den Entwurf des 

„Kommunalen Solidarpaktes 2020“ erarbeitet. Der Entwurf sieht vor, dass Bund und 

Länder die Ausfälle bei der Gewerbesteuer mit einem Volumen von knapp 12 Milliar-

den € kompensieren, wobei die Kompensation nach einem pauschalierten Verfahren 

erfolgen soll. Auch sieht der Entwurf vor, Kommunen mit einem übermäßigen Stand 

an Liquiditätskrediten mit einem Volumen in Höhe von insgesamt ca. 45 Milliarden € 

zu entlasten. Darüber hinaus soll der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft 

für Arbeitslose von 50% auf 75% gesteigert werden. Der „kommunale Solidarpakt 

2020“ ist bis heute allerdings noch nicht in Kraft getreten. 
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Das Land Nordrhein-Westfalen hat zudem im Hinblick auf die Jahresabschlüsse des 

Jahres 2020 sowie die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 den Entwurf eines Geset-

zes zur Isolierung der Pandemiebedingten Belastungen der kommunalen Haushalte 

erarbeitet. Der Entwurf sieht u.a. vor, dass die Summe der Corona-bedingten Haus-

haltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen ist 

und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe zu aktivieren ist. Diese soll beginnend mit dem 

Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. 

Auch die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 soll um die Corona-bedingten Haus-

haltsbelastungen bereinigt werden. 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, wann der COVID-19 Virus wirksam durch 

Entwicklung eines Impfstoffes bekämpft sein wird. Insofern bleibt die weitere Entwick-

lung abzuwarten. 
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5. Chancen und Risiken zukünftiger Entwicklung 

Gemäß § 48 Satz 6 GemHVO NRW ist im Lagebericht auf die Chancen und Risiken 

für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. 

 

5.1 Risiken 

Risikomanagement 

Das Risikomanagement der Gemeinde Rommerskirchen, welches gemeinsam mit 

dem Risikomanagement der ausgegliederten Tochterunternehmen entwickelt werden 

soll, befindet sich zurzeit noch im Aufbau, da die personellen Ressourcen nicht zur 

Verfügung stehen und der Fokus auf die Erstellung der Jahresabschlüsse gelegt 

wurde. Ziel ist es, ein Risikomanagement zu installieren, welches hinsichtlich der 

Größe der Gemeinde Rommerskirchen und den Aufgaben entsprechend die Risiken 

unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, analysiert und bewertet 

sowie Maßnahmen zur Risikosteuerung, Risikoabwehr und -begrenzung definiert. 

 

Fehlende Jahresabschlüsse 

Der Jahresabschluss hat für die Kommunen eine erhebliche Bedeutung. Mit seinen 

Bestandteilen und Anlagen vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 

der Gemeinde. So wird es den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft er-

möglicht, sich ein Bild über die Ergebnisse und den Stand der Haushaltswirtschaft des 

abgelaufenen Haushaltsjahres zu machen. Bedingt durch den Runderlass des Minis-

teriums für Inneres und Kommunales NRW vom 12.05.2014 erteilte die Kommunalauf-

sicht keine Haushaltsgenehmigungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016. Grund 

der Versagung waren die nicht zeitnah vorliegenden Jahresabschlüsse. Die Gemeinde 

Rommerskirchen hat daher das priorisierte Ziel, die noch ausstehenden Jahresab-

schlüsse schnellstmöglich zu erstellen.  

Für die Genehmigung des Doppelhaushaltes 2019 / 2020 hat die Kommunalaufsicht 

des Rhein-Kreises Neuss auf Antrag der Gemeinde Rommerskirchen von der Ausnah-

meregelung des Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15.01.2019 Gebrauch gemacht 

und die Genehmigung erteilt, da der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jah-

resabschlusses 2016 vorlag. 
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Ausgehend von der aktuellen Zeitplanung kann davon ausgegangen werden, dass im 

Laufe des Jahres 2020 die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 erstellt sein werden. In-

sofern wird davon ausgegangen, dass dann die gesetzliche Vorgabe hinsichtlich des 

Zeitpunktes der Erstellung der Jahresabschlüsse eingehalten werden wird. 

 

Steuererträge 

Zu den wesentlichen Chancen aber auch Risiken einer Gemeinde gehört die Entwick-

lung der Steuererträge auf allen staatlichen Ebenen, die die Finanzkraft der Kommu-

nen unmittelbar (u. a. Gewerbesteuer) oder die Gemeindeanteile an den Gemein-

schaftssteuern mittelbar bestimmt. Steuern und ähnliche Abgaben sind ein wesentli-

cher Bestandteil der ordentlichen Erträge. Die Steuererträge hängen zum Teil mit der 

konjunkturellen Entwicklung zusammen und sind daher mitunter stark schwankungs-

anfällig. Dies betrifft vor allem die Gewerbesteuer. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 10.04.2018 die bestehenden 

Vorschriften für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Der Ge-

setzgeber wurde zugleich aufgefordert, bis zum 31.12.2019 eine Korrektur zur Bewer-

tung vorzulegen, die ab Ende 2024 umgesetzt werden soll. Im Jahr 2019 wurde das 

Bundesgesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der Grundsteuerreform erfolgreich 

und fristgerecht zum Abschluss gebracht. In einem weiteren Schritt gilt es nun für die 

Finanzverwaltung, bis zum Jahr 2024 sämtliche Grundstücke in der Bundesrepublik 

Deutschland neu zu bewerten. 

Die Grundsteuerreform soll nach Ansicht des Bundes aufkommensneutral – allerdings 

auf die gesamte Bundesrepublik bezogen – gestaltet werden. Je nach Ergebnis der 

Neubewertungen kann dies – bei einem unveränderten Hebesatz - möglicherweise zu 

deutlichen Mehr- oder Minderträgen bei den Kommunen führen. Hier bleibt die weitere 

Entwicklung abzuwarten. 

 

Des Weiteren ist die Gemeinde Rommerskirchen auf die Schlüsselzuweisungen durch 

das Land NRW angewiesen. Die Höhe der Schlüsselzuweisung bemisst sich letztend-

lich nach der durch das Land zur Verfügung gestellten Verteilungsmasse, die sich pro-

zentual aus den Einnahmen der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer, der Um-
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satzsteuer und den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer zusammensetzt. Die Ge-

meinde Rommerskirchen hat keinen direkten Einfluss auf die relative Höhe des Anteils 

im GFG. 

 

Aufgrund der periodenbezogenen Berechnung können die Schlüsselzuweisungen ent-

sprechend der konjunkturellen Entwicklung teilweise jährlich stark schwanken. 

 

Personalaufwendungen 

Personalaufwendungen stellen einen großen Aufwandsposten dar. Die aufgabenkriti-

sche Prüfung des Personalbestandes ist demnach als Daueraufgabe zu betrachten. 

Der Personalbestand bei der Gemeinde Rommerskirchen ist in Teilbereichen der Ver-

waltung nur bedingt steuerbar, dies gilt insbesondere für den Kinder- und Jugendbe-

reich. Zum einen sind hier gesetzliche Anforderungen an den Personalbestand in den 

entsprechenden Einrichtungen zu beachten, zum anderen ergibt sich aber auch durch 

die Umsetzung neuer Aufgaben, wie beispielsweise der U3 Betreuung zusätzlicher 

Personalbedarf. Zusätzlicher Personalbedarf entsteht mittelbar auch durch die bauli-

che Entwicklung der Gemeinde Rommerskirchen. Durch die Schaffung neuer Bauge-

biete entsteht zugleich das Erfordernis, entsprechende Betreuungsplätze vorzuhalten, 

dies bedeutet entweder die Erweiterung oder den Neubau neuer Kindertagesstätten, 

was zu einem zusätzlichen Personalbedarf führt. 

Mittelfristig ist die Gemeinde Rommerskirchen aber bestrebt, den Effekt der altersbe-

dingten Fluktuation als Möglichkeit zur Reduzierung des Personalbestandes zu nut-

zen. 

 

Auch im Hinblick auf die Personalentwicklung muss die Ausweitung der interkommu-

nalen Zusammenarbeit als Chance gesehen werden. 

Die Höhe der Personalaufwendung ist von weiteren Faktoren abhängig. Hier sind im 

Wesentlichen die tariflichen Steigerungen bzw. Besoldungserhöhungen sowie Beihil-

feentwicklungen für Beamte und Versorgungsempfänger zu nennen. Es handelt sich 

hierbei um Risiken, auf welche die Gemeindeverwaltung Rommerskirchen in der Regel 

keinen Einfluss hat. Einflussgrößen wie z. B. weitere Aufgabenübertragungen durch 

Bund und Land oder die gesamtgesellschaftliche Entwicklung gerade in Bezug auf die 

Jugend- und Sozialverwaltung werden die Gemeinde Rommerskirchen auch zukünftig 

begleiten. 
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Entwicklung Pensions- und Beihilferückstellungen 

Die Pensionsrückstellungen werden aller Voraussicht nach aufgrund der höheren Le-

benserwartung langfristig erheblich steigen. Dies betrifft ebenso die Beihilferückstel-

lungen, wobei hier der Kostensteigerungseffekt des Gesundheitswesens einen weite-

ren Faktor bildet. Die Steigerungen bei der Zuführung zu den Pensions- und Beihilfe-

rückstellungen wirken sich negativ auf das Jahresergebnis aus. Dies erschwert den 

Ausgleich der Ergebnisrechnung und beeinflusst somit auch die Entwicklung des Ei-

genkapitals. 

 

Sollten z. B. Parameteranpassungen erfolgen, so zum Beispiel die Anpassung des 

Diskontzinssatzes, welcher im NKF-Gutachten fix mit 5 % vorgegeben ist, analog der 

Vorgaben des § 253 HGB, so kommt es voraussichtlich zu erheblichen Zuführungen 

zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.  

 

Umlageentwicklung Landschaftsverband Rheinland (LVR) 

Die Umlageentwicklung LVR wirkt sich auf den Haushalt des Rhein-Kreises Neuss und 

damit indirekt auf den kommunalen Haushalt aus. Steigende Verbandsbeiträge müs-

sen durch Einsparungen im Haushalt der Gemeinde Rommerskirchen aufgefangen 

werden, falls diese nicht im Kreishaushalt kompensiert werden können. 

 

Umlageentwicklung Rhein-Kreis Neuss 

Der Kreisumlagesatz ist von der Gemeinde Rommerskirchen nicht direkt beeinfluss-

bar. Durch die im Umlagengenehmigungsgesetz geregelte Systematik der Kreisum-

lage werden die Kreise legitimiert, alle Aufwendungen, die nicht durch eigene Erträge 

bzw. Zuschüsse von Bund und Land gedeckt werden, über die Kreisumlage zu decken. 

Es besteht deshalb ein hohes Risiko weiter steigender Kreisumlagen, die dann durch 

Einsparungen im Haushalt der Gemeinde Rommerskirchen aufgefangen werden müs-

sen. Auch bei sinkendem Hebesatz der Kreisumlage kann die effektiv von der Ge-

meinde an den Kreis zu zahlende Umlage steigen. 
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Risiken aus Beteiligungen 

Die Zahlungen an Tochtergesellschaften zur Verlustabdeckung könnten, bedingt 

durch wirtschaftliche Schwankungen, Preissteigerungen (z. B. Baukosten, Energie-

kosten) oder auch der Änderung von gesetzlichen Vorschriften und den damit verbun-

denen Aufwendungen zukünftig das Ergebnis der Gemeinde Rommerskirchen ver-

mehrt belasten. Ziel muss es sein, durch zeitnahes Gegensteuern, insbesondere durch 

die laufende Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit einzelner Maßnah-

men und Leistungen, die sich aus den Beteiligungen der Gemeinde Rommerskirchen 

ergebenden Risiken abzumildern.  

 

Mit Wirkung zum 01.01.2004 wurde der Eigenbetrieb „Hallenbad Rommerskirchen“ 

gegründet. Einziger Betriebszweig war das Hallenbad am Nettesheimer Weg. Die er-

hobenen Benutzungsentgelte deckten bei weitem nicht die laufenden Aufwendungen 

für den Betrieb des Hallenbades. Die Gemeinde hat bis zum testierten Jahresab-

schluss 2010 jeweils nur die fehlende Liquidität ausgeglichen. Die nicht ausgegliche-

nen aber ergebniswirksamen Abschreibungen des Hallenbades verzehrten dauerhaft 

das Eigenkapital des Eigenbetriebes „Hallenbad“.  

 

Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung 

des Eigenbetriebes am 16.12.2010 beschlossen, den Bereich der Gebäudewirtschaft 

zum 01.01.2011 in den Eigenbetrieb einzugliedern. Mit dieser Ausgliederung war 

ebenfalls der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums fast sämtlicher Gebäude ein-

schließlich Grundstücken bzw. Grundstücksanteilen, den hierfür erhaltenen Zuwen-

dungen sowie aller Investitionskredite der Gemeinde verbunden. 

 

Die Gemeinde ist seitdem Mieterin der von ihr genutzten Gebäude und hat dement-

sprechende Mietzahlungen an den Eigenbetrieb zu leisten.  

 

Die Mieten sowie der Mietnebenkosten sind die Hauptertragsquelle des Eigenbetrie-

bes Rommerskirchen.  

Die aufgestellten und zum Teil testierten Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis 2015 

des Eigenbetriebes Rommerskirchen zeigten auf, dass die Mietzahlung der Gemeinde 

Rommerskirchen nicht auskömmlich sind. Trotz der Mietzahlungen konnte der Eigen-

betrieb Rommerskirchen bislang keine Jahresüberschüsse erwirtschaften, vielmehr 
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schließen die genannten Jahresabschlüsse mit deutlichen Fehlbeträgen ab. Auch die 

prognostizierten Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Rommerskirchen bis ein-

schließlich 2017 lassen deutliche Jahresfehlbeträge erwarten. Da die Übernahme die-

ser Fehlbeträge durch Haushaltsmittel der Gemeinde Rommerskirchen bislang nicht 

erfolgte und nach der Haushaltssatzung 2019 / 2020 auch nicht vorgesehen ist, wurde 

im Jahresabschluss zum 31.12.2017 aufgrund der dauerhaften Wertminderung eine 

Wertberichtigung des Bilanzansatzes „Sondervermögen“ vorgenommen.  

Sollten die Mietzahlungen der Gemeinde Rommerskirchen künftig nicht deutlich ange-

hoben werden, wird der Eigenbetrieb Rommerskirchen auch künftig defizitär wirtschaf-

ten. Sollten künftig allerdings auch die entstehenden Jahresverluste nicht durch Haus-

haltsmittel der Gemeinde Rommerskirchen ausgeglichen werden, wird das Eigenkapi-

tal des Eigenbetriebes Rommerskirchen in absehbarer Zeit aufgezehrt sein. Spätes-

tens dann sind die Jahresverluste des Eigenbetriebes Rommerskirchen durch Haus-

haltsmittel der Gemeinde Rommerskirchen ergebniswirksam auszugleichen. Bis zu 

diesem Zeitpunkt sind ggf. weitere Wertberichtigungen des Bilanzansatzes „Sonder-

vermögen“ in den künftigen Jahresabschlüssen der Gemeinde Rommerskirchen zu 

Lasten der allgemeinen Rücklage erforderlich. 

 

Derivative Finanzinstrumente 

Die Gemeinde Rommerskirchen verfügt zum 31.12.2017 über keine derivativen Finan-

zinstrumente und plant darüber hinaus in naher Zukunft auch nicht den Erwerb eben-

solcher.  

 

Entwicklung der liquiden Mittel 

Die Gemeinde Rommerskirchen ist zur Sicherstellung ihrer Liquidität auf Liquiditäts-

kredite angewiesen. Diese werden im Rahmen eine Cashpoolings mit den Tochterge-

sellschaften aufgenommen. Die hierfür anfallenden Zinsen belasten den Ergebnisplan 

bzw. die Ergebnisrechnung. Das Cash-Management der Gemeinde Rommerskirchen 

ist an die satzungsmäßige Obergrenze von 15 Mio. € gebunden. Zum 31.12.2017 wur-

den hiervon 7,5 Mio. € in Anspruch genommen. Die Obergrenze wurde während des 

Haushaltsjahres nicht überschritten.  
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Kommunale Finanzierungsbeteiligung am Investitionsförderungsgesetz 

Um den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise entgegenzuwirken, haben 

Bund und Länder in 2009 das Konjunkturpaket II ins Leben gerufen. Dieses Programm, 

welches zusätzliche Investitionen in den Bereichen Bildung und Infrastruktur fördert, 

soll die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts abmildern. 

 

Der Bund finanziert 75 % des Gesamtvolumens, die übrigen 25 % sind von den Län-

dern und Kommunen zu tragen. In NRW wurde für diesen 25 %igen Finanzierungsan-

teil ein Sonderfonds „Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen“ 

errichtet, der den von Land und Kommunen zu tragenden Finanzierungsanteil vorfi-

nanziert. 50 % dieses Finanzierungsanteils sind von den Kommunen zu tragen. Ab 

dem Jahr 2012 bis einschließlich 2021 ist der kommunale Anteil durch einen pauscha-

len Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach Maßgabe des jährli-

chen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) zu tilgen.  

 

Ausbau der Kindertagesbetreuung 

Aus dem „Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern“ (Kinderbildungsge-

setz - KiBiZ), dem „Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tagesein-

richtungen und in Kindertagespflege“ (KiföG) und dem „Tagesbetreuungsausbauge-

setz“ (TAG) ergeben sich für die Kommunen finanzielle Belastungen.  

 

§ 2b Umsatzsteuergesetz 

Zum 01.01.2017 ist der § 2b des Umsatzsteuergesetzes in Kraft getreten. Hiernach ist 

es notwendig, alle Leistungen der Kommune nach steuerlichen Gesichtspunkten zu 

bewerten, was gegebenenfalls zu einer Steuerpflicht der Gemeinde Rommerskirchen 

führen kann. Die Gemeinde hat von der gesetzlich eingeräumten Optionsmöglichkeit 

Gebrauch gemacht, bis zum 01.01.2021 das alte Umsatzsteuerrecht anzuwenden. 

Für die Umsetzung des § 2b ist es erforderlich, zuvor eine Leistungs- und Vertragsin-

ventur durchzuführen, die Basis für die steuerrechtliche Beurteilung ist. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass hierbei steuerlich relevante Sachverhalte aufgezeigt 

werden. Es kann ggf. ein finanzielles Risiko entstehen durch mögliche Steuernachzah-

lungen, Zinsen oder Verspätungszuschlägen. Zurzeit wird die Vertragsinventur vorbe-

reitet. 

 

139 / 168



 

 

 

5.2 Chancen 

 
Interkommunale Zusammenarbeit 

Bereits seit einiger Zeit praktizieren Städte und Gemeinden in vielen Aufgabenberei-

chen kommunale Zusammenarbeit. Die Beispiele reichen von der Ausweisung ge-

meinsamer Gewerbegebiete über den Zweckverband zur Wasserversorgung, der Bil-

dung von kommunalen Rechenzentren zur Nutzung der IT-Infrastruktur, die gemein-

same Organisation des Brandschutzes bis hin zu Projekten im Bereich Tourismus oder 

Regionalmarketing. Ziel dieser Zusammenarbeit ist eine effiziente Leistungserbrin-

gung. 

 

Die interkommunale Zusammenarbeit ist ein strategisch wichtiges Handlungsfeld, das 

gerade vor dem Hintergrund der anhaltenden Finanzknappheit der öffentlichen Haus-

halte und des zukünftigen demografischen Wandels an Bedeutung gewinnt. So ist es 

das Ziel der Gemeinde Rommerskirchen, die bereits seit Jahren praktizierte Interkom-

munale Zusammenarbeit fortzusetzen und auszuweiten und somit weitere Synergien 

zu erschließen. 

 

So wurden in der Vergangenheit mit öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen die Aufga-

ben der Bearbeitung von Beihilfen und Reisekosten sowie der örtlichen Rechnungs-

prüfung an den Rhein-Kreis Neuss übertragen. 

 

Mit der Stadt Dormagen wird seit 2011 die interkommunale Zusammenarbeit im Be-

reich der Vollstreckung praktiziert. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit für den Be-

reich Support / Hosting der Finanzsoftware wurde Ende 2013 vereinbart. 

 

Bauleitplanung 

Die kommunale Haushaltswirtschaft wird durch die Realisierung von Erträgen aus 

Grundstücksgeschäften geprägt. Insofern ist die aktive Baulandbevorratung ein wich-

tiges strategisches Ziel der Gemeinde Rommerskirchen. Zu berücksichtigen ist aller-

dings, dass das Angebot an Bauland Schwankungen unterliegt, da die Bereitstellung 

von Bauland oft schwierig ist und die Schaffung des Planungsrechtes oftmals erhebli-

che Verfahrenszeiten in Anspruch nimmt.  
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Im Jahr 2017 hat der Rat der Gemeinde Rommerskirchen die folgenden Bebauungs-

pläne beschlossen: 

 

� NB 17 „Rettungswache“ 

� OE 11 „Kiefernweg II“ 

 

Neben den Erträgen aus den Grundstücksabverkäufen wird mittel- und langfristig ein 

positiver Effekt durch einen Zuwachs bei der Grundsteuer B und/oder der Gewerbe-

steuer eintreten. Die Ausweisung neuer Gewerbegebiete schafft zudem neue Arbeits-

plätze und trägt zur weiteren positiven Entwicklung des Gewerbestandortes Rommers-

kirchen bei. 

 

Der von der Bundesrepublik Deutschland beabsichtigte Ausstieg aus der Braunkohle-

verstromung wird zu einem grundlegenden Strukturwandel in den betroffenen Kohlere-

vieren – also auch im sog. „Rheinischen Revier“ – führen. Mit dem künftigen Wegfall 

der Braunkohleerzeugenden als auch der Braunkohleverarbeitenden Industrie sind 

notwendigerweise unmittelbare Folgen, wie bspw. Verlust von Arbeitsplätzen und dgl. 

verbunden. Hier gilt es, bereits frühzeitig durch Erstellung von entsprechenden Hand-

lungskonzepten den eintretenden Strukturwandel mit zu gestalten. Dieser kann daher 

nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance aufgefasst werden, durch die 

Ansiedlung neuer gewerblicher Großbetriebe positive Entwicklungen – auch im regio-

nalen Bezug – auf den Arbeitsmarkt und den hiermit unmittelbaren verknüpften sozia-

len Aspekten zu schaffen. Um den Strukturwandel frühzeitig und konzertiert anzuge-

hen, hat sich die Gemeinde Rommerskirchen mit fünf anderen betroffenen Kommunen 

zum sog. „Rheinischen Sixpack“ zusammengeschlossen. 

 

5.3 Prognosebericht 

Die im 4. Quartal 2008 einsetzende Finanz- und Bankenkrise und die sich daran an-

schließende weltweite Wirtschaftskrise wirkte sich auch auf Kommunen aus. Der erste 

Jahresabschluss der Gemeinde Rommerskirchen nach Aufstellung der Eröffnungsbi-

lanz zum 01.01.2009 wies einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.365 T€ auf. Dieser Fehlbe-

trag reduzierte entsprechend die Ausgleichsrücklage. Das Jahr 2010 schloss mit ei-

nem erneuten Defizit i. H. v. 1.748 T€ ab. Die Ausgleichsrücklage wurde aufgebraucht, 
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weitere 247 T€ reduzierten die Allgemeinen Rücklage. Auch alle weiteren Jahresab-

schlüsse bis 2016 schließen mit einem Defizit, so dass die Allgemeine Rücklage weiter 

gemindert wurde. 

 

Dennoch war eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 

75 GO NRW i. V. m. § 76 GO NRW nicht gegeben. 

 

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 konnte nun erstmalig nach Einführung des 

Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2009 ein Jahresüberschuss er-

wirtschaftet werden. 

 

Ziel muss es dennoch sein, den kommunalen Haushalt durch Konsolidierungsmaß-

nahmen dauerhaft zu stärken, um mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt aufzu-

stellen zu können.  

 

Dies bedeutet, vor Realisierung einzelner Maßnahmen, insbesondere im investiven 

Bereich, jede Maßnahme auf ihre Notwendigkeit hin zu untersuchen. Gleiches gilt für 

freiwillige Leistungen. Selbstverständlich muss aber auch der Gesamtbereich der Ver-

waltung auf Sparpotentiale sowie auf Maßnahmenoptimierung hin untersucht werden. 

 

Dem Ziel, mittelfristig ausgeglichene Haushalte aufzustellen, konnte insofern Rech-

nung getragen werden, als dass die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 ein Über-

schuss ausweisen. Gleiches gilt für den Doppelhaushalt 2019 / 2020. 

 

Wachstum führt aber auch zu Folgeinvestitionen, z. B. wenn aufgrund der gestiegenen 

Einwohnerzahlen Schulen oder Kindertageseinrichtungen erweitert bzw. neu errichtet 

werden müssen. 

 

Diesem Erfordernis wurde die Gemeinde Rommerskirchen durch die Neuerrichtung 

einer Kindertagesstätte am Gorchheimer Weg gerecht, die zum Kindergartenjahr 

2016/2017 in Betrieb genommen wurde. Durch einen Erweiterungsbau stehen ab Au-

gust 2018 zusätzliche Plätze zur Verfügung. 

Der Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen ist weiterhin ungebrochen. Der Eigen-

betrieb Rommerskirchen hat im Jahr 2019 mit dem Neubau einer Kindertagesstätte 
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am Veilchenweg in Ortsteil Butzheim begonnen, nach der Fertigstellung im Jahr 2020 

wurde die Gemeinde Mieterin. 

 

Für die langfristige Haushaltspolitik der Gemeinde Rommerskirchen ist allerdings zu 

beachten, dass die Baulandreserven endlich sind. Mit der stetigen Verknappung von 

potentiellem Bauland werden auch die Anforderungen steigen, einen ausgeglichenen 

Haushalt vorlegen zu können. Hier gilt es, die zu befürchtenden Ertragseinbußen 

durch Konsolidierungsmaßnahmen möglichst zu neutralisieren, bzw. soweit wie mög-

lich abzufedern. 

 

Entwicklung des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses 

Der Eigenkapitalentwicklung der Gemeinde kommt im NKF eine besondere Bedeutung 

zu. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) wirkt sich 

immer auf das Eigenkapital aus. Der Haushalt gilt solange als ausgeglichen, sofern 

der Jahresfehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt 

werden kann. Die Ausgleichsrücklage war allerdings bereits mit dem Jahresergebnis 

2010 aufgebraucht. 

 

Der Jahresabschluss 2017 weist erstmalig nach Einführung des Neuen Kommunalen 

Finanzmanagements zum 01.01.2009 einen Jahresüberschuss in Höhe von 

2.332,4 T€ aus. Beigetragen hat hierzu auch der Umstand, dass der Abverkauf der 

Baugrundstücke im Bebauungsplangebiet RO 45 „Steinbrink“ fast vollständig im Jahr 

2017 erfolgte. Ursprünglich war der Abverkauf laut der Haushaltsplanung des Jahres 

2016 für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen. Insofern konnten die Erträge nicht wie 

geplant im Jahr 2016 realisieren lassen, was zu dem deutlichen Jahresfehlbetrag des 

Jahresabschlusses zum 31.12.2016 beitrug, sondern erst im Jahr 2017. 

 

Der Jahresüberschuss soll – unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Verwen-

dungsbeschlusses des Rates der Gemeinde Rommerskirchen - der allgemeinen Rück-

lage zugeführt werden. 

 

Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 haben sich die Rücklagen wie 

folgt entwickelt: 
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Ausgleichsrücklage: 

Eröffnungsbilanzwert  01.01.2009 3.865.818,00 €
./. Entnahme 2009 0,00 €
= Stand Ausgleichsrücklage 31.12.2009 3.865.818,00 €
./. Entnahme 2010 (Verlust 2009) 2.364.645,00 €
= Stand Ausgleichsrücklage 31.12.2010 1.501.173,00 €
./. Entnahme 2011 (Verlust 2010) 1.501.173,00 €
= Stand Ausgleichsrücklage 31.12.2011 0,00 €  
 

 

 

 

 

 

Allgemeine Rücklage: 

= Stand allgemeine Rücklage 31.12.2010 34.207.368,39 €
= Stand allgemeine Rücklage 31.12.2011 33.302.845,28 €
= Stand allgemeine Rücklage 31.12.2012 32.956.094,34 €
= Stand allgemeine Rücklage 31.12.2013 31.503.746,05 €
= Stand allgemeine Rücklage 31.12.2014 31.446.427,27 €
= Stand allgemeine Rücklage 31.12.2015 31.153.157,69 €
= Stand allgemeine Rücklage 31.12.2016 29.690.602,92 €
= Stand allgemeine Rücklage 31.12.2017 22.330.650,69 €
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6. Verantwortlichkeiten 

Persönliche Angaben des Bürgermeisters und des Kämmerers und der Ratsmitglieder ge-
mäß § 48 GemHVO i. V. m. § 95 Abs. 2 GO NRW 
 
 
 

Name, Vorname: Dr. Mertens, Martin 
  

Beruf: Bürgermeister der Gemeinde Rommerskirchen 
 

Mitgliedschaften in Orga-
nen, Aufsichtsräten u. a. 

Kontrollgremien: 

 
• Aufsichtsratsvorsitzender der Entwicklungs-

gesellschaft Rommerskirchen mbH 
• Mitglied des Aufsichtsrates Lokalradio Neuss 
• Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rheini-

schen Energie AG  
 

 
 
 

Name, Vorname: Sauer, Bernd 
  

Beruf: Kämmerer der Gemeinde Rommerskirchen 
  

Mitgliedschaften in Orga-
nen, Aufsichtsräten u. a. 

Kontrollgremien: 

• Mitglied des Verwaltungsrates 
Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland 
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Name, Vorname 
Anschrift 

ausgeübter Beruf 
 

Mitgliedschaft 
gemäß § 95 

Abs. 2 Nr. 3 GO 
NRW*) 

Mitgliedschaft gemäß 
§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO 

NRW*) 

Mitglied-
schaft gemäß 

§ 95 Abs. 2 
Nr. 5 GO 

NRW 
 
Breuer, Albert 
Grünweg 14 
41569 Rommerskirchen 

 
Sachbearbeiter 

----- 

Aufsichtsrat 
Entwicklungsgesell-
schaft Rommerskir-

chen mbH  

------ 

 
Friedrich, Jens 
Florence-Nightingale-Str. 
4 
41569 Rommerskirchen 
 

 
Vertriebsleitung 

------ ------ ------ 

 
Hambloch, Holger 
Lindenstraße 27, 
41569 Rommerskirchen  

 
Wirtschaftsberater 

------ ------- ------- 

 
Heyner, Gerhard 
Widdeshovener Str. 58,  
41569 Rommerskirchen 

 
Rentner 

------ ------- ------- 

 
Janssen, Carsten 
Hellenbergstr. 63 
41569 Rommerskirchen  
 

 
Heizungs- u. 
Lüftungsbauer ------- -------- ------ 

 
Kunz, Stephan 
Drosselweg 18, 
41569 Rommerskirchen 

 
Bankgewerbe 
Prokurist 

------- 

Aufsichtsrat 
Entwicklungsgesell-
schaft Rommerskir-

chen mbH 

------- 

 
Mischtal, Bianka 
Pappelstr. 14 
41569 Rommerskirchen 
 

 
Büroleiterin 

------ ------ ------ 

 
Möhlen, Peter Josef 
Schulstraße 11, 
41569 Rommerskirchen 
Bis 31.08.2017  

 
Industriekaufmann 

------- ------ ------- 

 
Oßwald, Alice 
Kirchgasse 1 
41569 Rommerskirchen  

 
Einzelhandel 
Servicemitarbeiterin 
 

------- 

Aufsichtsrat 
Entwicklungsgesell-
schaft Rommerskir-

chen mbH 

------ 

 
Paschen, Theodor 
Neusser Weg 15, 
41569 Rommerskirchen 
Bis 18.09.2017 

 
Rentner 

------ ------ ------ 

 
Paulus, Gabriele 
Ulmenweg 11, 
41569 Rommerskirchen 

 
Gesundheitswesen 

------ 

Aufsichtsrat 
Entwicklungsgesell-
schaft Rommerskir-

chen mbH 

------- 

 
Willmann, Michael 
Veilchenweg 8 
41569 Rommerskirchen 
 

 
Lehrer 

------- 

Aufsichtsrat 
Entwicklungsgesell-
schaft Rommerskir-

chen mbH 

-------- 
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Name, Vorname 
Anschrift 

ausgeübter Beruf 
 

Mitgliedschaft 
gemäß § 95 

Abs. 2 Nr. 3 GO 
NRW*) 

Mitgliedschaft gemäß 
§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO 

NRW*) 

Mitglied-
schaft gemäß 

§ 95 Abs. 2 
Nr. 5 GO 

NRW 
 
Schlömer, Matthias 
Frixheimer Str. 58 
41569 Rommerskirchen 
ab 14.12.2017 

 
Rentner 

------ ------ ------ 

 
Flegel, Dr. Udo 
Nelkenweg 64, 
41569 Rommerskirchen 

 
Diplomchemiker/ 
OStR i.H. ------ -------- ------ 

 
Gless, Heinz-Peter 
Kastanienallee 68, 
41569 Rommerskirchen 

 
Berufsoffizier 

------ 

Aufsichtsrat 
Entwicklungsgesell-
schaft Rommerskir-

chen mbH 

------ 

 
Gollnick, Stefan 
Hellenbergstr. 18 
41569 Rommerskirchen 
 

 
Produktmanager 

------ ------ ------ 

 
Haas, Hildegard 
Römerstraße 48 a, 
41569 Rommerskirchen 

 
Rentnerin 

------- -------- ------- 

 
Haas, Hans-Jürgen 
Römerstr. 13 
41569 Rommerskirchen 
 

 
Dipl.-Ing. 
Elektrotechnik ------ ------ ------ 

 
Heyer, Manfred 
Broichstraße 23, 
41569 Rommerskirchen 

 
Garten- und Land-
schaftsbauer 

------ 

Delegiertenversamm-
lung des  

Erftverbandes  
 

Aufsichtsrat 
Entwicklungsgesell-
schaft Rommerskir-

chen mbH 

------ 

 
Jakubczak, Siegfried 
Eggershover Gasse 20 
41569 Rommerskirchen 
 

 
selbstständiger 
Kaufmann 
 

------ ------- ------ 

 
Klaedtke, Bernd 
Vanikumer Straße 44, 
41569 Rommerskirchen 

 
Beamter 

------ 

Aufsichtsrat 
Entwicklungsgesell-
schaft Rommerskir-

chen mbH 

------ 

 
Klingbeil, Ellen 
Schulstraße 16, 
41569 Rommerskirchen 

 
Einzelhandelskauf-
frau 

------ ------ ------ 

 
Marquardt, Harry 
Martinusstraße 52 
41569 Rommerskirchen 
 

 
Rentner 

------ ------ ------- 
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Name, Vorname 
Anschrift 

ausgeübter Beruf 
 

Mitgliedschaft 
gemäß § 95 

Abs. 2 Nr. 3 GO 
NRW*) 

Mitgliedschaft gemäß 
§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO 

NRW*) 

Mitglied-
schaft gemäß 

§ 95 Abs. 2 
Nr. 5 GO 

NRW 
 
Petrozzi, Werner 
Ahrweg 2, 
41569 Rommerskirchen 

 
Feuerwehr 
Wachleiter 

------ ------ ------ 

 
Schmitz, Christian 
Römerstraße 36, 
41569 Rommerskirchen 

 
Lackiermeister 

------ ------ ------ 

 
Steinbach, Ralf 
Steinbrink 35, 
41569 Rommerskirchen 

 
Referent 
Stromversorgung 

------- 

Aufsichtsrat 
Entwicklungsgesell-
schaft Rommerskir-

chen mbH 

------- 

 
Strauch, Johannes 
Im Sandpütz 5, 
41569 Rommerskirchen 
 

 
Dipl. Sportlehrer 

------ 

Aufsichtsrat 
Entwicklungsgesell-
schaft Rommerskir-

chen mbH 

------ 

 
Vierling-Lohöfer, Carsten 
Albrecht-Dürer-Allee 44 
41569 Rommerskirchen 
 

 
Lehrer 

------ ------- ------ 

 
Hufschmidt, Norbert 
Nelkenweg 25, 
41569 Rommerskirchen 

 
Sonderschullehrer 

------ 

Aufsichtsrat 
Entwicklungsgesell-
schaft Rommerskir-

chen mbH 

------ 

 
Sprenger, Ulrike 
Wehrstraße 25, 
41569 Rommerskirchen 

 
Heilpraktikerin 

------ ------ ------ 

 
Kirberg, Josef 
Zur Heide 17, 
41569 Rommerskirchen  

 
Lehrer i.R.  

------ ------ ------ 

 
Wrobel, Norbert 
Bachstraße 27 
41569 Rommerskirchen  
 

 
Angestellter 
Chem. Industrie ----- ----- ------ 

 
Teegelbekkers, Marion 
Fichtenstraße 16 
41569 Rommerskirchen  
 

 
Zahntechnikerin 

------- ------- ------- 

 
Drees, Martin 
Hoeninger Str. 30 
41569 Rommerskirchen 
ab 19.10.2017 

 
Monteur 
Wasserversorgung ------ ------ ------ 
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7. Kennzahlen

Kennzahl 2017 2016 Erläuterung

Kennzahlen zur Mittelherkunft

Eigenkapitalquote I

Eigenkapital x 100

Bilanzsumme

Eigenkapitalquote II

(Eigenkapital + SoPo f. Zu-

wendungen u. Beiträge) x 100

Bilanzsumme

Fehlbetragsquote

Jahresergebnis x (-100)

Ausgl.rücklage + Allg. Rücklage

Fremdkapitalquote

Fremdkapital x 100

Bilanzsumme

Verbindlichkeiten pro Einwohner

Verbindlichkeiten x 100

Anzahl Einwohner

kurzfristige Verbindlichkeitenquote

kfr. Verbindlichkeiten x 100

Bilanzsumme

Dynamischer Verschuldungsgrad

Effektivverschuldung

Saldo aus lfd.

Verwaltungstätigkeit

-10,4%

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das

Vermögen der Kommune mit Eigenkapital unterlegt ist. Je

höher die Quote ist, desto unabhängiger ist die Gemeinde

von externen Kapitalgebern.

64,4%

Bei der Eigenkapitalquote II werden bilanziellen Eigen-

kapital zusätzlich noch Zuwendungen und Beiträge

zugerechnet, da diese i. d. R. nicht zurückgezahlt werden

müssen und nicht zu verzinsen sind.

33,5% 35,0%

64,6%

9,0%

Die Kennzahl ermittelt den in Anspruch genommenen

Anteil des Eigenkapitals durch einen Jahresfehlbetrag. Die

Sonderrücklage darf dabei nicht berücksichtigt werden.

66,5%

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil der Fremdmittel in

der Bilanz an. Die Summe aus Fremdkapitalquote und

Eigenkapitalquote I ergibt 100 % der Bilanzsumme.65,0%

784 €

Verbindlichkeiten pro Einwohner ist die Verschuldung pro

Einwohner abzüglich der Position erhaltene Anzahlungen.
991 €

Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote gibt den Anteil an

der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger

als einem Jahr in der Bilanz an.16,1% 17,6%

Die Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" ermittelt,

in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen

Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus

den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu

tilgen (Entschuldungsdauer). 

-35,1 -6,6
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Kennzahl 2017 2016 Erläuterung

Kennzahlen zur Mittelverwendung

Anlagenintensität

Anlagevermögen x 100

Bilanzsumme

Anlagendeckungsgrad II

(EK + SoPo f. Zuwendung u. Bei-

träge + langfr. Fremdkapital) x 100

Anlagevermögen

Infrastrukturquote

Infrastrukturvermögen x 100

Bilanzsumme

Forderungen pro Einwohner

Forderungen

Anzahl Einwohner

Drittfinanzierungsquote

Erträge a. d. Aufl. v. SoPo x 100

Abschreibungen auf das AV

Investitionsquote

Bruttoinvestionen * 100

Abgänge des AV

+ Abschreibungen auf das AV

87,8%

Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen

erhebliche fixe Kosten (Abschreibungen, Instand-

haltungen, u. a.). Die Anlagenintensität ist ein Maßstab für

die Flexibiliät und Anpassungsfähigkeit der Kommune.
89,4%

87,4%89,8%

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, zu welchem Anteil

das langfristig gebundene Kapital des Anlagevermögens

auch mit langfristigem Kapital finanziert ist. Gemäß der

"Goldenen Bilanzregel" sollte der Anlagendeckungsgrad

mindestens 100 % betragen.

Die Infrastrukturquote ist der wertmäßige Anteil des

Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen. Infra-

strukturvermögen ist i. d. R. nicht veräußerbar, daher ist in

diesem Vermögen Kapital auf sehr lange Zeit gebunden.
59,5% 56,6%

359 €392 €

Diese Kennzahl zeigt die offenen Beträge pro Einwohner

der Kommune an und ist eine Maßzahl für die Effektivität

des Forderungsmanagements der Kommune.

34,2%

Diese Kennzahl zeigt den Einfluss des Werteverzehrs

durch Drittfinanzierung an, also den Anteil der

Abschreibungen, welcher durch die Auflösung von

Sonderposten abgemildert wird.

184,6%

Die Investitionsquote gibt darüber Auskunft, in welchem

Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und

Vermögensabgängen neue Investitionen

gegenüberstehen.

26,5%

63,6%
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Kennzahl 2017 2016 Erläuterung

Kennzahlen zur Finanzlage

Liquidität 1. Grades

Liquide Mittel x 100

kurzfristige Verbindlichkeiten

Liquidität 2. Grades

Liquide Mittel 

+ kfr. Forderungen x 100

kurzfristige Verbindlichkeiten

Liquidität 3. Grades

Liquide Mittel + kurzfristige

Forderungen + Vorräte x 100

kurzfristige Verbindlichkeiten

Zinslastquote

Finanzaufwendungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Belastungen aus

Zinsen an den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit an.0,6% 0,1%

Die Liquidität 1. Grades bewertet die Zahlungsfähigkeit

einer Kommune. Sie gibt an, zu welchem Anteil die

kurzfristigen Verbindlichkeiten durch vorhandene Mittel

gedeckt sind. Die Liquidität 1. Grades sollte mindesten

25 % betragen.
0,1% 0,1%

29,9%

Die Liquidität 2. Grades erweitert die Liquidität 1. Grades

um kurzfristige Forderungen. Sie gibt an, zu welchem

Anteil die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch vorhandene

Mittel und kurzfristig verfügbare Mittel gedeckt sind. Die

Liquidität 2. Grades sollte ca. 100% betragen.

Bei der Liquidität 3. Grades sind den kurzfristigen Verbind-

lichkeiten alle kurzfristig liquidierbaren Mittel gegenüber

gestellt. Diese sollten die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu

mindestens 125 % decken.53,0%69,9%

40,1%
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Kennzahl 2017 2016 Erläuterung

Kennzahlen zur Ertragslage

Aufwandsdeckungsgrad

Ordentliche Erträge x 100

Ordentliche Aufwendungen

Zuwendungsquote

Erträge aus Zuwendungen x 100

Ordentliche Erträge

Netto-Steuerquote

(Steuererträge - GewSt.Umlage

- Fonds Dt. Einheit) x 100

Ordentl. Ertr. - GewSt.Umlage

- Fonds Dt. Einheit

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100

Ordentliche Aufwendugen

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Abschreibungsintensität

Abschreibungen auf das AV x 100

Ordentliche Aufwendungen

Sach- und Dienstleistungsintensität

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen x 100

Ordentliche Aufwendugen

4,7%

Die Abschreibungsintensität zeigt den Anteil der

Belastungen durch Abschreibungen auf das

Anlagevermögen der Gemeinde an den ordentlichen

Aufwendungen an.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die

Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig

von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische

Ermittlung der Ertragskraft aus Steuern ist es erforderlich,

die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die

Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit

abzuziehen.

44,5%

4,8%

46,2%

17,9% 17,7%

Die Personalintensität ermittelt den Anteil der

Personalaufwendungen an den ordentlichen

Aufwendungen. Vereinfacht: Mit jedem Euro ordentlicher

Aufwand sind durchschnittlich x Euro Personalaufwand

verbunden.

24,9% 21,6%

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die

ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge

gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht

kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die

ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge

gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht

kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.
108,5% 91,6%

Aus der Sach- und Dienstleistungsintensität kann

abgeleitet werden, in welchem Umfang die Gemeinde

Leistungen Dritter in Anspruch nimmt.
26,8% 24,9%

Anteil der Aufwendungen aus Transferleistungen an den

gesamten ordentlichen Aufwendungen.
30,8% 30,8%
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